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I. EINF�HRUNG

DIE GEMEINSCHAFTSVORSCHRIFTEN F�R DIE VERGABE VON
�FFENTLICHEN LIEFERAUFTR�GEN

1. DIE ALLGEMEINEN GRUNDS�TZE DES EG-VERTRAGS

Der EG-Vertrag erw�hnt zwar �ffentliche Auftr�ge nicht ausdr�cklich, er legt aber
allgemeinverbindliche grunds�tzliche Verpflichtungen fest, die von den �ffentlichen
Auftraggebern bei der Vergabe s�mtlicher Auftr�ge einzuhalten sind. Dies gilt auch f�r
Auftr�ge, auf die vor allem wegen ihres geringen Auftragswerts die
Gemeinschaftsvorschriften zur Koordinierung der Verfahren zur Vergabe �ffentlicher
Bauauftr�ge keine Anwendung finden.

Der bei der Vergabe �ffentlicher Lieferauftr�ge zu beachtende Vertragsgrundsatz ist der freie
Warenverkehr, genauer gesagt das - in den Artikeln 30 ff. festgelegte - Verbot mengenm�§iger
Einfuhr- und Ausfuhrbeschr�nkungen sowie aller Ma§nahmen gleicher Wirkung.1

Der Grundsatz des freien Warenverkehrs und das Verbot mengenm�§iger Beschr�nkungen
gilt sowohl f�r Ursprungswaren der Mitgliedstaaten als auch f�r Drittlandswaren, die sich in
den Mitgliedstaaten im zollrechtlich freien Verkehr befinden.

Unter Ma§nahmen gleicher Wirkung sind alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie
alle Rechte oder Handlungen einer Beh�rde oder alle ihr zurechenbaren Rechtsakte oder
Handlungen zu verstehen, durch die der innergemeinschaftliche Handel unmittelbar oder
mittelbar, tats�chlich oder potentiell behindert werden k�nnte.

Ein derartiges Hindernis kann sich sowohl in einer Ma§nahme ausdr�cken, durch die
eingef�hrte oder ausgef�hrte Produkte ungleich behandelt werden, als auch in einer
Ma§nahme, durch die inl�ndische und eingef�hrte Produkte gleich behandelt werden.

                                                
1 Im EGKS-Vertrag findet sich ein entsprechendes Verbot in den Artikeln 4 und 86. Nach Artikel 4

werden Òals unvereinbar mit dem gemeinsamen Markt f�r Kohle und Stahl [...] innerhalb der
Gemeinschaft gem�§ den Bestimmungen dieses Vertrags aufgehoben und untersagt: a) [...]
mengenm�§ige Beschr�nkungen des WarenverkehrsÓ. Dar�ber hinaus verpflichten sich die
Mitgliedstaaten nach Artikel 86 Absatz 2 Òjede Ma§nahme zu unterlassen, die mit dem Bestehen des
gemeinsamen Marktes gem�§ Artikel 1 und 4 unvereinbar ist.Ó
Im EAG Vertrag werden in Artikel 93 mengenm�§ige Beschr�nkungen untersagt
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Im erstgenannten Fall kann es sich z. B. um eine Einfuhr- oder Ausfuhrgenehmigung handeln.
Hierzu ist jedoch anzumerken, da§ in diesem ersten Fall das Verbot mengenm�§iger
Beschr�nkungen und das Verbot der Ma§nahmen gleicher Wirkung durch die
Ausnahmeregelung in Artikel 36 eingeschr�nkt sind.

Nach diesem Artikel sind die Mitgliedstaaten befugt, Einfuhr-, Ausfuhr- und
Durchfuhrverbote oder -beschr�nkungen aufrechtzuerhalten oder zu erlassen, wenn sie aus
Gr�nden der �ffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit
und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von
k�nstlerischem, geschichtlichem oder arch�ologischem Wert oder des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Befugnis wird jedoch nur unter dem
Vorbehalt einger�umt, da§ die Verbote oder Beschr�nkungen weder ein Mittel zur
willk�rlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschr�nkung des Handels zwischen
den Mitgliedstaaten darstellen.

Im zweiten Fall, in dem Ma§nahmen unterschiedslos f�r inl�ndische und eingef�hrte
Produkte gelten, handelt es sich im allgemeinen um Regelungen, die zum Schutz der
Gesundheit, der Umwelt, des Verbrauchers usw. die technischen und mengenm�§igen
Bedingungen sowie die Bedingungen f�r die Genehmigung oder Kontrolle festlegen, denen die
Produkte zu gen�gen haben, damit sie vermarktet werden k�nnen. Diese Regelungen
versto§en dann gegen Artikel 30, wenn ihre restriktiven Wirkungen auf die Einfuhren zu den
zwingenden Erfordernissen, denen sie gehorchen, au§er Verh�ltnis stehen. Das Grundprinzip
im Bereich der technischen Regeln und Normen ist das der gegenseitigen Anerkennung
zwischen den Staaten, z. B. hinsichtlich der Qualit�tsnormen, der nationalen Regeln �ber die
Zusammensetzung, der nationalen technischen Versuchs- und Best�tigungsverfahren, usw.

K�nftig wird in diesem Bereich die Harmonisierung in der Gemeinschaft wohl nur dann
voranschreiten, wenn dies aufgrund zwingender Umst�nde unumg�nglich wird. Es mu§
darauf geachtet werden, da§ der innergemeinschaftliche Handelsverkehr nicht unter dem
Vorwand des Schutzes wesentlicher �ffentlicher Interessen mi§br�uchlich behindert wird.

Artikel 100 a des EG-Vertrags sieht n�mlich vor, da§ die Vorschl�ge zur Angleichung im
Bereich der Gesundheit, der Sicherheit, des Umwelt- und des Verbraucherschutzes von
einem hohen Schutzniveau ausgehen (weshalb die Produkte, die den angeglichenen
Vorschriften der Gemeinschaft entsprechen, nur in Ausnahmef�llen Gegenstand restriktiver
Ma§nahmen sein k�nnen), und stellt ein flexibleres und daher schnelleres Verfahren f�r den
Erla§ dieser Vorschl�ge auf.

Au§erdem unterstellt er die Sonderma§nahmen, die durch die in Artikel 36 genannten
wichtigen Erfordernisse oder durch den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz
gerechtfertigt sind und die die Mitgliedstaaten auch nach Erla§ einer
Harmonisierungsma§nahme der Gemeinschaft treffen k�nnten, der Kontrolle der
Kommission und des Gerichtshofs.
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2. REGELUNGEN ZUR KOORDINIERUNG DER
INNERSTAATLICHEN VERGABEVERFAHREN

2.1 Zielsetzung

Der Vertrag verbietet s�mtliche diskriminierende Ma§nahmen und Verhaltensweisen.

Diese Verbote allein waren jedoch nicht ausreichend, um im Bereich des �ffentlichen
Auftragswesens den europ�ischen Binnenmarkt zu verwirklichen. Die Unterschiedlichkeit
der einzelstaatlichen Vorschriften auf diesem Gebiet und das Fehlen der Verpflichtung zum
innergemeinschaftlichen Wettbewerb boten faktisch sehr g�nstige Voraussetzungen f�r die
Aufrechterhaltung abgeschotteter M�rkte. Es erwies sich also als erforderlich, in allen
Mitgliedstaaten im wesentlichen gleiche Bedingungen f�r die Vergabe �ffentlicher Auftr�ge
und die Transparenz der Vergabeverfahren zu gew�hrleisten, um die Einhaltung der im
Vertrag enthaltenen Grunds�tze besser �berwachen zu k�nnen.

Zur Vervollst�ndigung des Verbots von Beschr�nkungen des freien Warenverkehrs erlie§ der
Rat deshalb die Richtlinie 77/62/EWG vom 21.12.76 �ber die Koordinierung der Verfahren
zur Vergabe �ffentlicher Lieferauftr�ge.2

Diese Koordinierung war im wesentlichen auf folgende drei Schwerpunkte ausgerichtet:

〈 Einf�hrung gemeinsamer Bekanntmachungsvorschriften zwecks Entfaltung eines
effektiven Wettbewerbs zwischen den Wirtschaftsbeteiligten aller Mitgliedstaaten;

〈 Verbot der Beschreibung technischer Merkmale des Auftragsgegenstands mit dis-
kriminierender Wirkung;

〈 Anwendung objektiver Teilnahme- und Vergabekriterien.

 Diese erste Richtlinie hat hinsichtlich der �ffnung der betreffenden M�rkte nicht zu den
erwarteten Ergebnissen gef�hrt. Einerseits bot diese gemeinschaftliche Rechtsvorschrift
keine ausreichenden Garantien und wies zahlreiche L�cken auf, und andererseits zeigt sich
bei ihrer Anwendung durch die Mitgliedstaaten der Protektionismus, der diesen Sektor
allzulange gekennzeichnet hat.

 Um diesen Unzul�nglichkeiten abzuhelfen, wurde eine neue Richtlinie verabschiedet: die
Richtlinie 89/295/EWG des Rates vom 22. M�rz 19883.

 Die wichtigsten Neuerungen betrafen:

〈 Anwendungsbereich der Richtlinien;
〈 Informationspflicht und Wettbewerbsbedingungen;
〈 Transparenz der Verfahren;
〈 technische Spezifikationen.

                                                
2 ABl. Nr. L 13 vom 15.1.1977. Diese Richtlinie wurde sp�ter ge�ndert und durch die Richtlinie 80/767/EWG

vom 22.7.1980 erg�nzt (ABl. Nr. L 215 vom 18.8.1980), um die im Rahmen der Verhandlungen der Tokio-
Runde erzielten Ergebnisse im Gemeinschaftsrecht zu ber�cksichtigen.

 3 Richtlinie zur �nderung der Richtlinie 77/62/EWG �ber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
�ffentlicher Lieferauftr�ge und zur Aufhebung einiger Bestimmungen der Richtlinie 80/767/EWG, ABl. Nr. L
127 vom 20 5 1988



David ROBERT

 Diese Richtlinie wurde schlie§lich durch die Richtlinie 93/36/EWG des Rates vom 14. Juni
1993 �ber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe �ffentlicher Lieferauftr�ge4 ersetzt.

 Mit dieser Richtlinie wurden zum einen die Rechtsvorschriften f�r �ffentliche
Lieferauftr�ge an die bereits erlassenen - strengeren und detaillierteren -
Rechtsvorschriften f�r Bauauftr�ge angepa§t und zum anderen wurden die zuvor auf
verschiedene Rechtsakte verteilten Bestimmungen in einer Richtlinie zusammengefa§t.
Diese Kodifizierung der Rechtsvorschriften erschien �u§erst wichtig, damit die
europ�ischen Wirtschaftsbeteiligten �ber einen klaren und transparenten Text verf�gen
und so die ihnen zuerkannten besonderen Rechte besser wahrnehmen k�nnen.

 Es sei darauf verwiesen, da§ die Wirkung dieser Richtlinie nicht auf die L�nder der Europ�i-
schen Union beschr�nkt ist, sondern sich nach Ma§gabe des Abkommens �ber den Europ�i-
schen Wirtschaftsraum5 auch auf Norwegen, Island und Liechtenstein erstreckt6.

 Dar�ber hinaus ist darauf hinzuweisen, da§ das Europ�ische Parlament und der Rat
gegenw�rtig den Vorschlag f�r eine Richtlinie7 zur Angleichung der Bestimmungen der
Richtlinie 93/36/EWG an die Bestimmungen des neuen �bereinkommens �ber das
�ffentliche Beschaffungswesen8 pr�fen, das die Europ�ische Union nach den im Rahmen der
Welthandelsorganisation gef�hrten Verhandlungen der Uruguay-Runde unterzeichnet hat.

 
 
 2.2 Rechtliche Wirkung
 
 Was die rechtliche Wirkung von Richtlinien anbelangt, so hei§t es in Artikel 189 EG-Vertrag:
"Die Richtlinie ist f�r jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu
erreichenden Ziels verbindlich, �berl�§t jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der
Form und der Mittel".
 
 Die Mitgliedstaaten sind demnach verpflichtet, alle Bestimmungen zu verabschieden und
Ma§nahmen durchzuf�hren, die erforderlich sind, um ihr innerstaatliches Recht den an sie
gerichteten Richtlinien anzupassen.
 
 Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die obengenannte Richtlinie vor dem 14. Juni 1994
umzusetzen. Das Rechtsetzungsorgan der Gemeinschaft hat jedoch die Verpflichtungen
�bernommen, die die fr�heren Vorschriften in bezug auf die Umsetzungs- und
Anwendungsfristen vorsahen. Die einzigen noch nicht verstrichenen Anwendungsfristen,
und zwar lediglich f�r die Vorschriften zur Auftragsvergabe in den Bereichen Wasser- und
Energieversorgung, Verkehr und Telekommunikation, betreffen Griechenland und Portugal
(1.1.1998).
 

                                                
 4 ABl. Nr. L 199 vom 9.8.1993.

 5 ABl. Nr. L 1 vom 3.1.1994.

 6 Entscheidung des EWR-Ausschusses vom 10.3.1995, ABl. Nr. 186 vom 20.4.1995.

 7 ABl. Nr. C 136 vom 3.6.1995.

 8 ABl  Nr  256 vom 3 6 1996
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 Die Wirksamkeit der Richtlinien h�ngt jedoch nicht zwangsl�ufig von den Umsetzungs-
ma§nahmen der Mitgliedstaaten ab.
 
 Die st�ndige Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Frage der unmittelbaren Wirkung besagt,
da§ ein Mitgliedstaat nach Ablauf der f�r die Umsetzung in innerstaatliches Recht vor-
gesehenen Frist nicht geltend machen kann, da§ die Umsetzung einer Richtlinie in die eigene
Rechtsordnung nicht abgeschlossen ist oder da§ mit einer Richtlinie nicht in Einklang
stehende Ma§nahmen erlassen wurden, um sich so der Anwendung der unmittelbar
wirksamen Vorschriften durch seine Gerichte zu entziehen.
 
 Nach den vom Gerichtshof aufgestellten Grunds�tzen zur Feststellung der direkten Wirkung
der betreffenden Vorschriften mu§ in jedem einzelnen Fall gepr�ft werden, ob Art, Aufbau
und Wortlaut der einschl�gigen Vorschrift geeignet sind, in den Beziehungen zwischen
Mitgliedstaaten und Einzelpersonen unmittelbare Wirkungen zu entfalten. Dies ist im
allgemeinen der Fall, wenn eine Vorschrift eine klare, genaue und uneingeschr�nkte Ver-
pflichtung enth�lt, die den Adressaten der Richtlinie keinen Beurteilungsspielraum l�§t.
 
 Der Gerichtshof gelangte zu folgendem Schlu§: "Wenn die nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs einzuhaltenden Voraussetzungen daf�r erf�llt sind, da§ die einzelnen sich vor
den nationalen Gerichten auf die Bestimmungen einer Richtlinie berufen k�nnen, sind folglich
alle Tr�ger der Verwaltung einschlie§lich der Gemeinden ... verpflichtet, diese Bestimmungen
anzuwenden"9.
 
 Der Gerichtshof war der Auffassung, da§ es "im �brigen widerspr�chlich [w�re], zwar zu
entscheiden, da§ sich die einzelnen vor den nationalen Gerichten auf die Bestimmungen einer
Richtlinie, die die oben herausgestellten Voraussetzungen erf�llen, berufen k�nnen, um das
Verhalten der Verwaltung beanstanden zu lassen, trotzdem aber die Auffassung zu vertreten,
da§ die Verwaltung nicht verpflichtet ist, die Bestimmungen der Richtlinie dadurch ein-
zuhalten, da§ sie die Vorschriften des nationalen Rechts, die damit nicht im Einklang stehen,
unangewendet l�§t."

                                                
 9 EuGH, Urteil vom 22.6.1989, Vorabentscheidungsersuchen 103/88, Fratelli Constanzo Spa/Commune di

Milano  Slg  1989  S  1839  Rn  31
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 II. DIE KODIFIZIERTE RICHTLINIE 93/36/EWG

 
 1. WAS SIND Ò�FFENTLICHE LIEFERAUFTR�GE"?
 
 1.1 Definition

 �ffentliche Lieferauftr�ge sind zwischen einem Lieferanten und einem �ffentlichen
Auftraggeber geschlossene schriftliche entgeltliche Vertr�ge �ber Kauf, Leasing, Miete,
Pacht oder Ratenkauf (mit oder ohne Kaufoption) von Waren. Die Lieferung kann auch
Nebenarbeiten wie das Verlegen und Anbringen umfassen.

 
 1.2 Der Begriff "Lieferant"

 Lieferant kann eine nat�rliche, eine juristische Person oder eine Lieferantengemeinschaft
sein.

 1.3 Der Begriff "�ffentlicher Auftraggeber"

 Als �ffentliche Auftraggeber gelten laut Artikel 1 der Richtlinie der Staat,
Gebietsk�rperschaften, Einrichtungen des �ffentlichen Rechts und Verb�nde, die aus einer
oder mehreren dieser K�rperschaften oder Einrichtungen bestehen.
 
 ¥ Der Begriff ÒStaatÓ

 Der Begriff "Staat" umfa§t f�r die Anwendung der Richtlinie nicht nur die Beh�rden im
klassischen Sinne, sondern auch Einrichtungen, die zwar formell kein Bestandteil der
herk�mmlichen Verwaltung sind, die aber - ohne eine eigene Rechtspers�nlichkeit zu
besitzen - Aufgaben erf�llen, die gew�hnlich den staatlichen Beh�rden obliegen. Diese
Einrichtungen vertreten die Beh�rden also nur in der einen oder anderen Weise.

 In diesem Zusammenhang sei auf das Urteil des Europ�ischen Gerichtshofs in der Rechts-
sache 31/87 vom 20.09.198810 hingewiesen: Zu entscheiden war, ob die Richtlinie
71/305/EWG11 auf �ffentliche Lieferauftr�ge anzuwenden ist, die von der �rtlichen
Flurbereinigungskommission Waterland, einer Einrichtung ohne eigene Rechtspers�nlichkeit,
vergeben werden.

 Entsprechend der Auslegung der auch f�r die Lieferrichtlinie geltenden einschl�gigen
Bestimmung der Baurichtlinie durch den Gerichtshof ist der Begriff "Staat" im
funktionellen Sinne zu verstehen, d.h. er umfa§t auch Einrichtungen, die zwar formell von
den �ffentlichen Auftraggebern getrennt, in der Praxis jedoch v�llig von diesen abh�ngig
sind und in deren Auftrag handeln. Im vorliegenden Fall hat der Gerichtshof best�tigt, da§
eine Einrichtung, deren Zusammensetzung und Aufgaben gesetzlich geregelt sind und die

                                                
 10 EuGH, Urteil vom 20.9.1988, Vorabentscheidungsersuchen 31/87, Gebroeders Beetjes

B.V./niederl�ndischer Staat; Slg. 1988, S.Ê4635.

 11 Richtlinie 71/305/EWG des Rates vom 26.7.1971 �ber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
�ffentlicher Bauauftr�ge  ABl  Nr  L 185 vom 16 8 1971  S  5
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insoweit von der �ffentlichen Hand abh�ngig ist, als diese ihre Mitglieder ernennt, die
Beachtung der sich aus ihren Handlungen ergebenden Verpflichtungen gew�hrleistet und
die von ihr vergebenen �ffentlichen Auftr�ge finanziert, als dem Staat zugeh�rig
anzusehen ist, auch wenn sie formell kein Bestandteil desselben ist.
 
 Diese Auslegung kann auch f�r alle anderen in der Richtlinie genannten �ffentlichen
Auftraggeber und damit auch f�r jegliche Einrichtung gelten, die aufgrund eines von diesen
�ffentlichen Auftraggebern erlassenen Rechts- oder Verwaltungsaktes gegr�ndet wurden.
 
 ¥ Der Begriff "Einrichtung des �ffentlichen Rechts"

 In der Richtlinie wird der Begriff "Einrichtung des �ffentlichen Rechts" anhand von drei
Kriterien definiert, die gleichzeitig erf�llt sein m�ssen. Demnach ist darunter jede Einrichtung
zu verstehen,
 
 1. die zu dem besonderen Zweck gegr�ndet wurde, im Allgemeininteresse

liegende Aufgaben zu erf�llen, die nicht gewerblicher Art sind,
 2. und Rechtspers�nlichkeit besitzt
 3. und

〈 �berwiegend vom Staat, von Gebietsk�rperschaften oder von anderen Ein-
richtungen des �ffentlichen Rechts finanziert wird

〈 oder hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch diese unterliegt
〈 oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus

Mitgliedern besteht, die vom Staat, von Gebietsk�rperschaften oder von anderen
Einrichtungen des �ffentlichen Rechts ernannt worden sind.

 
 Die Richtlinie gilt also f�r alle Einrichtungen �ffentlichen oder privaten Rechts, die zur
Erf�llung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben gegr�ndet wurden und deren
operative Entscheidungen und T�tigkeit dem Einflu§ �ffentlicher Auftraggeber unterliegen
oder unterliegen k�nnen, d.h. wenn zu diesem Verbindungen im Sinne mindestens eines
Punktes des dritten Kriteriums bestehen.
 
 Die einzigen Einrichtungen, die zwar zur Erf�llung von im Allgemeininteresse liegenden
Aufgaben gegr�ndet wurden und auch die �brigen Kriterien erf�llen, die aber trotzdem nicht
als �ffentliche Auftraggeber im Sinne der Richtlinie gelten, sind solche Einrichtungen, die
besonders zur Erf�llung von Aufgaben gewerblicher Art gegr�ndet wurden, d.h. Einrichtun-
gen, die eine gewerbliche T�tigkeit aus�ben, indem sie Waren und Dienstleistungen am freien
Markt anbieten und dabei mit anderen privaten und �ffentlichen Wirtschaftsbeteiligten im
Wettbewerb stehen. Gemeint sind also Einrichtungen, die eine mit der T�tigkeit eines
Privatunternehmens vergleichbare T�tigkeit aus�ben.
 
 Die von der Richtlinie festgelegte Ausnahme gilt ausschlie§lich f�r Einrichtungen, die eigens
zur Aus�bung derartiger gewerblicher T�tigkeiten gegr�ndet wurden. Sie gilt daher nicht f�r
Einrichtungen, die zwar gewerbliche T�tigkeiten aus�ben, eigentlich aber zur Erf�llung
anderer im Allgemeininteresse liegender Aufgaben gegr�ndet wurden, z.B. eine eigens f�r
Verwaltungsaufgaben im Sozialbereich gegr�ndete Einrichtung, die zum Ausgleich ihrer
Bilanz eine gewinnbringende T�tigkeit aus�bt
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 Allerdings ist in jedem Einzelfall zu pr�fen, ob eine �ffentlich-rechtliche Einrichtung von der
Richtlinie erfa§t wird oder nicht.
 
 Zur Verbesserung der Transparenz bei der Anwendung der Richtlinie verweist diese auf das
in AnhangÊI der Richtlinie 93/37/EWG12 enthaltene Verzeichnis der Einrichtungen
�ffentlichen Rechts und der Kategorien solcher Einrichtungen, die die genannten Kriterien
erf�llen. Das Verzeichnis ist so vollst�ndig wie m�glich und kann nach dem in der Richtlinie
93/37/EWG festgelegten Verfahren aktualisert werden.
 
 Eine Einrichtung �ffentlichen Rechts ist jedoch nicht erst dann zur Einhaltung der Richtlinie
verpflichtet, wenn sie in dem Verzeichnis aufgef�hrt ist, sondern von dem Zeitpunkt an, zu
dem sie die genannten Kriterien erf�llt. Nat�rlich kann eine in dem Verzeichnis genannte
Einrichtung auch aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausfallen, wenn mindestens
eines der obengenannten kumulativen Kriterien nicht mehr erf�llt ist.
 
 
 1.4 Vertragsarten
 
 Die Richtlinie definiert �ffentliche Lieferauftr�ge als "...schriftliche entgeltliche Vertr�ge
�ber Kauf, Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf, mit oder ohne Kaufoption, von Waren."
 
 Die Richtlinie ist also nur auf schriftliche Vertr�ge anzuwenden.
 
 Die Definition der Leistungen der Vertragsparteien ist jedoch sehr weit gefa§t und die
Kommission legt sie auch so aus. Zum einen werden die verschiedenen Arten der
Verg�tung erfa§t, zu denen sich der Auftraggeber gegen�ber dem Lieferanten verpflichtet.
Zum anderen erfa§t die Richtlinie alle Arten von Gegenleistungen, durch die der Lieferant
die betreffenden Waren dem Auftraggeber sofort und/oder zu einem sp�teren Zeitpunkt
zur Verf�gung stellt.
 
 Eine enge Auslegung dieser Bestimmung, d.h. eine Beschr�nkung des
Anwendungsbereichs der Richtlinie auf Vertr�ge, die in den einzelnen Mitgliedsstaaten
auch als solche gelten, h�tte zur Folge, da§ der Anwendungsbereich der Richtlinie je nach
den jeweiligen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften �ber den Vertragsgegenstand von
einem Mitgliedstaat zum anderen unterschiedlich w�re. Der Anwendungsbereich der
Richtlinie mu§ jedoch in allen Mitgliedstaaten gleich sein.
 
 Demzufolge gelten als �ffentliche Lieferauftr�ge auch "offene Vertr�ge" oder
"Rahmenvertr�ge", d.h zwischen einem �ffentlichen Auftraggeber und einem oder
mehreren Lieferanten abgeschlossene Vertr�ge, in denen bestimmte Konditionen (Preis,
vorgesehene Mengen, Mindest- und/oder H�chstmengen, Lieferbedingungen) f�r die
Lieferung von Waren festgelegt sind, die in einem bestimmten Zeitraum bestellt werden,

                                                
 12 Das Verzeichnis ist in Anhang I des vorliegenden Leitfadens enthalten
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wobei aber die endg�ltigen Mengen und Preise erst bei den jeweiligen Einzelbestellungen
vereinbart werden.

 Bei der Sch�tzung des Auftragswertes, der ja f�r die Anwendung der Richtlinie von
Bedeutung ist, sind die einschl�gigen Richtlinienvorschriften zu befolgen, die hier unter
Punkt 2.2 behandelt werden.

 Schwierigkeiten k�nnten sich bei der Frage ergeben, inwiefern die Richtlinie bei
bestimmten Handlungen gilt, die f�r die �ffentlichen Auftraggeber und/oder f�r die
Lieferanten nicht verbindlich sind und die den endg�ltigen Vertr�gen �ber Kauf, Leasing,
Miete, Pacht oder Ratenkauf (mit oder ohne Kaufoption) vorangehen. Diese Handlungen
(Vereinbarungen o.�., Verfahren, Verwaltungsma§nahmen usw.) d�rfen keinesfalls dazu
f�hren, da§ beim Abschlu§ von Vertr�gen, die im Sinne der Richtlinie �ffentliche
Lieferauftr�ge sind, die Lieferrichtlinie umgangen wird, wenn der vorschriftsm�§ig
gesch�tzte Auftragswert den Schwellenwert f�r die Anwendung der Richtlinie
�berschreitet.
 
 
 1.5 Unterscheidung zwischen �ffenlichen Liefer-, Bau- und

Dienstleistungsauftr�gen
 
 1.5.1 �ffentlicher Liefer- oder Bauauftrag?
 
 Bei �ffentlichen Lieferauftr�gen kann die Lieferung der Waren, die Gegenstand des
betreffenden Auftrags sind, definitionsgem�§ auch Nebenarbeiten wie das Verlegen und
Anbringen umfassen, d.h. die zur Herstellung der Einsatzf�higkeit der gelieferten Waren
erforderlichen T�tigkeiten.

 In manchen F�llen ist m�glicherweise unklar, wie ein zu vergebender �ffentlicher Auftrag
einzustufen ist und welche Regeln anzuwenden sind.

 Bei der Feststellung, ob es sich um einen Liefer- oder um einen Bauauftrag handelt,
kommt es auf den Auftragsgegenstand an: es ist zu pr�fen, ob dem �ffentlichen
Auftraggeber Waren - d.h. bewegliche Gegenst�nde - �berlassen werden sollen oder aber
ob dem Auftraggeber das Ergebnis von Hoch- und/oder Tiefbauarbeiten �bergeben werden
soll, wobei dieses Ergebnis sowohl ein Bauwerk sein kann (z.B. eine neue Schule) als auch
eine Ma§nahme an einem bereits bestehenden Bauwerk (z.B. Renovierung eines
Theaters).

 

 

 1.5.2 �ffentlicher Liefer- oder Dienstleistungsauftrag?

 

 Zur Abgrenzung der Anwendungsbereiche der Dienstleistungsrichtlinie und der
Lieferrichtlinie nimmt erstere (Richtlinie 92/50/EWG)13 Bezug auf den Wert der
Bestandteile des betreffenden Auftrags. Demnach gilt ein �ffentlicher Auftrag, der sich

                                                
 13 Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 �ber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe

�ffentlicher Dienstleistungsauftr�ge  ABl  Nr  L 209 vom 24 7 1992  S  1
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gleichzeitig auf die Lieferung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen im
Sinne der Richtlinie 92/50/EWG bezieht, als Lieferauftrag, wenn der Wert der Lieferungen
den Wert der Dienstleistungen �bersteigt, bzw. als Dienstleistungsauftrag, wenn das
Verh�ltnis umgekehrt ist.
 
 Dieses Kriterium ist allerdings unzureichend, wenn ein �ffentlicher Auftraggeber einen
Auftrag zu vergeben hat, bei dem der Wert der Dienstleistungen den der Lieferungen
�bersteigt, aber die betreffende Dienstleistung nicht der Dienstleistungsrichtlinie
unterliegt.
 
 In diesem Falle ist zuerst zu pr�fen, ob die Warenlieferung nicht von den �brigen
T�tigkeiten getrennt werden kann.
 
  Wenn n�mlich die Warenlieferung von der Erbringung der ebenfalls verlangten
Dienstleistungen abgetrennt werden kann, darf der Auftraggeber nicht unter Berufung auf
die Nichtanwendbarkeit der Dienstleistungsrichtlinie von der Lieferrichtlinie abweichen.
 
 Der Lieferauftrag ist in jedem Falle entsprechend der Lieferrichtlinie zu vergeben.
 
 Das stufenweise Vorgehen - d.h. zun�chst die Anwendung des Kriteriums
"Abtrennbarkeit" und dann des Kriteriums "Wert" - beruht auf einem Urteil, das der
Gerichtshof erlassen hat, als es noch keine Dienstleistungsrichtlinie gab, d.h. in einem
gemeinschaftsrechtlichen Kontext, der dem hier er�rterten Fall �hnelt.
 
 In diesem Urteil14 ging es um die Anwendbarkeit der Richtlinie 77/62/EWG auf
Vereinbarungen �ber die Einrichtung von Datenverarbeitungssystemen. Die Verteidigung
argumentierte vor allem damit, da§ die Einrichtung sehr gro§er
Datenverarbeitungssysteme als Ganzes zu sehen sei, das au§er dem Erwerb der Hardware
die Entwicklung der Software, die Planung, Einrichtung, Wartung und technische Leitung
sowie manchmal auch die Verwaltung umfasse, weshalb die gesamte Verantwortung f�r
diese T�tigkeiten einem einzigen Unternehmen �bertragen werden m�sse. Dar�ber hinaus
sei die Richtlinie auch deswegen nicht anwendbar, weil die Hardware bei der Einrichtung
eines Datenverarbeitungssystems ein untergeordneter Bestandteil sei, und der Begriff
"�ffentliche Lieferauftr�ge" betreffe nur Vertr�ge, deren Hauptgegenstand die Lieferung
von Waren sei. Der Gerichtshof folgte dieser Argumentation nicht und erkl�rte, da§ der
Erwerb der zur Einrichtung eines Datenverarbeitungssystems notwendigen Anlagen von
der Planung und Verwaltung des Systems getrennt werden k�nne, weshalb die Richtlinie
auf die Lieferung der erforderlichen Hardware anwendbar sei. Nach Auffassung des
Gerichtshofs h�tte sich die italienische Regierung "an Unternehmen wenden k�nnen, die
auf die Entwicklung von Software f�r die Planung der in Rede stehenden
Datenverarbeitungssysteme spezialisiert sind, und unter Beachtung der Richtlinie die
Anlagen erwerben k�nnen, die den von diesen Unternehmen angegebenen technischen
Merkmalen entsprachen."

                                                
 14 EuGH, Urteil vom 5.12.1989, Rs. C-3/88, Kommission der Europ�ischen Gemeinschaften/italienische

Republik  Slg  1989  S  4053
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 2. DER RICHTLINIE UNTERLIEGENDE �FFENTLICHE

LIEFERAUFTR�GE
 
 Nicht alle �ffentlichen Lieferauftr�ge im oben erl�uterten Sinne unterliegen den durch die
EG-Richtlinie festgelegten Vergabevorschriften. Diese gelten n�mlich nur f�r Auftr�ge, die
einen bestimmten Auftragswert �bersteigen, wobei bestimmte Ausnahmen in
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand, der T�tigkeit des �ffentlichen Auftraggebers
oder besonderen Vergabebestimmungen zu ber�cksichtigen sind.
 
 
 2.1 Schwellenwerte
 
 Es gibt keinen einheitlichen Schwellenwert, ab dem �ffentliche Auftr�ge der Richtlinie
unterliegen. Im allgemeinen m�ssen die �ffentlichen Auftrageber jedoch die
gemeinschaftlichen Verfahrensvorschriften einhalten, wenn der Auftragswert ohne MWSt
200.000 ECU oder mehr betr�gt.
 
 Die in Anhang I der Richtlinie15 aufgef�hrten zentralen �ffentlichen Auftraggeber m�ssen
die Lieferrichtlinie beachten, wenn der Auftragswert ohne MWSt den in dem GATT-
�bereinkommen �ber das �ffentliche Beschaffungswesen16 festgelegten Schwellenwert
erreicht oder �bersteigt.
 
 Dieser Schwellenwert liegt bei 130.000 Sonderziehungsrechten (SZR)17.
 
 F�r die im Anhang aufgef�hrten �ffentlichen Auftraggeber, die im Verteidigungsbereich
t�tig sind, gilt der Schwellenwert von 130.000 SZR nur bei Lieferauftr�gen �ber Waren,
die in Anhang II der Richtlinie 93/36/EWG18 aufgef�hrt sind. Bei Auftr�gen �ber Waren,
die nicht in diesem Anhang verzeichnet sind, gilt f�r die genannten Auftraggeber ein
Schwellenwert von 200.000 ECU.
 
 Der Schwellenwert in Landesw�hrung und der Schwellenwert des GATT-
�bereinkommens in ECU werden mit Wirkung vom 1. Januar 1988 an grunds�tzlich alle
zwei Jahre �berpr�ft.
 
 Die Berechnung dieser Werte beruht auf den durchschnittlichen Tageswerten dieser
W�hrungen in ECU und des ECU in SZR f�r die 24 Monate, die an dem letzten
Augusttag enden, der der �berpr�fung zum 1. Januar vorausgeht.
 
 Die Werte werden im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften (SerieÊC: Mitteilungen
und Bekanntmachungen) jeweils Anfang November desselben Jahres ver�ffentlicht.

                                                
 15 Diese Einrichtungen sind hier in Anhang II verzeichnet.

 16 ABl. Nr. L 71 vom 17.3.1980, S. 44.

 17 ABl. Nr. L 345 vom 9.12.1987, S. 24.

 18 Diese Liste ist hier in Anhang III wiedergegeben
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 Bis zur n�chsten �berpr�fung (d.h. bis zum 31.12.1997, sofern die �berpr�fung nicht
vorgezogen wird) gelten folgende Schwellenwerte:
 
 

 Gegenwerte nationaler W�hrungen

 

  ECU 200.000  ECU 750.000  DTS 130.000

    ECU 137.537

 Franc belge      7.898.547       29.619.550      5.431.710

 Franc luxembourgeois      7.898.547       29.619.550      5.431.710

 Dansk krone      1.500.685         5.627.567      1.031.998

 Deutsche Mark         381.161         1.429.353         262.118

 Drachmi    58.015.458     217.557.969    39.896.348

 Franc fran�ais      1.316.439         4.936.647         905.295

 Markka      1.223.466         4.587.996         841.359

 Nederlandse gulden         427.359         1.602.595         293.888

 Irish pound         160.564            602.116         110.418

 Lira italiana  397.087.000  1.489.076.250  273.070.685

 �ster. Schilling      2.681.443       10.055.413      1.843.988

 Pound sterling         158.018            592.568         108.667

 Peseta     31.992.917.     119.973.438     22.001.042

 Escudo     39.297.792     147.366.719     27.024.493

 Svensk krona       1.865.157         6.994.337       1.282.640

 
 Das Europ�ische Parlament und der Rat pr�fen gegenw�rtig den Vorschlag f�r eine
Richtlinie19 zur Angleichung der Bestimmungen der Richtlinie 93/36/EWG an die
Bestimmungen des neuen �bereinkommens �ber das �ffentliche Beschaffungswesen20,
das die Europ�ische Union nach den im Rahmen der Welthandelsorganisation gef�hrten
Verhandlungen der Uruguay-Runde unterzeichnet hat.
 

                                                
 19 ABl. Nr. C 136 vom 3.6.95.

 20 ABl  Nr  C 256 vom 3 9 96
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 2.2 Sch�tzung des Auftragswerts
 
 2.2.1 Verfahren
 
 F�r die Frage, ob der Schwellenwert �berschritten wird oder nicht, ist es nat�rlich von
gr�§ter Bedeutung, wie der Auftragswert berechnet wird. Die einschl�gigen
Bestimmungen der Richtlinie sollen zum einen gew�hrleisten, da§ die Berechnung �berall
in der Gemeinschaft in der gleichen Weise erfolgt und zum anderen verhindern, da§
Auftragswerte k�nstlich niedrig gehalten werden, um die gemeinschaftlichen
Vergabebestimmungen zu umgehen.
 
 Bei Leasing, Miete, Pacht und Ratenkauf von Waren h�ngt das Verfahren zur Berechnung
des voraussichtlichen Auftragswerts von der Laufzeit des betreffenden Vertrags ab.
 
 Als Berechnungsgrundlage gilt hierbei:
 
 ¥ bei befristeten Vertr�gen mit einer Laufzeit von h�chstens 12 Monaten:

gesch�tzter Gesamtwert f�r die Laufzeit des Vertrags;

 ¥ bei befristeten Vertr�gen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten:
Gesamtwert des Vertrags einschlie§lich des gesch�tzten Restwerts der Waren am
Ende der Laufzeit;

 ¥ bei unbefristeten Vertr�gen oder wenn die Laufzeit nicht festgestellt
werden kann: monatliche Zahlung multipliziert mit 48.

 
 Bei regelm�§igen Auftr�gen oder Auftr�gen, die in einem bestimmten Zeitraum erneuert
werden, gilt:
 
 ¥ entweder der tats�chliche Gesamtwert entsprechender Auftr�ge f�r

�hnliche Lieferungen aus den vorangegangenen 12 Monaten oder dem vorangegangenen
Haushaltsjahr, nach M�glichkeit unter Anpassung an voraussichtliche �nderungen bei
Mengen oder Kosten w�hrend der auf die erste Lieferung folgenden 12 Monate;

 ¥ oder der gesch�tzte Gesamtwert w�hrend der auf die erste Lieferung
folgenden 12 Monate bzw. w�hrend der Laufzeit des Vertrages soweit diese 12
Monate �bersteigt.

 
 Die Berechnungsweise darf nicht dem Zweck dienen, die Anwendung der Richtlinien auf
die betreffenden Auftr�ge zu umgehen.
 
 Beabsichtigt ein �ffentlicher Auftraggeber die Beschaffung gleichartiger Lieferungen, die
zu mehreren Auftr�gen f�hren, die gleichzeitig in Losen vergeben werden, so ist der
gesch�tzte Gesamtwert aller dieser Lose zugrunde zu legen. Erreicht dieser Wert den
geltenden Schwellenwert, sind alle Lose entsprechend der Richtlinie zu vergeben. Dieser
Wert ist auch dann zugrunde zu legen, wenn die obengenannten Verfahren zur Berechnung
des voraussichtlichen Vertragswerts bei Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf angewandt
werden sollen.
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 Als gleichartige Lieferungen gelten Lieferungen von Waren mit gleichem oder �hnlichem
Verwendungszweck, z.B. die Lieferung verschiedener Lebensmittel oder verschiedener
B�rom�bel.
 
 Bei Lieferauftr�gen, die ausdr�cklich Optionsrechte vorsehen, ist der voraussichtliche
Auftragswert anhand des h�chstm�glichen Betrags f�r Kauf, Leasing, Miete, Pacht oder
Ratenkauf unter Einbeziehung der Optionsrechte zu berechnen.
 
 
 2.2.2 Zeitpunkt der Berechnung des voraussichtlichen Auftragswerts
 
 Der Wert der geplanten Beschaffungen kann sich im Laufe der Zeit aufgrund
verschiedener Faktoren �ndern. Im Hinblick darauf, ob ein Auftrag den Schwellenwert f�r
die Anwendung der Richtlinie �bersteigt oder nicht, kann es also auch von Bedeutung
sein, wann der voraussichtliche Auftragswert berechnet wird.
 
 Die �ffentlichen Auftraggeber sind daher gehalten, unabh�ngig von fr�heren Sch�tzungen
den Wert zugrunde zu legen, den die geplanten Beschaffungen zu dem Zeitpunkt haben,
zu dem das Vergabeverfahren durch Absendung der Bekanntmachung oder der
Aufforderung zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren eingeleitet wird.
 
 
 2.2.3 Aufteilung von Auftr�gen
 
 Generell verboten ist die Aufteilung eines Lieferauftrages in der Absicht, die Anwendung
der Vorschriften �ber die Berechnung des voraussichtlichen Auftragswertes und
�berhaupt die Anwendung der gesamten Richtlinie zu umgehen.
 
 Geh�ren zu einem �ffentlichen Auftraggeber mehrere Dienststellen, so ist bei der
Berechnung des Auftragswertes der Bedarf aller dieser Dienststellen zugrunde zu legen,
wenn diese keine selbst�ndigen Verwaltungseinheiten sind und daher auch nicht als
�ffentliche Auftraggeber gelten, die selbst �ffentliche Lieferauftr�ge im Sinne der
Richtlinie vergeben d�rfen.
 

 2.3 Vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommene Auftr�ge
 
 Die Bestimmungen �ber die von der Anwendung der Lieferrichtlinie ausgenommenen
Auftr�ge sind restriktiv auszulegen, da es sich um Sonderregelungen handelt.
 
 Was die Vergabe von Lieferauftr�gen im Bereich der �ffentlichen Dienste anbelangt, so
gilt die Richtlinie nicht f�r Auftr�ge in den Bereichen, die in Artikel 2, 7, 8 und 9 der
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Richtlinie 90/531/EWG21 genannt sind. Die Lieferrichtlinie gilt auch nicht f�r Auftr�ge, die
den Bedingungen von Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 90/531/EWG entsprechen.
 
 Diese Richtlinie wurde durch die Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur
Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-
und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor22 ersetzt. Die Bez�ge auf
die Richtlinie 90/531/EWG gelten f�r die Richtlinie 93/38/EWG unver�ndert.
 
 Diese Artikel haben folgenden Wortlaut:
 

 Artikel 2
 
 (1) Diese Richtlinie gilt f�r Auftraggeber, die

 a) staatliche Beh�rden oder �ffentliche Unternehmen sind und die eine
T�tigkeit im Sinne des Absatzes 2 aus�ben;

 b) oder wenn sie nicht staatliche Beh�rden oder �ffentliche Unternehmen sind,
als eine ihrer T�tigkeiten eine T�tigkeit im Sinne des Absatzes 2 oder verschiedene
dieser T�tigkeiten auf der Grundlage von besonderen oder ausschlie§lichen
Rechten aus�ben, die von einer zust�ndigen Beh�rde eines Mitgliedstaates gew�hrt
wurden.

 (2) Unter diese Richtlinie fallende T�tigkeiten sind

 a) die Bereitstellung oder das Betreiben fester Netze zur Versorgung der
�ffentlichkeit im Zusammenhang mit der Produktion, dem Transport oder der
Verteilung von

 i) Trinkwasser oder
 ii) Strom oder
 iii) Gas oder W�rme

 oder die Versorgung dieser Netze mit Trinkwasser, Strom, Gas oder W�rme;

 b) die Nutzung eines geographisch abgegrenzten Gebietes zum Zwecke der

 i) Suche oder F�rderung von Erd�l, Gas, Kohle oder anderen
Festbrennstoffen oder

 ii) Versorgung von Bef�rderungsunternehmen im Luft-, See- oder
Binnenschiffsverkehr mit Flugh�fen, H�fen oder anderen
Verkehrseinrichtungen;

 c) das Betreiben von Netzen zur Versorgung der �ffentlichkeit im Bereich des
Verkehrs per Schiene, automatische Systeme, Stra§enbahn, Trolleybus, Bus oder
Kabel.

                                                
 21 Richtlinie 90/531/EWG des Rates vom 17. September 1990 betreffend die Auftragsvergabe durch

Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor,
ABl. Nr. L 297 vom 29.10.1990, Seite 1.
 

 22 ABl  Nr  L 199 vom 9 8 93  S  84 ff
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 Im Verkehrsbereich ist ein Netz vorhanden, wenn die Verkehrsleistung gem�§ von
einer zust�ndigen Beh�rde eines Mitgliedstaats erteilten Auflagen erbracht wird;
dazu geh�ren die Festlegung der Strecken, die Transportkapazit�ten oder die
Fahrpl�ne;

 d) die Bereitstellung oder das Betreiben von �ffentlichen
Telekommunikationsnetzen oder das Angebot von einem oder mehreren
�ffentlichen Telekommunikationsdiensten.

 
 (3) Als besondere oder ausschlie§liche Rechte im Sinne des Absatzes 1

Buchstabe b) gelten Rechte, die sich aus der von einer zust�ndigen Beh�rde des
betreffenden Mitgliedstaats aufgrund einer beliebigen Rechts- oder
Verwaltungsvorschrift erteilten Genehmigung ergeben, wonach die Aus�bung
einer T�tigkeit im Sinne des Absatzes 2 einem oder mehreren Auftraggeber(n)
vorbehalten wird.

 Eine T�tigkeit auf der Grundlage von besonderen oder ausschlie§lichen Rechten
wird insbesondere angenommen,

 a) wenn ein Auftraggeber zum Bau eines Netzes oder anderer in Absatz 2
beschriebener Einrichtungen durch ein Enteignungsverfahren oder
Gebrauchsrechte beg�nstigt werden kann oder Einrichtungen auf, unter oder �ber
dem �ffentlichen Wegenetz anbringen darf;

 b) wenn im Fall des Absatzes 2 Buchstabe a) ein Auftraggeber ein Netz mit
Trinkwasser, Elektrizit�t, Gas oder W�rme versorgt, das seinerseits von einem
Auftraggeber betrieben wird, der von einer zust�ndigen Beh�rde des betreffenden
Mitgliedstaats gew�hrte besondere oder ausschlie§liche Rechte genie§t.

 (4) Der Betrieb eines �ffentlichen Busverkehrs gilt nicht als T�tigkeit im Sinne
des Absatzes 2 Buchstabe c), sofern andere Unternehmen entweder allgemein oder
f�r ein besonderes, geographisch abgegrenztes Gebiet die M�glichkeit haben, die
gleiche Aufgabe unter den gleichen Bedingungen wie der betreffende Auftraggeber
zu �bernehmen.

 (5) Die durch einen Auftraggeber, der keine staatliche Beh�rde ist, erfolgende
Lieferung von Trinkwasser, Elektrizit�t, Gas oder W�rme an Netze zur
Versorgung der �ffentlichkeit gilt nicht als T�tigkeit im Sinne des Absatzes 2
Buchstabe a), sofern

 a) bei Trinkwasser oder Elektrizit�t

 - die Erzeugung von Trinkwasser oder Elektrizit�t durch den
betreffenden Auftraggeber erfolgt, weil ihr Verbrauch f�r die Aus�bung
einer anderen als der in Absatz 2 genannten T�tigkeit erforderlich ist und

 - die Lieferung an das �ffentliche Netz nur von dem Eigenverbrauch
des betreffenden Auftraggebers abh�ngt und unter Zugrundelegung des
Mittels der letzten drei Jahre einschlie§lich des laufenden Jahres nicht mehr
als 30% der gesamten Trinkwasser- oder Energieerzeugung des
Auftraggebers ausgemacht hat;

 b) bei Gas oder W�rme
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 - die Erzeugung von Gas oder W�rme durch den betreffenden
Auftraggeber sich zwangsl�ufig aus der Aus�bung einer anderen als der in
Absatz 2 genannten T�tigkeit ergibt und

 - die Lieferung an das �ffentliche Netz nur darauf abzielt, diese
Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen, und diese Lieferung unter
Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschlie§lich des
laufenden Jahres nicht mehr als 20 % des Umsatzes des Auftraggebers
ausgemacht hat.

 (6) Die in den Anh�ngen I bis X bezeichneten Auftraggeber erf�llen die
vorgenannten Kriterien. Um sicherzustellen, da§ die Listen m�glichst vollst�ndig
sind, teilen die Mitgliedstaaten der Kommission die �nderung ihrer Listen mit. Die
Kommission �berpr�ft die Anh�nge I bis X nach dem Verfahren des Artikels 40.

 Artikel 6
 
 (1) Diese Richtlinie gilt nicht f�r Auftr�ge oder Wettbewerbe, die die

Auftraggeber zu anderen Zwecken als der Durchf�hrung der in Artikel 2 Absatz 2
beschriebenen Aufgaben oder zur Durchf�hrung derartiger Aufgaben in einem
Drittland in einer Weise, die nicht mit der tats�chlichen Nutzung eines Netzes oder
geographischen Gebiets in der Gemeinschaft verbunden ist, vergeben bzw.
veranstalten.

 (2) Diese Richtlinie findet jedoch auf die Vergabe von Auftr�gen und die
Durchf�hrung von Wettbewerben durch Auftraggeber Anwendung, die eine
T�tigkeit im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffer i) aus�ben, wenn
diese Auftr�ge

 a) mit Wasserbauvorhaben sowie Vorhaben auf dem Gebiet der Bew�sserung
und Entw�sserung im Zusammenhang stehen, sofern die zur
Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 % der mit den
entsprechenden Vorhaben bzw. Bew�sserungs- oder Entw�sserungsanlagen zur
Verf�gung gestellten Gesamtwassermenge ausmacht, oder wenn sie

 b) mit der Ableitung und Kl�rung von Abw�ssern im Zusammenhang stehen.

 (3) Die Auftraggeber teilen der Kommission auf deren Verlangen alle
T�tigkeiten mit, die ihres Erachtens unter die Ausnahmeregelung nach Absatz 1
fallen. Die Kommission kann Listen der T�tigkeitskategorien, die ihres Erachtens
unter die Ausnahmeregelung fallen, in regelm�§igen Abst�nden im Amtsblatt der
Europ�ischen Gemeinschaften zur Unterrichtung ver�ffentlichen. Hierbei wahrt
sie die Vertraulichkeit der in gesch�ftlicher Hinsicht empfindlichen Angaben,
soweit die Auftraggeber dies bei der �bermittlung der Informationen geltend
machen.

 
 Artikel 7

 
 (1) Diese Richtlinie gilt nicht f�r Auftr�ge, die zum Zwecke der

Weiterver�u§erung oder der Vermietung an Dritte vergeben werden,
t t  d § d  A ft b  k i  b d  d  hli §li h  R ht
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zum Verkauf oder zur Vermietung des Auftragsgegenstands besitzt und da§ andere
Unternehmen die M�glichkeit haben, sie unter gleichen Bedingungen wie der be-
treffende Auftraggeber zu verkaufen oder zu vermieten.

 (2) Die Auftraggeber teilen der Kommission auf deren Verlangen alle
Kategorien von Erzeugnissen und T�tigkeiten mit, die ihres Erachtens unter die
Ausnahmeregelung nach Absatz 1 fallen. Die Kommission kann Listen der
Kategorien von Erzeugnissen und T�tigkeiten, die ihres Erachtens unter die
Ausnahmeregelung fallen, in regelm�§igen Abst�nden im Amtsblatt der Europ�i-
schen Gemeinschaften zur Unterrichtung ver�ffentlichen. Hierbei wahrt sie die
Vertraulichkeit der in gesch�ftlicher Hinsicht empfindlichen Angaben, soweit die
Auftraggeber dies bei der �bermittlung der Informationen geltend machen.

 
 Artikel 8

 
 (1) Diese Richtlinie gilt nicht f�r Auftr�ge, die die Auftraggeber, die eine

T�tigkeit im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe d) aus�ben, f�r Eink�ufe
ausschlie§lich in Verbindung mit einem oder mehreren
Telekommunikationsdiensten vergeben, soweit andere Unternehmen die
M�glichkeit haben, diese Dienste in demselben geographischen Gebiet und unter
im wesentlichen gleichen Bedingungen anzubieten.

 (2) Die Auftraggeber teilen der Kommission auf Verlangen alle
Dienstleistungen mit, die ihres Erachtens unter die Ausnahmeregelung nach Absatz
1 fallen. Die Kommission kann Listen der Dienstleistungen, die ihres Erachtens
unter die Ausnahmeregelung fallen, in regelm�§igen Abst�nden im Amtsblatt der
Europ�ischen Gemeinschaften zur Unterrichtung ver�ffentlichen. Hierbei wahrt
sie die Vertraulichkeit der Daten wirtschaftlicher Art, soweit die Auftraggeber dies
bei der �bermittlung der Informationen verlangen.

 
 Artikel 9

 
 (1) Diese Richtlinie gilt nicht f�r Auftr�ge,

 a) die die in Anhang I bezeichneten Auftraggeber zur Beschaffung von Wasser
vergeben,

 b) die die in den Anh�ngen II bis V bezeichneten Auftraggeber f�r die
Lieferung von Energie oder von Brennstoffen zum Zwecke der Energieerzeugung
vergeben.

 (2) Der Rat �berpr�ft die Bestimmungen des Absatzes 1, nachdem ihm von der
Kommission ein Bericht mit entsprechenden Vorschl�gen unterbreitet wurde.

 
 �ffentliche Lieferauftr�ge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung
sowie im Telekommunikationssektor, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
93/36/EWG fallen, sind also diejenigen, die in den obengenannten Artikeln der Richtlinie
90/531/EWG aufgef�hrt sind. Diese Richtlinie ist jedoch nicht Gegenstand des
vorliegenden Leitfadens.
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 Dennoch erscheinen einige Anmerkungen hinsichtlich der Unterscheidung zwischen
Auftr�gen, die der Lieferrichtlinie, und denen, die der Richtlinie 90/531/EWG unterliegen,
angebracht.

 Die Richtlinie 90/531/EWG gilt - unter Ber�cksichtigung der Pr�zisierung in Artikel 6
AbsatzÊ2 - ausschlie§lich f�r solche Auftr�ge, die von Auftraggebern, die eine T�tigkeit im
Sinne dieser Richtlinie T�tigkeit aus�ben, zur Fortsetzung dieser T�tigkeit vergeben
werden.

 Dementsprechend unterliegen bei einem �ffentlichen Auftraggeber, der gleichzeitig
mehrere T�tigkeiten aus�bt, nur diejenigen Lieferauftr�ge nicht der Richtlinie 93/36/EWG,
die er in Aus�bung der T�tigkeiten vergibt, die den oben zitierten Artikeln der Richtlinie
90/531/EWG unterliegen.

 Zum Beispiel mu§ eine Gemeinde, die �ber einen Eigenbetrieb ein Stra§enbahnnetz
unterh�lt, bei der Beschaffung von Fahrzeugen f�r diesen Verkehrsdienst die
Lieferrichtlinie nicht anwenden, wohl aber bei der Beschaffung von Schulm�beln.

 Die Lieferrichtlinie gilt aber auch dann, wenn eine Gemeinde, die einen solchen
Verkehrsdienst nicht selbst mittels eines Eigenbetriebs unterh�lt, Verkehrsmittel kauft
oder mietet, um sie einer Einrichtung zur Verf�gung zu stellen, die den betreffenden
Verkehrsdienst anstelle der Gemeinde betreibt.

 Von der Anwendung der Richtlinie ausgenommen sind ferner �ffentliche Auftr�ge, f�r die
andere Verfahrensregeln gelten und die vergeben werden aufgrund
 
 ¥ eines in �bereinstimmung mit dem EG-Vertrag geschlossenen internationalen

Abkommens zwischen einem Mitgliedstaat und einem oder mehreren Drittl�ndern
�ber Lieferungen f�r ein von den Unterzeichnerstaaten gemeinsam zu
verwirklichendes oder zu tragendes Vorhaben. Jedes derartige Abkommen ist der
Kommission zu melden, damit diese es unter Anh�rung des Beratenden Ausschusses
f�r �ffentliche Auftr�ge23 pr�fen kann;

 ¥ eines in bezug auf Unternehmen eines Mitgliedstaates oder eines Drittlandes in
Verbindung mit der Stationierung von Truppen geschlossenen internationalen
Abkommens;

 ¥ des besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation. Internationale
Organisationen sind keine �ffentlichen Auftraggeber im Sinne der Richtlinie und
unterliegen auch nicht deren Bestimmungen; die Ausnahme gilt also f�r Auftr�ge, die
zwar von einem �ffentlichen Auftraggeber vergeben werden, aber den besonderen
Vergabevorschriften einer internationalen Organisation unterliegen.

 Von der Anwendung der Richtlinie ausgenommen sind schlie§lich �ffentliche Auftr�ge
�ber Lieferungen,

 ¥ die f�r geheim erkl�rt werden;

 ¥ deren Durchf�hrung nach den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften
des betreffenden Mitgliedstaats besondere Sicherheitsma§nahmen erfordert;

                                                
 23 Dieser Ausschu§ wurde mit Beschlu§ 71/306/EWG des Rates (ABl. Nr. L 185 vom 16.8.1971, S. 15),

ge�ndert durch den Beschlu§ 77/63/EWG des Rates (ABl  Nr  L 13 vom 15 1 1977  S  15) eingesetzt
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 ¥ oder wenn es der Schutz wesentlicher Interessen der Sicherheit des betreffenden
Staates gebietet.

 Die drei letztgenannten Ausnahmen entsprechen im Bereich des �ffentlichen
Auftragswesens der in Artikel 36 EG-Vertrag den Mitgliedstaaten zugestandenen
Abweichung von dem in Artikel 30 und 34 EG-Vertrag festgelegten Verbot von Ein- und
Ausfuhrbeschr�nkungen. Diese drei Ausnahmeregelungen sind - wie auch Artikel 36 -
restriktiv und anhand gleicher Kriterien auszulegen.
 

 2.4 �ffentliche Auftr�ge im Bereich der Verteidigung

 Ungeachtet der im vorangehenden Absatz aufgezeigten Ausnahmen gilt die Richtlinie f�r
alle Waren, die Gegenstand �ffentlicher Auftr�ge sind, einschlie§lich der von �ffentlichen
Auftraggebern im Bereich der Verteidigung vergebenen Auftr�ge, allerdings ausschlie§lich
der Waren, die Artikel 223 Absatz 1 Buchstabe b) EG-Vertrag unterliegen. Die Ausnahme
gilt nur f�r Waffen, Munition und Kriegsmaterial, die in der mit Beschlu§ des Rates vom
15. April 1958 aufgestellten Liste verzeichnet sind und unter der Voraussetzung, da§
diese Waren eigens f�r milit�rische Zwecke bestimmt sind.
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 3. VERGABEVERFAHREN
 
 Die Richtlinie sieht f�r die Vergabe �ffentlicher Lieferauftr�ge drei Verfahren vor: das
offene Verfahren, das nichtoffene Verfahren und das Verhandlungsverfahren. Letzeres darf
jedoch nur in den in der Richtlinie genannten besonderen F�llen angewandt werden. Wenn
es die Umst�nde erfordern, kann das Verhandlungsverfahren eine Aufforderung zur
Einreichung von Angeboten umfassen.
 
 
 Wichtiger Hinweis
 
 Beim offenen und nichtoffenen Verfahren k�nnen die �ffentlichen Auftraggeber von den
Bietern verlangen, ihre Angebote zu erl�utern, wenn dies zu einer Beurteilung der
Angebote erforderlich erscheint; �ber die Auftragsbedingungen darf jedoch nicht
verhandelt werden.
 
 Auf diesen - aus Transparenzgr�nden wesentlichen - Aspekt haben der Rat und die
Kommission schon bei der Annahme der Richtlinie 89/440/EWG �ber die Vergabe
�ffentlicher Bauauftr�ge in einer gemeinsamen Erkl�rung hingewiesen:
 
 "Der Rat und die Kommission erkl�ren, da§ bei den offenen und den nichtoffenen
Verfahren Verhandlungen mit den Bewerbern oder Bietern �ber Hauptbestandteile des
Auftrages, deren �nderung den Wettbewerb verf�lschen k�nnte, und insbesondere �ber
die Preise ausgeschlossen sind; Er�rterungen mit den Bewerbern oder Bietern d�rfen nur
stattfinden, wenn es darum geht, den Inhalt des Angebots oder die Forderungen der
�ffentlichen Auftraggeber zu pr�zisieren oder zu vervollst�ndigen, und sofern sich dies
nicht diskriminierend auswirkt."24

 
 
 3.1 Offenes Verfahren

 Beim offenen Verfahren kann jeder interessierte Lieferant nach der Ver�ffentlichung einer
Auftragsbekanntmachung ein Angebot einreichen.
 
 
 3.2 Nichtoffenes Verfahren

 Beim nichtoffenen Verfahren k�nnen von den Lieferanten, die sich auf die
Auftragsbekanntmachung hin beworben haben, nur diejenigen ein Angebot einreichen, die
vom �ffentlichen Auftraggeber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.
 
 K�nnen aus Gr�nden der Dringlichkeit bei der Vergabe eines Auftrages die f�r das
nichtoffene Verfahren vorgesehenen normalen Fristen nicht eingehalten werden, kann ein
beschleunigtes Verfahren durchgef�hrt werden.

                                                
 24 Siehe ABl  Nr  L 210 vom 21 7 89  S  22
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 In diesem Falle m�ssen die �ffentlichen Auftraggeber in der im Amtsblatt der
Europ�ischen Gemeinschaften ver�ffentlichten Bekanntmachung die Anwendung des
beschleunigten Verfahrens begr�nden.

 Da die Anwendung dieser Ausnahmeregelung den Wettbewerb einschr�nken kann, sind
beim beschleunigten Verfahren restriktive Kriterien anzulegen, d.h., der �ffentliche
Auftraggeber mu§ nachweisen k�nnen, da§ es sich tats�chlich um einen Dringlichkeitsfall
handelt und da§ die normalen Fristen wirklich nicht eingehalten werden k�nnen.

 Dieses Verfahren mu§ also auf die Arten und Mengen von Waren beschr�nkt bleiben, bei
denen das Erfordernis einer dringenden Lieferung nachgewiesen werden kann. F�r die
Lieferung der �brigen Waren ist das normale, nicht beschleunigte Verfahren anzuwenden.

 Die M�glichkeit, zwei Verfahren anzuwenden, d.h. einen Lieferauftrag in zwei Teile
aufzuteilen, rechtfertigt keinesfalls die Nichtanwendung der Richtlinie, auch wenn diese
Aufteilung dazu f�hrt, da§ der voraussichtliche Wert eines oder beider dieser Auftr�ge
unterhalb des Schwellenwertes f�r die Anwendung der Richtlinie liegt - auch in diesem
Fall ist der Auftragswert nach den unter Ziffer 2.2 aufgef�hrten Regeln zu ermitteln.
 
 
 3.3 Verhandlungsverfahren
 
 Beim Verhandlungsverfahren wenden sich die �ffentlichen Auftraggeber an die
Unternehmer ihrer Wahl und handeln mit ihnen die Auftragsbedingungen, d.h. die techni-
schen, verwaltungstechnischen und finanziellen Konditionen, aus.

 Bei diesem Verfahren r�umt die Richtlinie dem �ffentlichen Auftraggeber eine gewisse
Flexibilit�t sowohl bei den der Auftragsvergabe vorangehenden Er�rterungen als auch bei
der Auftragsvergabe selbst ein. Das Verfahren kann jedoch nicht einer freih�ndigen
Auftragsvergabe gleichgesetzt werden, da es dem �ffentlichen Auftraggeber bei der
Festlegung der Vertragsbedingungen, insbesondere hinsichtlich der Preise, Fristen,
Mengen, der technischen Merkmale und der Gew�hrleistung, notwendigerweise eine
aktive Rolle abverlangt.

 Au§erdem entbindet das Verhandlungsverfahren den �ffentlichen Auftraggeber nicht von
der Einhaltung bestimmter Regeln der guten Verwaltungspraxis, d.h. er mu§
− Vor- und Nachteile der Angebote sorgf�ltig abw�gen und

− die Wettbewerber entsprechend dem Gleichheitsgrundsatz behandeln.
 
 Die Anwendung dieses flexiblen Verfahrens ist nur unter au§ergew�hnlichen Umst�nden
gerechtfertigt und dementsprechend ausschlie§lich in den in der Richtlinie aufgef�hrten
F�llen zul�ssig.

 Es handelt sich hier um Ausnahmen von den Richtlinienbestimmungen, die f�r die
Wahrung der im EG-Vertrag niedergelegten Rechte im Bereich der �ffentlichen
Lieferauftr�ge sorgen sollen. Diese Ausnahmeregelungen sind daher restriktiv
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auszulegen25, und es obliegt dem betreffenden �ffentlichen Auftraggeber nachzuweisen,
da§ au§ergew�hnliche Umst�nde die Anwendung der Ausnahmeregelung tats�chlich
rechtfertigen26.

 Nach der Richtlinie kann das Verhandlungsverfahren je nach den obwaltenden Umst�nden
mit oder ohne vorheriger Ver�ffentlichung einer Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt
der Europ�ischen Gemeinschaften durchgef�hrt werden.
 
 
 3.3.1 Verhandlungsverfahren mit Ver�ffentlichung einer Auftragsbekanntmachung

 Bei diesem Verfahren w�hlen die �ffentlichen Auftraggeber unter den Bewerbern diejeni-
gen zu Verhandlungen aus, die die in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Voraus-
setzungen erf�llen. Zul�ssig sind nur die in den Artikeln 20 bis 24 der Richtlinie aufge-
f�hrten Kriterien, die sich auf die pers�nliche Lage sowie die technische, wirtschaftliche
und finanzielle Leistungsf�higkeit des Bewerbers beziehen.

 K�nnen aus Gr�nden der Dringlichkeit die von der Richtlinie festgelegten normalen
Fristen nicht eingehalten werden, kann ein beschleunigtes Verhandlungsverfahren mit
Ver�ffentlichung einer Auftragsbekanntmachung durchgef�hrt werden. Die weiter oben
angef�hrten Anmerkungen zum beschleunigten nichtoffenen Verfahren gelten auch hier,
und die �ffentlichen Auftraggeber sind verpflichtet, die Anwendung des beschleunigten
Verfahrens in der Bekanntmachung zu rechtfertigen.

 Das Verhandlungsverfahren mit vorheriger Ver�ffentlichung einer
Auftragsbekanntmachung ist dann zul�ssig, wenn im Rahmen eines offenen oder
nichtoffenen Verfahrens ausschlie§lich nicht ordnungsgem�§e Angebote27 oder nur
Angebote abgegeben worden sind, die nach den innerstaatlichen, mit Abschnitt IV der
Richtlinie (gemeinsame Teilnahmebestimmungen, Eignungskriterien, Zuschlagskriterien)
zu vereinbarenden Vorschriften unannehmbar sind28. Voraussetzung daf�r ist, da§ die
urspr�nglichen, in der Auftragsbekanntmachung und den zugeh�rigen Unterlagen
festgelegten Bedingungen des Auftrags nicht grundlegend ge�ndert werden.

 Ist dies nicht der Fall, so ist das offene oder nichtoffene Verfahren entsprechend den
jeweiligen Bestimmungen der Richtlinie erneut einzuleiten. Grundlegende �nderungen der
urspr�nglichen Auftragsbedingungen sind z.B. �nderungen bei Auftragsparametern wie
Finanzierung, Lieferfristen und insbesondere den technischen Spezifikationen der zu
liefernden Waren.

 Die Anwendung des Verhandlungsverfahrens ist nur dann rechtm�§ig, wenn der
betreffende �ffentliche Auftraggeber zuvor offiziell erkl�rt hat, da§ die im Rahmen des

                                                
 25 EuGH, Urteil vom 17.11.1993, Kommission/Spanien, Rs. C-71/92, Slg. 1993, S. 5978,

EntscheidungsgrundÊ36.

 26 EuGH, Urteil vom 10.3.1987, Kommission/Italien, Rs. 199/85, Slg. 1985, S. 1039, Entscheidungs
grundÊ14.

 27 Z.B. Angebote, die nicht den Vergabevorschriften entsprechen oder deren Preise sich au§erhalb des
normalen Wettbewerbsrahmens bewegen oder Angebote mit Klauseln zum Vorteil einer Vertragspartei.

  
 28 Z.B. nicht fristgerecht eingehende Angebote oder Angebote von Bietern, die nicht �ber die

erforderlichen Qualifikationen verf�gen oder Angebote, deren Preis im Vergleich zu den vom �ffentlichen
Auftraggeber vorgesehenen Mitteln zu hoch oder ungew�hnlich niedrig ist
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zun�chst durchgef�hrten offenen oder nichtoffenen Verfahrens eingegangenen Angebote
nicht ordnungsgem�§ oder unannehmbar waren, und wenn er das betreffende Verfahren
beendet hat.

 Die vorherige Ver�ffentlichung der Auftragsbekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn
der �ffentliche Auftraggeber alle diejenigen Teilnehmer des zun�chst durchgef�hrten
offenen bzw. nichtoffenen Verfahrens zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren
auffordert, die die Eignungskriterien nach Artikel 20 bis 24 der Richtlinie erf�llen und im
Verlauf des ersten Verfahrens Angebote unterbreitet haben, die die formalen
Voraussetzungen des Verfahrens erf�llen.
 
 
 3.3.2 Verhandlungsverfahren ohne Ver�ffentlichung einer Auftragsbekanntmachung

 Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Ver�ffentlichung einer
Auftragsbekanntmachung ist in folgenden Ausnahmef�llen zul�ssig:
 
 1) Wenn nach Durchf�hrung eines offenen oder nichtoffenen Verfahrens keine

bzw. keine geeigneten Angebote eingereicht worden sind und die
Auftragsbedingungen f�r das Verhandlungsverfahren nicht grundlegend ge�ndert
werden. Au§erdem mu§ der �ffentliche Auftraggeber der Kommission einen Bericht
�bermitteln, der alle zur �berpr�fung der genannten Umst�nde erforderlichen
Angaben enth�lt.

 Unter nicht geeigneten Angeboten sind solche Angebote zu verstehen, die nicht nur
nicht ordnungsgem�§ und unannehmbar sind, sondern dar�ber hinaus in bezug auf den
betreffenden Auftrag nicht schl�ssig sind und damit den in den Auftragsunterlagen
festgelegten Anforderungen des Auftraggebers in keiner Weise entsprechen. Ein
derartiges Angebot gilt daher als nicht eingereicht.

 2) Wenn es sich um Erzeugnisse handelt, die nur zum Zweck von Forschungen,
Versuchen, Untersuchungen oder Entwicklungen hergestellt werden. Diese
Bestimmung gilt jedoch weder f�r eine Serienfertigung zum Nachweis der
Vermarktungsf�higkeit des Produkts oder zur Deckung der Forschungs- und
Entwicklungskosten noch f�r Ausr�stungsgegenst�nde, die f�r Forschungs- oder
Versuchslaboratorien bestimmt sind.

 3) Wenn der Gegenstand der Lieferung wegen seiner technischen oder
k�nstlerischen Besonderheiten oder aufgrund des Schutzes eines
Ausschlie§lichkeitsrechts nur von einem bestimmten Lieferanten hergestellt oder
geliefert werden kann.
 In dieser Bestimmung werden also zwei Bedingungen festgelegt, die nachweislich
beide gleichzeitig erf�llt sein m�ssen. Es sind dies auf der einen Seite die technischen
oder k�nstlerischen Besonderheiten bzw. der Schutz des Ausschlie§lichkeitsrechts
und auf der anderen Seite das Vorhandensein eines einzigen, genau bestimmten
potentiellen Lieferanten.
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 In einem Urteil29 �ber die Lieferung von Arzneimitteln und Arzneispezialit�ten, f�r
die Ausschlie§lichkeitsrechte geltend gemacht worden waren, hat der Gerichtshof
betont, da§ es in der Tat nicht gen�ge, da§ die in Rede stehenden Produkte durch
Ausschlie§lichkeitsrechte gesch�tzt seien, sondern da§ es auch erforderlich sei, da§
sie nur von einem bestimmten Lieferanten hergestellt oder geliefert werden k�nnen.
Dar�ber hinaus hat der Gerichtshof pr�zisiert, da§ diese Voraussetzung nur bei
denjenigen Arzneimitteln und Arzneispezialit�ten vorliege, f�r die es auf dem Markt
keinen Wettbewerb g�be.

 4) Soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn zwingende dringende Gr�nde
aufgrund von Ereignissen, die der betreffende �ffentliche Auftraggeber nicht
vorhersehen konnte, es nicht zulassen, die f�r offene, nichtoffene oder
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Ver�ffentlichung einer
Auftragsbekanntmachung (einschlie§lich der beschleunigten Verfahren)
vorgeschriebenen Fristen einzuhalten. Die zur Begr�ndung der Dringlichkeit
angef�hrten Umst�nde d�rfen nicht dem �ffentlichen Auftraggeber zuzuschreiben
sein.

 
 Wichtiger Hinweis
 
 Unter unvorhersehbaren Ereignissen sind Ereignisse zu verstehen, die �ber den
normalen Rahmen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens hinausgehen, z.B.
�berschwemmungen oder Erdbeben, die dringende Lieferungen f�r Hilfsleistungen und
zum Schutz der Opfer erfordern. Die Anwendung dieses besonderen Verfahrens ist nur
dann durch die Richtlinie gedeckt, wenn die Arten und Mengen von Waren beschafft
werden sollen, die angesichts der Notsituation unmittelbar - d.h. unter Ber�cksichtigung
der f�r das beschleunigte Verfahren vorgeschriebenen Fristen binnen ungef�hr eines
Monats - erforderlich sind. F�r Waren, die nach diesem Zeitraum ben�tigt werden, kann
der �ffentliche Auftraggeber n�mlich den Auftrag entsprechend den Vorschriften der
Richtlinie im gemeinschaftsweiten Wettbewerb vergeben.
 
 F�r den Gesundheitsbereich hat der Gerichtshof einger�umt, da§ angesichts der �rztlichen
Verschreibungsfreiheit in der Apotheke eines Krankenhauses ein dringender Bedarf an
einer Arzneispezialit�t entstehen kann. Er hat jedoch ausgeschlossen, da§ diese �rztliche
Verschreibungsfreiheit von vornherein rechtfertigen kann, da§ systematisch bei allen
Lieferungen von Arzneimitteln und Arzneispezialit�ten an Krankenh�user auf ein
Verfahren der freih�ndigen Vergabe zur�ckgegriffen wird.
 
 5) Bei zus�tzlichen, vom urspr�nglichen Lieferanten durchzuf�hrenden

Lieferungen, unter folgenden Voraussetzungen:

 Wenn diese zus�tzlichen Lieferungen bestimmt sind

 - entweder zur teilweisen Erneuerung von im Gebrauch befindlichen
Waren oder Einrichtungen

                                                
 29 EuGH, Urteil vom 3.5.1994, Kommission/K�nigreich Spanien, Rs. C-328/92, Slg. 1994, S. 1583,
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 - oder zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden
Einrichtungen

 und wenn ein Wechsel des Lieferanten dazu f�hren w�rde, da§ der �ffentliche
Auftraggeber Material unterschiedlicher technischer Merkmale kaufen m�§te und dies

 - eine technische Unvereinbarkeit mit den urspr�nglichen Lieferungen oder
Einrichtungen

 - oder unverh�ltnism�§ige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch
und Wartung mit sich bringen w�rde.

 
 Die Laufzeit dieser und der erneuerbaren Vertr�ge darf im allgemeinen drei Jahre nicht
�bersteigen.
 
 3.4 Informationen �ber Entscheidungen des �ffentlichen Auftraggebers
 
 3.4.1 Zur�ckweisung von Bewerbungen und Angeboten
 
 Jeder nicht ber�cksichtigte Bewerber oder Bieter hat das Recht, Auskunft �ber die
Gr�nde f�r die Ablehnung seiner Bewerbung bzw. seines Angebots zu verlangen und den
Namen des erfolgreichen Bieters zu erfahren.

 Der �ffentliche Auftraggeber mu§ die gew�nschten Informationen innerhalb von 15 Tagen
nach Eingang des Antrags erteilen.
 
 
 3.4.2 Annullierung eines Vergabeverfahrens
 
 �ffentliche Auftraggeber k�nnen auf die Vergabe eines bereits ausgeschriebenen Auftrags
verzichten oder ein neues Vergabeverfahren einleiten.
 In diesen F�llen m�ssen sie das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�ischen
Gemeinschaften von dieser Entscheidung in Kenntnis setzen.
 
 Au§erdem m�ssen sie die Gr�nde f�r ihre Entscheidung den Bewerbern oder Bietern auf
Verlangen zur Kenntnis geben.
 
 
 3.4.3 Vergabevermerk
 
 �ber jeden vergebenen Auftrag mu§ der �ffentliche Auftraggeber einen Vergabevermerk
anfertigen, der mindestens folgende Informationen enth�lt:
 
 ¥ Name und  Anschrift des �ffentlichen Auftraggebers, Gegenstand und Wert des Auf   
      trags;

 ¥ Namen der ber�cksichtigten Bewerber oder Bieter und Gr�nde f�r ihre Auswahl;

 ¥ Namen der abgelehnten Bewerber oder Bieter und Gr�nde f�r die Ablehnung;
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 ¥ Name des erfolgreichen Bieters und die Gr�nde f�r die Auswahl seines
Angebots sowie - falls bekannt - den Anteil, den er an Dritte weiterzuvergeben
beabsichtigt;

 ¥ bei Verhandlungsverfahren die Umst�nde, die die Anwendung dieses Verfahrens
rechtfertigen (diese Umst�nde m�ssen nat�rlich den in der Richtlinie genannten
entsprechen).

 
 Dieser Vergabevermerk oder seine Hauptpunkte sind der Kommission auf Anfrage zu
�bermitteln.
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 4. GEMEINSAME BEKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN
 

 4.1 Bekanntmachungen
 
 Ein wesentliches Element bei der Entwicklung des Wettbewerbs zwischen den
Wirtschaftsbeteiligten und der Liberalisierung des �ffentlichen Auftragswesens in der
Europ�ischen Union ist die transparente Gestaltung aller Ma§nahmen und
Vergabeverfahren.

 Zur Verbesserung der Transparenz schreibt die neue Richtlinie vor, da§ die �ffentlichen
Auftrageber im Gegensatz zu fr�her mehr Bekanntmachungen �ber Auftragsvergabe in
offenen, nichtoffenen und Verhandlungsverfahren im Amtsblatt der Europ�ischen
Gemeinschaften und der Datenbank TED ver�ffentlichen m�ssen.

 
 
 4.1.1 Vorinformation
 
 Hierbei handelt es sich um eine nichtverbindliche Bekanntmachung �ber beabsichtigte
Beschaffungsprogramme zur Information m�glicherweise interessierter Lieferanten.

 Die �ffentlichen Auftraggeber m�ssen sobald wie m�glich nach Beginn ihres jeweiligen
Haushaltsjahres durch diese nach Warenbereichen aufgeschl�sselte Bekanntmachung alle
Beschaffungen, die sie in den folgenden 12 Monaten durchzuf�hren beabsichtigen,
bekanntgeben.

 Diese Bekanntmachung mu§ erfolgen, wenn der nach den weiter oben erl�uterten
Vorschriften der Richtlinie gesch�tzte Gesamtwert der betreffenden Waren mindestens
750.000 ECU betr�gt.

 Die Warenbereiche sind unter Bezugnahme auf die Positionen der Nomenklatur
"Classification of Products According to Activities (CPA)" festzulegen.30

 Die Vorinformation hat den Zweck, potentielle Lieferanten sofort nach Festlegung des
Beschaffungsprogramms31 auf die beabsichtigten Beschaffungen aufmerksam zu machen
und alle Interessenten, auch die r�umlich am weitesten entfernten, soweit wie m�glich
gleichzustellen.
 
 
 4.1.2 Bekanntmachung �ber die beabsichtigte Vergabe eines Auftrags
 
 Ein Schl�sselelement bei der Schaffung eines einheitlichen europ�ischen Raumes im
Bereich des �ffentlichen Auftragswesens ist die Verpflichtung zur Ver�ffentlichung einer
Bekanntmachung zu Beginn eines Vergabeverfahrens. Die Wirtschaftsbeteiligten in allen

                                                
 30 Diese Nomenklatur ist im ABl. L 342 vom 31.12.1993, Seite 1 ver�ffentlicht.

 31 Der Zeitpunkt h�ngt von dem jeweiligen einzelstaatlichen Vorgehen bei der Planung �ffentlicher
Beschaffungen ab.
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Mitgliedsstaaten k�nnen auf diese Weise von der beabsichtigten Vergabe von Auftr�gen in
der gesamten Europ�ischen Union erfahren und verf�gen so �ber die erforderlichen
Informationen zur Einsch�tzung der f�r sie in Frage kommenden Auftr�ge.

 Diese Pflicht zur Ver�ffentlichung einer Bekanntmachung erstreckt sich auf das offene
und nichtoffene Verfahren sowie - entsprechend den bereits genannten Bedingungen - auf
das Verhandlungsverfahren.
 
 
 4.1.3 Bekanntmachung �ber die erfolgte Vergabe eines Auftrags

 Unabh�ngig vom jeweiligen Verfahren (offen, nichtoffen, Verhandlungsverfahren mit oder
ohne vorheriger Ver�ffentlichung einer Auftragsbekanntmachung) m�ssen die �ffentlichen
Auftrageber, die einen Auftrag vergeben haben, eine Bekanntmachung mit den
wesentlichen Informationen �ber die Bedingungen des vergebenen Auftrags
ver�ffentlichen. Eine solche Bekanntmachung dient nicht nur einer besseren Transparenz
bei den Vergabeverfahren, sondern soll auch bei einer gr�§eren Zahl von Lieferanten in der
Gemeinschaft das Interesse an �ffentlichen Auftr�gen wecken und die Beteiligung daran
f�rdern.
 
 
 4.2 Form und Inhalt der Bekanntmachungen

 Alle �ffentlichen Auftraggeber sind verpflichtet, Auftragsbekanntmachungen
entsprechend den Mustern des Anhangs IV der Richtlinie zu ver�ffentlichen und die in
diesen Mustern vorgesehenen Ausk�nfte zu erteilen.

 In den verbindlichen Rubriken der Bekanntmachung m�ssen die verlangten Informationen
angegeben werden.

 Sind die Rubriken nicht verbindlich und sind die jeweiligen Informationen f�r den
gegebenen Auftrag nicht relevant, sollte der �ffentliche Auftraggeber darauf in der be-
treffenden Rubrik z.B. durch die Angabe "entf�llt" hinweisen.

 Einige Rubriken der Auftragsbekanntmachungen bed�rfen der Erl�uterung:

 In der Rubrik betreffend die Angaben und Formalit�ten zur Beurteilung der Frage, ob der
Lieferant die wirtschaftlichen und technischen Mindestanforderungen erf�llt, d�rfen
ausschlie§lich die in den Artikeln 22 und 23 der Richtlinie vorgesehenen Anforderungen
gestellt werden.

 In der Rubrik �ber die Zuschlagskriterien mu§ der �ffentliche Auftraggeber eine der drei
folgenden Angaben machen:

〈 "niedrigster Preis",

〈 "wirtschaftlich g�nstigstes Angebot" oder

〈 beim nichtoffenen Verfahren und Angabe des Zuschlagskriteriums in der Aufforderung
zur Angebotsabgabe Hinweis auf diese Aufforderung z.B. durch den Vermerk "Das
Zuschlagskriterium ist in der Aufforderung zur Angebotsabgabe angegeben".
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 Gibt der �ffentliche Auftraggeber als Kriterium das "wirtschaftlich g�nstigste Angebot"
an, mu§ er die Einzelheiten dieses Kriteriums entweder in der entsprechenden Rubrik der
Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen konkretisieren. Will er sie in den
Verdingungsunterlagen angeben, mu§ er in dieser Rubrik angeben: "Zuschlagskriterien
entsprechend den Verdingungsunterlagen".
 
 In der Ausschreibung f�r einen offenen Vertrag oder einen Rahmenvertrag sind - soweit
m�glich - deutlich Art und beabsichtigter Umfang der Lieferungen anzugeben.

 Bei der Bekanntmachung �ber vergebene Auftr�ge l�§t die Richtlinie allerdings
Ausnahmen zu. Die Bekanntmachung ist zwar verbindlich, doch brauchen die �ffentlichen
Auftraggeber in bestimmten F�llen keine Informationen zu ver�ffentlichen, wenn die
Offenlegung dieser Angaben den Gesetzesvollzug behindern, dem �ffentlichen Interesse
zuwiderlaufen, die berechtigten gesch�ftlichen Interessen einzelner �ffentlicher oder
privater Unternehmen ber�hren oder den lauteren Wettbewerb zwischen den Lieferanten
beeintr�chtigen w�rde.
 
 Die Bekanntmachungen sind zwar kurz zu fassen, m�ssen jedoch eindeutige und
vollst�ndige Angaben enthalten. Die Richtlinie schreibt hierzu vor, da§ die Bekannt-
machungen eine Seite des Amtsblatts der Europ�ischen Gemeinschaften, d.h. etwa 650
W�rter, nicht �berschreiten d�rfen.
 
 
 4.3 Muster der Bekanntmachungen
 
 Nachfolgend werden die in der Richtlinie enthaltenen Bekanntmachungsmuster
wiedergegeben:
 
 
 4.3.1 Vorinformation
 
 

  
 1. Name, Anschrift, Telefonnummer, Telegrammanschrift sowie Telex- und

Faxnummer des �ffentlichen Auftraggebers und ggf. der Dienststelle, die
zus�tzliche Ausk�nfte erteilen kann.

 2. Art und Menge oder Wert der zu liefernden Waren. CPA-
Referenznummer.

 3. Voraussichtlicher Zeitpunkt der Einleitung der Verfahren zur Vergabe des
oder der Auftr�ge (sofern bekannt).

 4. Sonstige Angaben.

 5. Tag der Absendung der Bekanntmachung.

 6. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften.
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 4.3.2 Auftragsbekanntmachung

 Offenes Verfahren

 
 

 1. Name, Anschrift, Telefonnummer, Telegrammanschrift sowie Telex- und
Faxnummer des �ffentlichen Auftraggebers.

 2. a) Gew�hltes Vergabeverfahren;
 b) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist.

 3. a) Ort der Lieferung;
 b) Art und Menge der zu liefernden Waren. CPA-

Referenznummer;
 c) Angaben dar�ber, ob ein Lieferant Angebote f�r einen Teil der

betreffenden Lieferungen abgeben kann.

 4. Etwaige Frist f�r die Lieferung.

 5. a) Name und Anschrift der Dienststelle, bei der die Verdin-
gungsunterlagen und zus�tzlichen Unterlagen angefordert werden k�nnen;

 b) Einsendefrist f�r solche Antr�ge;
 c) gegebenenfalls H�he und Einzelheiten der Zahlung der Geb�hr

f�r die �bersendung dieser Unterlagen.

 6. a) Einsendefrist f�r die Angebote;
 b) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind;
 c) Sprache(n), in der (denen) sie abzufassen sind.

 7. a) Personen, die bei der �ffnung der Angebote anwesend sein
d�rfen;

 b) Datum, Uhrzeit und Ort der �ffnung der Angebote.

 8. Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherheiten.

 9. Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind.

 10. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben wird, haben mu§.

 11. Angaben zur Lage des Lieferanten sowie Angaben und Formalit�ten, die zur
Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob dieser die wirtschaftlichen und technischen
Mindestanforderungen erf�llt.

 12. Bindefrist.

 13. Kriterien f�r die Auftragserteilung. (Andere Kriterien als der niedrigste Preis
m�ssen genannt werden, falls sie nicht in den Verdingungsunterlagen enthalten sind.)

 14. Gegebenenfalls Verbot von �nderungsvorschl�gen.

 15. Sonstige Angaben.

 16. Tag der Ver�ffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt der Europ�ischen
Gemeinschaften oder Hinweis auf ihre Nichtver�ffentlichung.

 17. Tag der Absendung der Bekanntmachung.

 18. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften.
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 Nichtoffenes Verfahren

 
 
  

 1. Name, Anschrift, Telefonnummer, Telegrammanschrift sowie Telex- und
Faxnummer des �ffentlichen Auftraggebers.

 2. a) Gew�hltes Vergabeverfahren;
 b) Gegebenenfalls Begr�ndung f�r das beschleunigte Verfahren;
 c) Art des Auftrags, der Gegenstand der Ausschreibung ist.

 3. a) Ort der Lieferung;
 b) Art und Menge der zu liefernden Waren. CPA-

Referenznummer;
 c) Angaben dar�ber, ob ein Lieferant Angebote f�r einen Teil der

betreffenden Lieferungen abgeben kann.

 4. Etwaige Frist f�r die Lieferung.

 5. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben wird, haben mu§.

 6. a) Einsendefrist f�r die Teilnahmeantr�ge;
 b) Anschrift, an die diese Antr�ge zu richten sind;
 c) Sprache(n), in der (denen) die Antr�ge abzufassen sind.

 7. Frist f�r die Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe.

 8. Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherheiten.

 9. Angaben zur Lage des Lieferanten sowie Angaben und Formalit�ten, die zur
Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob dieser die wirtschaftlichen und technischen
Mindestanforderungen erf�llt.

 10. Kriterien f�r die Auftragserteilung, wenn diese nicht in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe genannt sind.

 11. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Lieferanten, die zur Angebotsabgabe
aufgefordert werden.

 12. Gegebenenfalls Verbot von �nderungsvorschl�gen.

 13. Sonstige Angaben.

 14. Tag der Ver�ffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt der Europ�ischen
Gemeinschaften oder Hinweis darauf, da§ keine Vorinformation ver�ffentlicht wurde.

 15. Tag der Absendung der Bekanntmachung.

 16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften.

 

 

 



David ROBERT

 Verhandlungsverfahren

 

  
 1. Name, Anschrift, Telefonnummer, Telegrammanschrift sowie Telex- und

Faxnummer des �ffentlichen Auftraggebers.

 2. a) Gew�hltes Vergabeverfahren;
 b) Gegebenenfalls Begr�ndung f�r das beschleunigte Ver-

fahren;
 c) Gegebenenfalls Art des Auftrags, der Gegenstand der

Ausschreibung ist.

 3. a) Ort der Lieferung;
 b) Art und Menge der zu liefernden Waren. CPA-

Referenznummer;
 c) Angaben dar�ber, ob ein Lieferant Angebote f�r einen Teil

der betreffenden Lieferungen abgeben kann.

 4. Etwaige Frist f�r die Lieferung.

 5. Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben wird, haben mu§.

 6. a) Einsendefrist f�r die Teilnahmeantr�ge;
 b) Anschrift, an die diese Antr�ge zu richten sind;
 c) Sprache(n), in der (denen) die Antr�ge abzufassen sind.

 7. Gegebenenfalls geforderte Kautionen und Sicherheiten.

 8. Angaben zur Lage des Lieferanten sowie Angaben und Formalit�ten, die
zur Beurteilung der Frage erforderlich sind, ob dieser die wirtschaftlichen und
technischen Mindestanforderungen erf�llt.

 9. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Lieferanten, die zur Angebotsabgabe
aufgefordert werden.

 10. Gegebenenfalls Verbot von �nderungsvorschl�gen.

 11. Gegebenenfalls Name und Anschrift der vom �ffentlichen Auftraggeber
bereits ausgew�hlten Unternehmer.

 12. Zeitpunkt vorhergehender Ver�ffentlichungen im Amtsblatt der
Europ�ischen Gemeinschaften.

 13. Sonstige Angaben.

 14. Tag der Absendung der Bekanntmachung.

 15. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften.
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 4.3.3 Bekanntmachung der Ergebnisse eines Vergabeverfahrens
 
 

  
 1. Name und Anschrift des �ffentlichen Auftraggebers.
 2. Gew�hltes Vergabeverfahren. Im Falle des Verhandlungsverfahrens ohne

vorherige Ver�ffentlichung einer Ausschreibung: Begr�ndung (Artikel 6 Absatz 3).

 3. Tag der Auftragsvergabe.

 4. Kriterien f�r die Auftragsvergabe.

 5. Anzahl der eingegangenen Angebote.

 6. Name und Anschrift des oder der Auftragnehmer.

 7. Art und Menge der gelieferten Waren, ggf. nach Auftragnehmer
aufgeschl�sselt. CPA-Referenznummer.

 8. Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum).

 9. Gegebenenfalls Wert und Teil des Auftrags, der an Dritte weitervergeben
werden kann.

 10. Sonstige Angaben.

 11. Tag der Ver�ffentlichung der Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der
Europ�ischen Gemeinschaften.

 12. Tag der Absendung der Bekanntmachung.

 13. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften.

 

 

 
 
 4.4 Angabe der Fristen
 
 In den Bekanntmachungen sind die Fristen so anzugeben, da§ f�r die Wirtschafsbeteiligten
aller Mitgliedstaaten klar ersichtlich ist, wann sie ablaufen.
 
 Es ist also unzul�ssig, da§ die �ffentlichen Auftraggeber diese Fristen so festsetzen, da§
Lieferanten aus anderen Mitgliedstaaten gegen�ber Lieferanten aus dem Lande des
Auftraggebers benachteiligt sind, was z.B. der Fall w�re, wenn auf den Tag der
Ver�ffentlichung der Bekanntmachung in einem nationalen oder regionalen Amtsanzeiger
Bezug genommen w�rde.
 
 
 4.5 Bekanntmachung auf nationaler Ebene
 
 Zur Gew�hrleistung eines gleichen Informationsstandes auf nationaler und gemeinschaftli-
cher Ebene schreibt die Richtlinie vor, da§ die in Amtsanzeigern oder der Presse des Lan-
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des des betreffenden �ffentlichen Auftraggebers ver�ffentlichten Bekanntmachungen keine
anderen Angaben enthalten d�rfen als diejenigen, die im Amtsblatt der Europ�ischen Ge-
meinschaften ver�ffentlicht wurden. Die Ver�ffentlichung auf nationaler Ebene darf au§er-
dem nicht vor dem Tag der Absendung der betreffenden Bekanntmachung zur Ver�ffentli-
chung auf Gemeinschaftsebene erfolgen und mu§ einen Hinweis auf dieses Absendedatum
enthalten.
 
 
 4.6 F�r die Ver�ffentlichung der Bekanntmachungen zust�ndige Stelle

 Die Bekanntmachungen werden vom Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�i-
schen Gemeinschaften ver�ffentlicht.

 Generell sollten die �ffentlichen Auftraggeber ihre Bekanntmachungen schnellstm�glich
und auf dem am besten geeigneten Wege �bermitteln. Sie sollten also, so weit es irgend
m�glich ist, die in der Richtlinie ber�cksichtigten modernen Kommunikationsmittel
nutzen, damit die Bekanntmachungen ihrem Zweck entsprechend rechtzeitig
ver�ffentlicht werden k�nnen.

 Im einzelnen legt die Richtlinie fest:

〈 Die Vorinformation ist so bald wie m�glich nach Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres
zu �bermitteln.

〈 Bei beschleunigten nichtoffenen oder Verhandlungsverfahren ist die Auftragsbe-
kanntmachung per Telex, Telegramm oder Fax zu �bermitteln.

〈 Die Bekanntmachung �ber die Ergebnisse eines Vergabeverfahrens ist sp�testens 48
Tage nach Vergabe des betreffenden Auftrags zu �bermitteln.

〈 Das Datum der Absendung der Bekanntmachungen an das Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen mu§ von den Auftraggebern nachgewiesen werden k�nnen.

 
 Die Bekanntmachungen sind an folgende Anschrift zu senden:
 
 

 Supplement zum Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften
 Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften
 2, rue Mercier
 L-2985 LUXEMBURG
 Tel.: (00352) 499 28 23 32
 Telex: 1324 pubofLU
 2731 pubofLU
 Fax (00352) 49 00 03
 (00352) 49 57 19

 

 
 
 Das Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften
ver�ffentlicht die Bekanntmachungen binnen 12 Tagen (innerhalb von 5 Tagen bei
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beschleunigten Verfahren) im Supplement zum Amtsblatt der Europ�ischen
Gemeinschaften32 und in der Datenbank TED (Tenders Electronic Daily)33. Die
Bekanntmachungen werden in der Originalsprache ungek�rzt und in allen anderen Spra-
chen der Gemeinschaft in Form von Zusammenfassungen ver�ffentlicht.

 Die Zusammenfassungen und �bersetzungen werden vom Amt f�r amtliche
Ver�ffentlichungen besorgt.

 Die Kosten der Ver�ffentlichung der Bekanntmachungen im Supplement zum Amtsblatt
der Europ�ischen Gemeinschaften werden von der Gemeinschaft getragen.
 
 
 4.7 Einzuhaltende Fristen

 Damit alle in Frage kommenden Lieferanten der Gemeinschaft rechtzeitig ihr Interesse an
einem Auftrag zum Ausdruck bringen k�nnen, legt die Richtlinie f�r die verschiedenen
Verfahrensstufen unbedingt einzuhaltende Mindestfristen fest. Die �ffentlichen
Auftraggeber d�rfen also keine k�rzeren, k�nnen jedoch - und m�ssen sogar in
bestimmten F�llen - l�ngere Fristen als in der Richtlinie vorgesehen festsetzen. Au§erdem
sieht die Richtlinie Fristen f�r die �bermittlung der Auftragsunterlagen und die Erteilung
zus�tzlicher Ausk�nfte vor.
 
 
 4.7.1 Offenes Verfahren

 a) Frist f�r den Eingang der Angebote: mindestens 52 Tage nach
Absendung der Bekanntmachung zwecks Ver�ffentlichung im Amtsblatt der
Europ�ischen Gemeinschaften

 Diese Frist ist angemessen zu verl�ngern:

 ¥ wenn die Verdingungsunterlagen sowie die zus�tzlichen Unterlagen oder
Informationen aufgrund ihres Umfangs nicht binnen der in der Richtlinie ange-
gebenen Fristen �bermittelt werden k�nnen;

 oder

 ¥ wenn die Angebote erst nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in
ausliegende Verdingungsunterlagen unterbreitet werden k�nnen.

 b) Rechtzeitig angeforderte Verdingungsunterlagen und zus�tzliche Unterlagen
sind sp�testens 6 Tage nach Eingang der Anforderung abzusenden.

                                                
 32 Das Supplement zum Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften ist in allen Mitgliedstaaten und anderen

L�ndern unter den in Anhang IV angegebenen Anschriften erh�ltlich.

 33 Ausk�nfte zu dieser Datenbank sowie zu den Zugriffsmodalit�ten erteilt das

 Amt f�r amtliche Ver�ffentlichungen der Europ�ischen Gemeinschaften

 2, rue Mercier

 L-2985 LUXEMBURG

 Tel.: (00352) 499 28 25 63 / 499 28 25 64

 Telex: 1324 pubofLU

 Fax: (00352) 48 85 73
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 c) Zus�tzliche Ausk�nfte zu den Verdingungsunterlagen sind sp�testens 6
Tage vor Ablauf der Frist f�r den Eingang der Angebote abzusenden, sofern diese
Ausk�nfte rechtzeitig angefordert wurden.

 

 4.7.2 Nichtoffenes Verfahren
 
 a) Frist f�r den Eingang der Teilnahmeantr�ge: mindestens 37 Tage (beim

beschleunigten Verfahren: 15 Tage) nach Absendung der Bekanntmachung zwecks
Ver�ffentlichung im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften.

 b) Zus�tzliche Ausk�nfte zu den Verdingungsunterlagen sind sp�testens 6
Tage (beim beschleunigten Verfahren: 4 Tage) vor Ablauf der Frist f�r den Eingang
der Angebote abzusenden, sofern diese Ausk�nfte rechtzeitig angefordert wurden.

 c) Frist f�r den Eingang der Angebote: mindestens 40 Tage (beim
beschleunigten nichtoffenen Verfahren: 10 Tage) nach Absendung der schriftlichen
Aufforderung zur Angebotsabgabe.

 
 Diese Fristen sind angemessen zu verl�ngern, wenn die Angebote erst nach einer Ortsbe-
sichtigung oder Einsichtnahme in ausliegende Verdingungsunterlagen unterbreitet werden
k�nnen.
 

 
 4.7.3 Verhandlungsverfahren mit vorheriger Ver�ffentlichung einer

Auftragsbekanntmachung
 
 Frist f�r den Eingang der Teilnahmeantr�ge:
 
 37 Tage (beim beschleunigten Verfahren: 15 Tage) nach Absendung der Bekanntmachung
zwecks Ver�ffentlichung im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften.
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 4.7.4 Die Fristen im �berblick
 

 OFFENES VERFAHREN

 
 

 Zusendung der Verdingungsunterlagen sowie der
zus�tzlichen Unterlagen innerhalb von 6 Tagen nach
Eingang des Antrags

 

 �bermittlung eventueller zus�tzlicher Ausk�nfte zu
den Verdingungsunterlagen sp�testens 6 Tage vor
Ablauf der Eingangsfrist der Angebote
 
 

 Frist f�r den Eingang der Angebote nach Absendung
der Bekanntmachung an das Amtsblatt:
 ___________________________________________

 mindestens 52 Tage

 
 
 

 NICHTOFFENES VERFAHREN UND VERHANDLUNGSVERFAHREN MIT
 VORHERIGER VER�FFENTLICHUNG DER AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG

 
 

 Frist f�r den Eingang der Teilnahmeantr�ge
 nach Absendung der Bekanntmachung an das
Amtsblatt:
 ___________________________________________

 mind. 37 Tage
 mind. 15 Tage (beim beschleunigten Verfahren)

 

 Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
zusammen mit den Verdingungsunterlagen und den
zus�tzlichen Unterlagen an alle zugelassenen Bewerber
gleichzeitig

 

 �bermittlung eventueller zus�tzlicher Ausk�nfte zu
den Verdingungsunterlagen sp�testens 6ÊTage (bei
beschleunigten Verfahren 4 Tage) vor Ablauf der f�r
den Angebotseingang festgelegten Frist
 

 

 Gilt nur f�r das nichtoffene Verfahren.
 Frist f�r den Angebotseingang nach Absendung der
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots:
 __________________________________________

 mind. 40 Tage
 mind. 10 Tage (bei beschleunigten Verfahren)
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 4.8 Verfahren zur Berechnung der Fristen
 
 Alle in der Richtlinie angegebenen Fristen sind gem�§ der Verordnung (EWG, Euratom)
Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln f�r die Fristen, Daten
und Termine zu berechnen.
 
 Gem�§ dieser Verordnung gilt f�r eine in Tagen bemessene Frist, die ab einem bestimmten
Ereignis l�uft, folgendes:
 
 a) Der Tag, an dem das Ereignis eintritt, wird nicht mitgerechnet.

 b) Die Frist beginnt am Anfang der ersten Stunde des ersten Tages gem�§
Buchstabe a und endet mit Ablauf der letzten Stunde des letzten Tages.

 c) F�llt der letzte Tag einer nicht nach Stunden bemessenen Frist auf einen
Feiertag, einen Sonntag oder einen Samstag, endet die Frist mit Ablauf der letzten
Stunde des folgendes Arbeitstages.

 
 Wird eine Frist nach Stunden bemessen, wie dies bei bestimmten Handlungen von
Lieferanten h�ufig der Fall ist, endet die Frist an dem Tag und zu der Stunde, die im
voraus festgelegt wurden.
 
 Die Fristen umfassen die Feiertage, Sonntage und Samstage, soweit diese nicht
ausdr�cklich ausgenommen oder die Fristen nach Arbeitstagen bemessen sind. Zu ber�ck-
sichtigen sind alle Feiertage, die in dem Mitgliedstaat, in dem eine Handlung vorzunehmen
ist, als solche gelten.
 
 N�heres ergibt sich aus dem Wortlaut der vorgenannten Verordnung.34

 
 
 4.9 Einreichung der Teilnahmeantr�ge
 
 Bei nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit vorheriger Ver�ffentlichung
einer Auftragsbekanntmachung m�ssen Teilnahmeantr�ge per Brief, Telegramm, Telex,
Fax oder telefonisch �bermittelt werden k�nnen. In den letzten vier F�llen m�ssen die
Bewerber ihre Antr�ge jedoch durch ein vor Ablauf der Frist f�r den Eingang der
Teilnahmeantr�ge abzusendendes Schreiben best�tigen.
 
 Beim beschleunigten Verfahren schreibt die Richtlinie vor, die Teilnahmeantr�ge auf dem
in der Richtlinie vorgesehenen schnellstm�glichen Weg zu �bermitteln. Werden sie per
Telegramm, Telex, Fax oder telefonisch �bermittelt, so sind sie in jedem Fall durch ein
innerhalb der vorerw�hnten Frist abzusendendes Schreiben zu best�tigen.
 
 

                                                
 34 Der Wortlaut dieser Verordnung ist in Anhang V wiedergegeben



David ROBERT

 
 4.10 Einzelheiten zu den Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 
 Sowohl beim nichtoffenen als auch beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger
Ver�ffentlichung einer Bekanntmachung mu§ die Aufforderung zur Angebotsabgabe
schriftlich erfolgen und allen Bewerbern gleichzeitig �bermittelt werden.
 
 Der Aufforderung zur Angebotsabgabe sind normalerweise die Verdingungsunterlagen und
die zus�tzlichen Unterlagen beizuf�gen, und sie mu§ mindestens folgende Informationen
enthalten:
 
 a) Sind die Verdingungsunterlagen und die zus�tzlichen Unterlagen nicht

beigef�gt, weil daf�r eine andere Dienststelle zust�ndig ist und der �ffentliche
Auftraggeber demzufolge nicht dar�ber verf�gt: Anschrift der Dienststelle, bei der
sie angefordert werden k�nnen, Frist, bis zu der diese Anforderung erfolgt sein
mu§, sowie H�he und Zahlungsmodalit�ten der ggf. zu entrichtenden Geb�hr;

 
 b) Frist f�r den Eingang der Angebote, Anschrift, an die diese zu senden sind,

sowie die Sprache(n), in der (denen) sie abzufassen sind;
 
 c) Hinweis auf die Auftragsbekanntmachung;
 
 d) Liste der Unterlagen, die gegebenenfalls entweder zum Beleg nachpr�fbarer

Erkl�rungen oder als Erg�nzung der vom Bewerber gegebenen Ausk�nfte zum
Nachweis dessen, da§ er den Auswahlkriterien gen�gt, beizuf�gen sind;

 
 e) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in der Auftragsbekanntmachung

enthalten sind.
 
 Beim beschleunigten Verfahren verlangt die Richtlinie von den �ffentlichen Auftraggebern,
die Aufforderungen zur Einreichung von Angeboten auf dem schnellstm�glichen Wege zu
�bermitteln.
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 5. GEMEINSAME TECHNISCHE VORSCHRIFTEN
 
 Die �ffentlichen Auftraggeber m�ssen in den allgemeinen Unterlagen oder in den Vertrags-
unterlagen jedes Auftrags die technischen Spezifikationen angeben, denen die zu
liefernden Waren entsprechen m�ssen.
 
 Im Sinne der Richtlinie sind:

 1. ÒTechnische SpezifikationenÓ: s�mtliche, insbesondere in den
Verdingungsunterlagen enthaltenen technischen Anforderungen an ein Material, ein
Erzeugnis oder eine Lieferung, mit deren Hilfe das Material, das Erzeugnis oder die
Lieferung so bezeichnet werden kann, da§ sie ihren durch den Auftraggeber festge-
legten Verwendungszweck erf�llen. Zu diesen Merkmalen geh�ren
Qualit�tsstufen, Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Abmessungen, ebenso die
Vorschriften f�r Materialien, Erzeugnisse oder Lieferungen hinsichtlich Qualit�ts-
sicherung, Terminologie, Bildzeichen, Pr�fungen und Pr�fverfahren, Verpackung,
Kennzeichnung und Beschriftung.

 2. ÒNormenÓ: technische Spezifikationen, die von einer anerkannten
Normenorganisation zur wiederholten oder st�ndigen Anwendung angenommen
wurden und deren Einhaltung grunds�tzlich nicht zwingend vorgeschrieben ist.

 3. ÒEurop�ische NormenÓ: die vom Europ�ischen Komitee f�r Normung
(CEN) oder vom Europ�ischen Komitee f�r Elektrotechnische Normung
(CENELEC) gem�§ deren gemeinsamen Regeln als Europ�ische Normen (EN) oder
Harmonisierungsdokumente (HD) angenommenen Normen.

 4. ÒEurop�ische technische ZulassungÓ: eine positive technische
Beurteilung der Brauchbarkeit eines Produkts hinsichtlich der Erf�llung der
wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; sie erfolgt aufgrund der
spezifischen Merkmale des Produkts und der festgelegten Anwendungs- und
Verwendungsbedingungen. Die europ�ische technische Zulassung wird von einer
zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat zugelassenen Organisation ausgestellt.

 5. ÒGemeinsame technische SpezifikationenÓ: technische Spezi-
fikationen, die nach einem von den Mitgliedstaaten anerkannten Verfahren
erarbeitet und im Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften ver�ffentlicht
wurden.

 
 
 5.1 Anzuwendende technische Spezifikationen

 Die gemeinsamen Vorschriften im technischen Bereich entsprechen der neuen Normungs-
und Zertifizierungspolitik. Sie legen den Spielraum fest, �ber den die �ffentlichen
Auftraggeber bei der Festlegung der Spezifikationen verf�gen.

 Deswegen hei§t es in der Richtlinie: "Die technischen Spezifikationen werden
unbeschadet zwingender einzelstaatlicher Vorschriften, sofern diese Vorschriften mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, von den �ffentlichen Auftraggebern unter
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Bezugnahme auf innerstaatliche Normen, die europ�ische Normen umsetzen, oder auf
europ�ische technische Zulassungen oder auf gemeinsame technische Spezifikationen
festgelegt."
 
 Diese Vorschrift mu§ f�r die Praxis so ausgelegt werden, da§ die �ffentlichen
Auftraggeber die technischen Spezifikationen der zu liefernden Waren au§er in
au§ergew�hnlichen F�llen unter Bezugnahme auf innerstaatliche Normen, die europ�ische
Normen umsetzen, oder auf europ�ische technische Zulassungen oder auf gemeinsame
technische Spezifikationen festlegen m�ssen.

 Der Gemeinschaftsgesetzgeber will mit dieser Vorschrift die �ffentlichen Auftraggeber
veranlassen, Europ�ische Normen zu verwenden, um Diskriminierungen technischer Art
zu vermeiden, die sich aus der mi§br�uchlichen Bezugnahme auf innerstaatliche Normen
ergeben.
 
 
 5.2 Ausnahmen

 Die �ffentlichen Auftraggeber k�nnen allerdings von dieser Grundregel in den folgenden
F�llen abweichen:

〈 Wenn die Normen, die europ�ischen technischen Zulassungen oder die gemeinsamen
technischen Spezifikationen keine Bestimmungen zur Feststellung der
�bereinstimmung enthalten oder es keine technische M�glichkeit gibt, die �berein-
stimmung eines Erzeugnisses mit diesen Normen, europ�ischen technischen
Zulassungen oder gemeinsamen technischen Spezifikationen in zufriedenstellender
Weise festzustellen.

〈 Wenn die Anwendung der allgemeinen Vorschrift die Durchf�hrung der Richtlinie
86/361/EWG des Rates vom 24.7.1986 �ber die erste Phase der gegenseitigen
Anerkennung der Allgemeinzulassungen von Telekommunikations-Endger�ten35 oder
des Beschlusses 87/95/EWG des Rates vom 22.12.1986 �ber die Aufstellung von
Normen auf dem Gebiet der Informationstechnologie und der Telekommunikation36

oder anderer Gemeinschaftsinstrumente in bestimmten Dienstleistungs- und
Produktbereichen beeintr�chtigen w�rde.

〈 Wenn die Anwendung dieser Normen, europ�ischen technischen Zulassungen oder ge-
meinsamen technischen Spezifikationen den �ffentlichen Auftraggeber zur Verwendung
von Erzeugnissen oder Materialien zwingen w�rde, die mit von ihm bereits benutzten
Anlagen inkompatibel sind, oder wenn sie unverh�ltnism�§ig hohe Kosten und
unverh�ltnism�§ige technische Schwierigkeiten verursachen w�rde, doch nur im
Rahmen einer klar definierten und schriftlich festgelegten Strategie mit der
Verpflichtung zur �bernahme europ�ischer Normen, europ�ischer technischer Zu-

                                                
35 ABl. Nr. L 217 vom 5.8.1986, S. 21. Richtlinie zuletzt ge�ndert durch die Richtlinie 91/263/EWG (ABl. Nr.

L 128 vom 23.5.1991, S. 1)

36 ABl. Nr. L 36 vom 7.2.1987, S. 31.
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lassungen oder gemeinsamer technischer Spezifikationen innerhalb einer bestimmten
Frist.

 Diese Ausnahme gilt auch in F�llen, wo eine technische Norm technisch
ungeeignet ist, weil sie technisch �berholt ist oder f�r einen anderen Kontext festgelegt
wurde. In derartigen F�llen kann eine Strategie mit der Verpflichtung zur �bernahme
europ�ischer Normen selbstverst�ndlich nicht verlangt werden. Der �ffentliche
Auftragnehmer sollte allerdings die f�r die Aktualisierung der betreffenden
europ�ischen Normen notwendigen Ma§nahmen ergreifen.

〈 Wenn das betreffende Vorhaben von wirklich innovativer Art ist und die Anwendung
bestehender Normen, europ�ischer technischer Zulassungen oder gemeinsamer techni-
scher Spezifikationen nicht angemessen w�re.

 
 �ffentliche Auftragnehmer, die von der Grundregel abweichen, m�ssen - wenn dies
m�glich istÊ- in der Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europ�ischen
Gemeinschaften oder in den Verdingungsunterlagen die Gr�nde daf�r angeben. In jedem
Fall sind sie jedoch verpflichtet, diese Gr�nde in ihren internen Unterlagen anzugeben und
diese auf Anfrage den Mitgliedstaaten und der Kommission mitzuteilen.
 
 

 5.3 Fehlen europ�ischer Normen, europ�ischer technischer
Zulassungen oder gemeinsamer technischer Spezifikationen

 F�r den Fall, da§ es keine europ�ischen Normen, europ�ischen technischen Zulassungen
oder gemeinsame technische Spezifikationen gibt:

 a) werden die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf
einzelstaatliche Spezifikationen festgelegt, die anerkannterma§en den wesentlichen
Anforderungen der Gemeinschaftsrichtlinien zur technischen Harmonisierung
entsprechen, wobei die Anerkennung der Entsprechung nach den Verfahren dieser
Richtlinien und insbesondere nach denen der Richtlinie 89/106/EWG37 erfolgt;

 b) k�nnen die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf die
einzelstaatlichen technischen Spezifikationen betreffend die Planung, Berechnung
und Ausf�hrung von Bauvorhaben und den Einsatz von Produkten festgelegt
werden;

 c) k�nnen die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme auf andere
Unterlagen festgelegt werden. In einem solchen Fall ist gem�§ der Richtlinie unter
Beachtung der nachstehenden Rangfolge zur�ckzugreifen auf:

 
 i) innerstaatliche Normen, mit denen vom Land des Auftraggebers

akzeptierte internationale Normen umgesetzt werden;

 ii) sonstige innerstaatliche Normen und innerstaatliche technische
Zulassungen des Landes des Auftraggebers;

 iii) alle weiteren Normen.

                                                
 37 ABl  Nr  L 40 vom 11 02 1989  S  2
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 5.4 Verbot diskriminierender Spezifikationen

 Generell verbieten die Mitgliedstaaten die Aufnahme von Beschreibungen technischer
Merkmale in die Vertragsklauseln f�r einen bestimmten Vertrag, die Erzeugnisse einer
bestimmten Produktion oder Herkunft oder besondere Verfahren erw�hnen und zur
Wirkung haben, da§ bestimmte Lieferanten oder bestimmte Erzeugnisse bevorzugt oder
ausgeschlossen werden. Derartige diskriminierende und daher verbotene Spezifikationen
bestehen nach Ma§gabe der Richtlinie unter anderem in der Angabe von Warenzeichen,
Patenten oder Typen sowie in der Angabe eines bestimmten Ursprungs oder einer
bestimmten Produktion.
 
 Von dieser allgemeinen Vorschrift darf nur abgewichen werden, wenn der �ffentliche
Auftraggeber den Auftragsgegenstand nicht durch hinreichend genaue
allgemeinverst�ndliche Bezeichnungen beschreiben kann. Die Anwendung dieser
Ausnahmeregelung darf sich jedoch nicht diskriminierend auswirken. Deswegen schreibt
die Richtlinie vor, da§ derartigen Angaben der Zusatz "oder gleichwertiger Art" beigef�gt
wird. Wie in allen Ausnahmef�llen m�ssen die �ffentlichen Auftraggeber auch hier
jederzeit ihr Vorgehen rechtfertigen k�nnen.
 
 In diesem Zusammenhang ist auf das Urteil38 des Gerichtshofes vom 24.1.1995 im Falle
der Auftragsvergabe f�r die Lieferung und Instandhaltung einer Wetterwarte hinzuweisen.
In den Verdingungunterlagen wurde im Hinblick auf ein bestimmtes
Datenverarbeitungssystem eine technische Spezifikation festgelegt, ohne die Lieferanten
auf die M�glichkeit der Verwendung eines gleichwertigen Systems hinzuweisen.
 
 Der Gerichtshof betonte in seinem Urteil, da§ das Weglassen des Zusatzes Òoder
gleichwertiger ArtÓ nach der Nennung des spezifischen Datenverarbeitungssystems nicht
nur die Wirtschaftsteilnehmer, die �hnliche Systeme verwenden, davon abhalten kann, an
der Ausschreibung teilzunehmen, sondern da§ dadurch auch Òentgegen Artikel 30 des
Vertrages die Einfuhrstr�me im innergemeinschaftlichen Handel [behindert werden
k�nnen], indem der Markt den Lieferanten vorbehalten bleibt, die beabsichtigen, das
speziell genannte System anzuwendenÓ.
 
 Er vertrat somit die Auffassung, da§ das Weglassen der Worte Òoder gleichwertiger ArtÓ
sowohl gegen die Richtlinie als auch gegen den EG-Vertrags versto§e.
 
 

 5.4.1 Grundsatz der Gleichwertigkeit und der gegenseitigen Anerkennung - ein
neues Konzept auf dem Gebiet der technischen Angleichung und Normung

 

                                                
 38 EuGH, Urteil vom 24.1.1995, Rs. 359/93, Kommission/ K�nigreich der Niederlande, Slg. 1995, S. I-
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 Bei der Anwendung und Auslegung der vorerw�hnten Vorschriften d�rfen keinesfalls die
Verpflichtungen aus ArtikelÊ30 EG-Vertrag eingeschr�nkt werden, zumal die Richtlinie
den Liberalisierungsproze§ im Bereich der �ffentlichen Auftr�ge erg�nzen soll.
 
 Wurden im Wege der Rechtsharmonisierung die wesentlichen Anforderungen festgelegt,
denen Erzeugnisse entsprechen m�ssen, so m�ssen die �ffentlichen Auftraggeber davon
ausgehen, da§ die Erzeugnisse, die nach den von den zust�ndigen Normenorganisationen
ausgearbeiteten Normen hergestellt wurden, den in der jeweils einschl�gigen Richtlinie
aufgestellten wesentlichen Anforderungen entsprechen. Sie d�rfen auch nicht einfach
Waren mit der Begr�ndung ablehnen, da§ diese nicht nach den vorgesehenen Normen
hergestellt wurden, wenn nachgewiesen wird, da§ diese Waren mit den wesentlichen
Anforderungen �bereinstimmen, die aufgrund der gemeinschaftlichen Rechtsangleichung
festgelegt wurden.
 
 
 Gibt es keine gemeinschaftlichen Normen oder technischen Vorschriften, so d�rfen die
�ffentlichen Auftraggeber Angebote, die die Verwendung von Erzeugnissen aus anderen
Mitgliedstaaten vorsehen, nicht mit der Begr�ndung ausschlagen, da§ diese Erzeugnisse
unterschiedlichen technischen Vorschriften oder Normen entsprechen, ohne sich vorher
vergewissert zu haben, ob sie den Anforderungen des Auftrags entsprechen39..

 
 In �bereinstimmung mit dem "Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung" sind die
�ffentlichen Auftraggeber zur Gleichbehandlung der Waren der anderen Mitgliedstaaten
verpflichtet, wenn sie nach technischen Vorschriften oder Normen hergestellt wurden, die
ihre Leistungsf�higkeit und den Schutz der jeweils berechtigten Interessen in �hnlicher
Weise gew�hrleisten, wie dies bei den Waren der Fall ist, die nach den in den
Auftragsunterlagen genannten technischen Spezifikationen hergestellt werden.
 
 Dieser Beweis kann insbesondere aufgrund der Konformit�tsbewertungsverfahren
erbracht werden, die der Rat in seinem Beschlu§ vom 13.ÊSeptemberÊ1990 �ber die in den
technischen Harmonisierungsrichtlinien zu verwendenden Module f�r die verschiedenen
Phasen der Konformit�tsbewertungsverfahren (90/683/EWG)40 vorgesehen hat. Mit Hilfe
dieser Verfahren, die vor allem auf den Instrumenten der Qualit�tskontrolle beruhen
(Versuche, Produktzertifizierung, Qualit�tssicherung...), kann n�mlich bei fehlenden
gemeinsamen technischen Richtwerten gew�hrleistet werden, da§ die zu liefernden
Erzeugnisse der von den �ffentlichen Auftraggebern gew�nschten Qualit�t entsprechen.
 
 F�r eine koh�rente und harmonisierte Anwendung dieser
Konformit�tsbewertungsverfahren wird empfohlen, sich an die nach �hnlichen Kriterien
arbeitenden zust�ndigen Einrichtungen zu wenden. Die Befolgung der Normen der Serien
ENÊ45000 und ENÊ29000 durch diese Einrichtungen l�§t auf ihre Zust�ndigkeit schlie§en,
die z.B. durch Akkreditierung best�tigt werden kann.

                                                
 39 EuGH, Urteil vom 22.9.1988, Rechtssache 45/87, Kommission gegen Irland, Slg. 1988, S. 4929

 
 40 ABl. Nr. L 380 vom 31.12.1990, S. 13.
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 Die European Organisation for Testing and Certification (EOTC) ist im �brigen dazu
bestimmt, den Zusammenschlu§ dieser Einrichtungen im Rahmen einer europ�ischen
Struktur zu f�rdern, die auch die Wahl der �ffentlichen Auftraggeber erleichtern kann.
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 6. TEILNAHME AN DEN VERGABEVERFAHREN UND

ERTEILUNG DES ZUSCHLAGS
 

 Um einen wirksamen Wettbewerb auf Gemeinschaftsebene und folglich eine echte
Liberalisierung des innergemeinschaftlichen Handels im Bereich der �ffentlichen
Lieferauftr�ge zu bewirken, galt es zu vermeiden, da§ die Auswahl der Bieter und die
Beurteilung ihrer Angebote nach willk�rlichen Kriterien der �ffentlichen Auftraggeber
erfolgen.
 
 Zu diesem Zweck stellt die Richtlinie im AbschnittÊIV gemeinsame
Teilnahmebestimmungen auf, die die Zulassung zu den Vergabeverfahren und die Kriterien
f�r die Auswahl der Lieferanten und die Zuschlagserteilung  betreffen.
 
 

 6.1 Gemeinsame Teilnahmebestimmungen
 
 6.1.1 Pr�fung der fachlichen Eignung der Lieferanten und Erteilung des Zuschlags
 
 Nach Ma§gabe der Richtlinie erfolgt der Zuschlag aufgrund der im KapitelÊ3 des
AbschnittsÊIV vorgesehenen Kriterien ("Zuschlagskriterien"), nachdem die �ffentlichen
Auftraggeber die fachliche Eignung der Lieferanten gepr�ft haben, die nicht aufgrund von
ArtikelÊ20 ausgeschlossen wurden ("Ehrenhaftigkeit des Lieferanten"). Die �ffentlichen
Auftraggeber m�ssen diese Pr�fung nach den Kriterien der wirtschaftlichen, finanziellen
und technischen Leistungsf�higkeit gem�§ ArtikelÊ22, 23 und 24 vornehmen.
 
 Die Eignung der Lieferanten mu§ sowohl bei den nichtoffenen und Verhandlungsverfahren
als auch bei den offenen Verfahren gepr�ft werden.
 
 Allerdings hat ein positives Pr�fungsergebnis bei diesen dreiÊVerfahren nicht dieselben
Wirkungen.
 
 Beim offenen Verfahren k�nnen die Bieter, die den vorher festgelegten Auswahlkriterien
entsprechen, automatisch am Vergabeverfahren teilnehmen. Die �ffentlichen Auftraggeber
m�ssen also alle Angebote dieser Bieter pr�fen.
 
 Beim nichtoffenen und beim Verhandlungsverfahren hingegen k�nnen die Bewerber, die
den vorher festgelegten Auswahlkriterien entsprechen, vom Verfahren ausgeschlossen
werden, weil die �ffentlichen Auftraggeber unter Ber�cksichtigung bestimmter
Bedingungen, die nachstehend in AbsatzÊ6.1.2 erl�utert werden, die Zahl der Bewerber,
die sie zur Angebotsabgabe oder Verhandlung auffordern werden, beschr�nken und auf
diese Weise ihre Wahl treffen.
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 Nach der Richtlinie stellen die Eignungspr�fung der Lieferanten und der Zuschlag des
Auftrags zwei im Rahmen der Auftragsvergabe getrennte Vorg�nge dar. Der EuGH41

erkennt in seiner Auslegung der in der Richtlinie 71/305/EWG enthaltenen entsprechenden
Vorschrift zwar keine streng formale chronologische Trennung zwischen diesen beiden in
der Richtlinie vorgesehenen Phasen an, weist aber auf eine eindeutige Trennung in bezug
auf die anzuwendenden Vorschriften hin: "Die Richtlinie (...) schlie§t zwar nicht aus, da§
die Pr�fung der fachlichen Eignung der Bieter und der Zuschlag des Auftrags gleichzeitig
erfolgen, sie unterwirft jedoch die beiden Vorg�nge unterschiedlichen Regeln".
 
 Der Auftraggeber darf also bei der Bewertung der Angebote die mehr oder weniger hohe
finanzielle Leistungsf�higkeit der Bieter nicht ber�cksichtigen. In gleicher Weise gilt je-
doch, da§ ein Bieter mit einem g�nstigen Angebot nicht mehr ber�cksichtigt werden darf,
wenn er zuvor wegen Nichterf�llung der Auswahlkriterien ausgeschlossen worden ist.
 
 Diese allgemeine Vorschrift geht mit der Verpflichtung der �ffentlichen Auftraggeber
einher, den vertraulichen Charakter s�mtlicher von den Bewerbern oder Bietern erhaltenen
Ausk�nfte zu wahren.
 
 
 6.1.2 Auswahl und Zahl der Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots oder zur

Verhandlung aufgefordert werden
 
 Zur Angebotsabgabe d�rfen nur Lieferanten aufgefordert werden, die sich um den
betreffenden Auftrag beworben haben und die f�r den Auftrag geforderte Qualifikation
besitzen. F�r die geforderte Qualifikation gelten die in ArtikelÊ20 bis 24 der Richtlinie
vorgesehenen Eignungskriterien.
 
 In ArtikelÊ19 der Richtlinie hei§t es: "Bei den nichtoffenen Verfahren oder den
Verhandlungsverfahren w�hlt der �ffentliche Auftraggeber anhand der erteilten Ausk�nfte
�ber die Lage des Lieferanten sowie anhand der Ausk�nfte und Formalit�ten, die zur
Beurteilung der von diesem zu erf�llenden wirtschaftlichen und technischen
Mindestanforderungen erforderlich sind, unter den Bewerbern, die die in den ArtikelnÊ20
bis 24 vorgesehehen Anforderungen erf�llen, diejenigen aus, die er zur Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung auffordert."
 
 Wichtiger Hinweis
 
 Die �ffentlichen Auftraggeber m�ssen nicht alle Bewerber, die den f�r den Auftrag
geforderten Bedingungen entsprechen, zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung
auffordern.

 Wer aber aufgefordert wird, mu§ diesen Bedingungen entsprechen und kann vom
�ffentlichen Auftraggeber nur anhand derselben vorher festgelegten transparenten und
objektiven Eignungskriterien ausgew�hlt werden.

                                                
 41 Urteil vom 20.09.1988, Vorabentscheidungsersuchen 31/87, Gebroeders Beentjes BV/Niederl�ndischer

Staat  Slg  1988  S  4635
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 Die �ffentlichen Auftraggeber k�nnen also die Zahl der zur Angebotsabgabe oder zur
Verhandlung aufgeforderten Bewerber nur dadurch beschr�nken, da§ sie die Bewerber
ber�cksichtigen, die im Hinblick auf die in der Auftragsbekanntmachung genannten
Eignungskriterien am besten qualifziert sind.
 
 Wollen die Auftraggeber lieber eine geringere als eine zu hohe Zahl an Bewerbern zum
Bieten auffordern, so m�ssen sie in der Bekanntmachung die Marge angeben, innerhalb
deren die Zahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Lieferanten liegen wird. Ohne einen
solchen ver�ffentlichten Hinweis m�ssen alle Bewerber, die sich ordnungsgem�§
beworben haben und die notwendigen Qualifikationen besitzen, in Betracht gezogen
werden.
 
 Bei den nichtoffenen Verfahren richtet sich die Marge, innerhalb deren die Zahl der zur
Verhandlung aufgeforderten Bewerber liegen wird, nach der Art der zu erbringenden
Leistungen. Die Richtlinie bestimmt, da§ nicht weniger als f�nf Bewerber aufgefordert
werden d�rfen.
 
 M�chte also ein Auftraggeber anstelle der Marge eine bestimmte Anzahl nennen, die nicht
heraufgesetzt werden kann, darf diese nicht unter f�nf liegen.
 
 
 Wichtiger Hinweis
 
 Au§erdem sieht die Richtlinie vor, da§ die Zahl der zum Bieten zugelassenen Bewerber
ausreichen mu§, um einen echten Wettbewerb zu gew�hrleisten.
 
 Es kann jedoch vorkommen, da§ ein Auftraggeber die von ihm zuvor entsprechend der
Richtlinie festgelegte Mindestzahl nicht einhalten kann, weil zu wenige Bewerbungen von
Lieferanten mit den f�r den Auftrag erforderlichen Qualifikationen eingegangen sind. Ist
dies der Fall, kann man davon ausgehen, da§ ein echter Wettbewerb vorliegt, wenn die
Zahl der zum Bieten aufgeforderten Bewerber mindestens drei betr�gt.
 
 F�r die Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung sieht die Richtlinie vor,
da§ die Mindestzahl der zur Verhandlung aufgeforderten Bewerber nicht unter drei liegen
darf, sofern sich nat�rlich gen�gend qualifizierte Bewerber gemeldet haben.
 
 
 6.1.3 Aufforderung von Lieferanten aus anderen Mitgliedstaaten
 
 Die Richtlinie schreibt den �ffentlichen Auftraggebern beim offenen und beim
Verhandlungsverfahren vor - und die Mitgliedstaaten haben sich davon zu �berzeugen -,
da§ sie die Lieferanten aus anderen Mitgliedstaaten, die die gestellten Anforderungen
erf�llen, ohne Diskriminierung unter den gleichen Bedingungen hinzuziehen wie Inl�nder.
 
 In der Regel kann man davon ausgehen, da§ keine Diskriminierung aus Gr�nden der
Staatsangeh�rigkeit bei der Auswahl der Lieferanten vorliegt, wenn der �ffentliche
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Auftraggeber das Verh�ltnis zwischen den inl�ndischen und ausl�ndischen Bewerbern, die
die gestellten Anforderungen erf�llten, bei der Wahl der inl�ndischen und ausl�ndischen
Bewerber respektiert. Diese Annahme besagt jedoch nicht, da§ bei einer etwaigen
Kontrolle nicht noch andere bei der Auswahl ber�cksichtigte Elemente eingehender
gepr�ft werden.
 
 6.1.4 Bietergemeinschaften
 
 Bietergemeinschaften bed�rfen keiner bestimmten Rechtsform, um Angebote abgeben zu
k�nnen. Von der Bietergemeinschaft kann allerdings die Annahme einer bestimmten
Rechtsform verlangt werden, wenn der Auftrag an sie vergeben wird und die �nderung der
Gesellschaftsform f�r die ordnungsgem�§e Ausf�hrung des Auftrags notwendig ist.
 
 
 6.1.5 Angebote mit �nderungsvorschl�gen zu den Verdingungsunterlagen
 
 Die �ffentlichen Auftraggeber m�ssen die technischen Spezifikationen f�r die
gew�nschten Erzeugnisse angeben. Dabei ist es sowohl f�r die Wirtschaftsbeteiligten als
auch f�r die Benutzer sehr wichtig, Erzeugnisse anbieten zu k�nnen, die zwar den vom
�ffentlichen Auftraggeber definierten Erzeugnissen nicht entsprechen, aber seinen
Anforderungen gerecht werden.
 
 Dies ist ein Antrieb f�r die Erforschung neuer Technologien und gestattet den Benutzern,
von einer gr�§eren Produktpalette und vom technischen Fortschritt zu profitieren.
 
 Deswegen sieht die Richtlinie vor, da§ die Angebote �nderungsvorschl�ge enthalten
k�nnen. Diese M�glichkeit wird jedoch an bestimmte Bedingungen gekn�pft.
 
 Zun�chst mu§ der Auftrag nach dem Kriterium des wirtschaftlich g�nstigsten Angebots
und nicht des niedrigsten Preises vergeben werden. Die Beurteilung eines
�nderungsvorschlags und dessen Vergleich mit Angeboten, die unterschiedlichen
Anforderungen entsprechen, sind tats�chlich in einer objektiven Weise nur m�glich, wenn
die Angebote unter mehreren Aspekten untersucht werden, was die Verwendung
verschiedener Beurteilungskriterien voraussetzt.
 
 Der �ffentliche Auftraggeber kann nach der Richtlinie selber entscheiden, ob er
�nderungsvorschl�ge zul�§t oder ablehnt und welche Art von �nderungsvorschl�gen er
zu ber�cksichtigen gedenkt. Au§erdem legt er die Bedingungen f�r die Einreichung der
�nderungsvorschl�ge fest. So k�nnte er beispielsweise fordern, da§ ein
�nderungsvorschlag nur bei gleichzeitiger Einreichung eines Grundangebots zul�ssig ist.
 
 Die Richtlinie schreibt dem �ffentlichen Auftraggeber allerdings vor, da§ er in der
Bekanntmachung seines Auftrags darauf hinweist, wenn er keine �nderungsvorschl�ge
akzeptiert.
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 Sind �nderungsvorschl�ge zul�ssig, so braucht der �ffentliche Auftraggeber dies in der
Bekanntmachung nicht zu erw�hnen, doch mu§ er in den Verdingungsunterlagen die
Mindestanforderungen erw�hnen, denen die �nderungsvorschl�ge gen�gen m�ssen,
ebenso wie die Art und Weise, in der sie eingereicht werden k�nnen.
 
 Der Auftraggeber wird in der Folge nur die �nderungsvorschl�ge ber�cksichtigen k�nnen,
die die in den Verdingungsunterlagen genannten Mindestanforderungen erf�llen.
 
 Im �brigen darf er einen vorgelegten �nderungsvorschlag nicht allein deshalb
zur�ckweisen, weil darin technische Spezifikationen verwendet werden, die festgelegt
wurden unter Bezugnahme auf einzelstaatliche Normen, mit denen europ�ische Normen
umgesetzt werden, auf europ�ische technische Zulassungen oder auf gemeinsame
technische Spezifikationen oder aber unter Bezugnahme auf einzelstaatliche technische
Spezifikationen, deren Konformit�t aufgrund der in den Gemeinschaftsrichtlinien zur
technischen Harmonisierung vorgesehenen Verfahren anerkannt wurde, unter Bezugnahme
auf die wesentlichen Anforderungen dieser Richtlinien oder auf die einzelstaatlichen
technischen Spezifikationen betreffend die Planung, Berechnung und Verwirklichung von
Bauvorhaben sowie den Einsatz von Produkten.

 Der �ffentliche Auftraggeber, der �nderungsvorschl�ge zul�§t, darf au§erdem einen
vorgelegten �nderungsvorschlag nicht allein deshalb zur�ckweisen, weil er, wenn er den
Zuschlag erhalten w�rde, zu einem Dienstleistungsauftrag anstatt zu einem Lieferauftrag
f�hren w�rde. Dieses Verbot betrifft �nderungsvorschl�ge, die neben der Lieferung von
Erzeugnissen auch die Erbringung von Dienstleistungen vorsehen, deren Wert �ber dem
Warenwert liegt (siehe Ziff.Ê1.5).
 
 
 6.1.6 Zulieferwesen

 Die Richtlinie regelt Zulieferungen bei �ffentlichen Auftr�gen nicht als solche. Damit aber
die Bedingungen, unter denen �ffentliche Auftr�ge ausgef�hrt werden sollen, transparent
sind, sieht die Richtlinie vor, da§ der �ffentliche Auftraggeber in den
Verdingungsunterlagen verlangen kann, da§ der Bieter ihm in seinem Angebot den Teil des
Auftrags bezeichnet, den er gegebenenfalls durch Unterauftr�ge an Dritte zu vergeben
beabsichtigt.
 
 
 6.2 Auswahl der Lieferanten

 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Baurichtlinie, die in bezug auf die
Auswahl der Teilnehmer denselben Grunds�tzen folgt wie die Lieferrichtlinie, darf die
Eignung der Lieferanten nur anhand der in der Richtlinie festgelegten Eignungskriterien
untersucht werden.42. Diese Kriterien betreffen die Ehrenhaftigkeit der Lieferanten und
ihre berufliche Eignung, insbesonere ihre Eintragung im Berufsregister, ihre
wirtschaftliche, finanzielle und technische Leistungsf�higkeit.

                                                
 42 EuGH, Urteil vom 10.2.1982, Rs. 76/81, S.A. Transporoute et travaux publics/Minist�re des Travaux

Publics, Slg. 1982, S. 417.
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 Wichtiger Hinweis

 Die diesbez�glichen Richtlinienbestimmungen sollen jedoch nicht die Befugnis der
einzelstaatlichen Beh�rden zur Festlegung des Niveaus dieser F�higkeiten im Hinblick auf
die Teilnahme an den einzelnen Vergabeverfahren einschr�nken, sie legen nur fest, wie
diese F�higkeiten nachgewiesen werden k�nnen. 43. Die einzelstaatlichen Befugnisse sind
hier allerdings nicht unbeschr�nkt, sondern werden durch s�mtliche einschl�gigen
Gemeinschaftsvorschriften und -Êda wir es mit Lieferungen zu tun habenÊ- insbesondere
durch die Verbote aufgrund von ArtikelÊ30ÊEG-Vertrag eingegrenzt.
 
 
 6.2.1 Pers�nliche Lage des Lieferanten

 In ArtikelÊ20 werden zun�chst alle Situationen genannt, in denen die �ffentlichen
Auftraggeber ohne jede weitere Pr�fung Lieferanten von der Teilnahme am
Vergabeverfahren ausschlie§en k�nnen.

 So k�nnen Lieferanten ausgeschlossen werden:

 a) die sich im Konkursverfahren, im gerichtlichen Vergleichsverfahren oder in
Liquidation befinden oder ihre gewerbliche T�tigkeit eingestellt haben oder sich
aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen
gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befinden;

 b) gegen die ein Konkursverfahren oder ein gerichtliches Vergleichsverfahren
oder die Liquidation er�ffnet ist oder gegen die andere in den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgesehene gleichartige Verfahren eingeleitet worden sind;

 c) die mit rechtskr�ftigem Urteil aus Gr�nden bestraft worden sind, die ihre
berufliche Zuverl�ssigkeit in Frage stellen;

 d) die im Rahmen ihrer beruflichen T�tigkeit eine schwere Verfehlung
begangen haben, die von den �ffentlichen Auftraggebern nachweislich festgestellt
wurde;

 e) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Sozialbeitr�ge nach den
Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie ans�ssig sind, oder nach den
Rechtsvorschriften des Landes des �ffentlichen Auftraggebers nicht erf�llt haben;

 f) die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nach den
Rechtsvorschriften des Landes, in dem sie ans�ssig sind, oder nach den
Rechtsvorschriften des Landes des �ffentlichen Auftraggebers nicht erf�llt haben;

 g) die sich bei der Erteilung von Ausk�nften, die aufgrund der Richtlinie
eingeholt werden k�nnen, in erheblichem Ma§e falscher Erkl�rungen schuldig
gemacht haben.

                                                
 43 EuGH, Urteil vom 9.7.1987, verbundene Rechtssachen 27, 28 und 29/86 (Vorabentscheidungsersuchen),

Soci�t� anonyme Constructions et Entreprises Industrielles u.a./Soci�t� Coop�rative Association
Intercommunale pour les autoroutes des Ardennes u.a., Slg. 1987, S. 3368 und Urteil vom 20.9.1988,
VorabentscheidungsersuchenÊ31/87, Gebroeders Beentjes BV/Niederl�ndischer Staat, Slg. 1988, S. 4635.
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 Im Falle der Buchstaben d und g obliegt es dem �ffentlichen Auftraggeber, das Vorliegen
der genannten Umst�nde nachzuweisen. In den anderen F�llen hingegen mu§ der Bewerber
oder der Bieter, wenn der �ffentliche Auftraggeber dies in der Bekanntmachung verlangt,
nachweisen, da§ er sich nicht in einer derartigen Situation befindet.

 Die Beweismittel, die die �ffentlichen Auftraggeber verlangen k�nnen, sind in dem
obengenannte Artikel der Richtlinie geregelt. Der �ffentliche Auftraggeber mu§ folgende
Nachweise als ausreichend akzeptieren:

− im Fall der Buchstaben a, b und c:

 einen Auszug aus dem Strafregister oder - in Ermangelung eines solchen - eine
gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbeh�rde seines
Ursprungs- oder Herkunftslands, aus der hervorgeht, da§ sich der Lieferant nicht in
einer derartigen Situation befindet;

− im Fall der Buchstaben e und f:

 eine von der zust�ndigen Beh�rde des betreffenden Mitgliedstaats ausgestellte Be-
scheinigung.

 Werden derartige Urkunden oder Bescheinigungen von dem betreffenen Land nicht
ausgestellt oder werden darin nicht alle in a), b) oder c) vorgesehenen F�lle erw�hnt, so
k�nnen sie durch eine eidesstattliche Erkl�rung oder in den Mitgliedstaaten, in denen es
keine eidesstattliche Erkl�rung gibt, durch eine feierliche Erkl�rung ersetzt werden, die der
betreffende Lieferant vor einer zust�ndigen Gerichts- oder Verwaltungsbeh�rde, einem
Notar oder einer daf�r zust�ndigen Berufsorganisation des Ursprungs- oder
Herkunftslands abgibt.
 
 
 6.2.2 Eintragung im Berufsregister
 
 Um seine berufliche Eignung nachzuweisen, kann der Lieferant gem�§ ArtikelÊ21
aufgefordert werden, seine Eintragung im Berufs- oder Handelsregister zu belegen bzw.
eine eidesstattliche Erkl�rung oder eine im Mitgliedstaat, in dem er ans�ssig ist,
vorgesehene entsprechende Bescheinigung vorzulegen. Gemeint sind:
 
 ¥ f�r Belgien: "Registre du commerce" -

"Handelsregister";
 ¥ f�r D�nemark: "Aktieselskabsregistret",

"Foreningsregistret" und
"Handelsregistret";

 ¥ f�r Deutschland: "Handelsregister" und
"Handwerksrolle";

 ¥ f�r Finnland: "Kaupparekisteri" und "Handelsregistret";
 ¥ f�r Frankreich: "Registre du commerce" und

"R�pertoire des m�tiers";
 ¥ f�r Griechenland  "¬ÈÔÙÂ˜íÈÍü _ ¬ÈÔÏÁ˜áíéêü _ ≈Ï ÔÒÈÍü ≈ ÈÏÂÎÁÙ_ÒÈÔ".

 ¥ f�r Italien: "Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e

 artigianato" und "Registro delle Commissioni provinciali per
  l'artigianato";
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 ¥ f�r Luxemburg: "Registre aux firmes" und
"R�le de la chambre des m�tiers";

 ¥ f�r die Niederlande: "Handelsregister";
 ¥ f�r �sterreich: "Firmenbuch", "Gewerberegister" und

"Mitgliederverzeichnisse
  der Landeskammern";

 ¥ f�r Portugal: "Registo Nacional des
Pessoas Colectivas";

 ¥ f�r Schweden: "Aktiebolags-, handels- eller f�reningsregistren".
 ¥ f�r Spanien: "Registro Mercantil" oder

im Fall nicht eingetragener Einzel-
 personen eine Bescheinigung, da§ diese eidesstattlich erkl�rt
  haben, den betreffenden Beruf auszu�ben;

 ¥ im Falle des Vereinigten K�nigreichs und Irlands kann der
Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des "Registrar of Companies" oder
des "Registrar of Friendly Societies" vorzulegen, aus der hervorgeht, da§ die Lieferfirma
"incorporated" oder "registred" ist, oder anderenfalls eine Bescheinigung �ber die von dem
Betreffenden abgegebene eidesstattliche Erkl�rung, da§ er den betreffenden Beruf in dem
Lande, in dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort und unter einer bestimmten
Firma aus�bt.

 
 6.2.3 Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsf�higkeit
 
 Der Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit, die der Auftrag
verlangt, kann gem�§ ArtikelÊ22 generell durch folgendes erbracht werden:
 
 a) geeignete Bankerkl�rungen;

 b) Vorlage von Bilanzen oder Bilanzausz�gen des Unternehmens, falls deren
Ver�ffentlichung nach dem Recht des Landes, in dem der Unternehmer ans�ssig
ist, vorgeschrieben ist;

 c) Erkl�rung �ber den Gesamtumsatz des Unternehmens und seinen Umsatz
bei der Lieferung von Erzeugnissen, die Gegenstand der Ausschreibung sind, in
den letzten dreiÊGesch�ftsjahren.

 
 Diese Liste l�§t sich erg�nzen. Je nach Auftrag kann der �ffentliche Auftraggeber andere
Nachweise verlangen. Diese m�ssen aber objektiv notwendig sein, um zu beweisen, da§
die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsf�higkeit der Lieferanten f�r den betreffenden
Auftrag ausreicht, und sie d�rfen nicht diskriminierend sein.
 
 S�mtliche geforderten Nachweise m�ssen bei den offenen Verfahren in der
Bekanntmachung und bei den nichtoffenen und Verhandlungsverfahren in der
Bekanntmachung bzw. in der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannt werden.
 
 Kann der Lieferant aus einem stichhaltigen Grund die geforderten Nachweise nicht
erbringen, mu§ ihm der �ffentliche Auftraggeber gestatten, seine wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsf�higkeit auf andere Weise nachzuweisen. Der �ffentliche
Auftraggeber mu§ in einem solchen Fall dar�ber befinden, ob die vorgelegten Unterlagen
angemessen sind.
 



David ROBERT

 
 6.2.4 Technische Leistungsf�higkeit
 
 Was den Nachweis der technischen Leistungsf�higkeit anbelangt, so enth�lt Artikel 23
eine ersch�pfende Liste der Nachweise, die ein �ffentlicher Auftraggeber vom Lieferanten
verlangen kann.
 
 Je nach Art, Menge und Verwendungszweck der zu liefernden Erzeugnisse kann die
technische Leistungsf�higkeit nachgewiesen werden:
 
 a) durch eine Liste der wesentlichen in den letzten dreiÊJahren erbrachten Lieferungen

mit Angabe des Rechnungswerts, des Lieferzeitpunkts sowie der �ffentlichen oder
privaten Auftraggeber:

 ¥ bei Lieferungen an �ffentliche Auftraggeber durch eine von der zust�ndigen
Beh�rde ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung;

 ¥ bei Lieferungen an private Auftraggeber durch eine vom K�ufer ausgestellte
Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erh�ltlich, so ist eine einfache
Erkl�rung des Lieferanten zul�ssig;

 b) durch die Beschreibung der technischen Ausr�stung des Lieferanten, seiner
Ma§nahmen zur Qualit�tssicherung und seiner Untersuchungs- und
Forschungsm�glichkeiten;

 c) durch Angabe der technischen Leitung oder technischen Stellen, unabh�ngig davon,
ob sie dem Lieferanten angeschlossen sind oder nicht, und zwar insbesondere
derjenigen, die mit der Qualit�tskontrolle beauftragt sind;

 d) durch Muster, Beschreibungen und/oder Fotografien der zu liefernden
Erzeugnisse, wobei die Echtheit auf Antrag des �ffentlichen Auftraggebers
nachweisbar sein mu§;

 e) durch Bescheinigungen, die von als zust�ndig anerkannten amtlichen
Qualit�tskontrollinstituten oder -dienststellen ausgestellt wurden und in denen
best�tigt wird, da§ durch entsprechende Bezugnahmen genau gekennzeichnete
Erzeugnisse bestimmten Spezifikationen oder Normen entsprechen;

 f) sind die zu liefernden Erzeugnisse komplexer Art oder sollen sie ausnahmsweise
einem besonderen Zweck dienen, durch eine Kontrolle, die von dem �ffentlichen
Auftraggeber oder in dessen Namen von einer damit einverstandenen zust�ndigen
amtlichen Stelle des Landes durchgef�hrt wird, in dem der Lieferant ans�ssig ist; diese
Kontrolle betrifft die Produktionskapazit�ten und erforderlichenfalls die
Untersuchungs- und Forschungsm�glichkeiten des Lieferanten sowie die von diesem
zur Qualit�tssicherung getroffenen Vorkehrungen.

 Bei offenen Verfahren m�ssen die f�r die technische Leistungsf�higkeit geforderten
Nachweise unbedingt in der Auftragsbekanntmachung genannt werden. Bei nichtoffenen
und Verhandlungsverfahren sind diese Nachweise in der Bekanntmachung bzw. in der
Aufforderung zur Angebotsabgabe aufzuf�hren.
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 Gem�§ ArtikelÊ23 d�rfen die Informationen nur insoweit gefordert werden, "wie es durch
den Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt ist". Es d�rfen also nur solche Informationen
verlangt werden, die wirklich notwendig sind, um zu beurteilen, ob die technische
Leistungsf�higkeit der Lieferanten f�r die gew�nschten Lieferungen ausreicht. Au§erdem
sind die �ffentlichen Auftraggeber gehalten, die berechtigten Interessen der Lieferanten am
Schutz ihrer technischen oder handelsbezogenen Betriebsgeheimnisse zu ber�cksichtigen.
 
 
 6.2.5 Zus�tzliche Ausk�nfte

 Um die Transparenz der Auswahl zu gew�hrleisten, ist jede nachtr�gliche Festlegung zu-
s�tzlicher Eignungskriterien unzul�ssig.

 Der �ffentliche Auftraggeber darf im Rahmen der bereits festgelegten Auswahlkriterien die
Lieferanten nachtr�glich lediglich auffordern, die vorgelegten Bescheinigungen und
Urkunden zu vervollst�ndigen oder zu erl�utern.

 Damit wurde dem �ffentlichen Auftraggeber eine M�glichkeit einger�umt, die
auszusch�pfen in seinem Ermessen liegt. Dies bedeutet nat�rlich nicht, da§ der
Auftraggeber das Recht h�tte, bei einer Ausschreibung dieses Instrument auf
diskriminierende Weise einzusetzen. Genausowenig aber kann ein Unternehmer, der die
f�r die Ausf�hrung des Auftrags erforderlichen Voraussetzungen nicht ordnungsgem�§
nachgewiesen hat, aus dieser Vorschrift den Anspruch ableiten, seine Vers�umnisse
nachholen zu d�rfen.
 
 6.2.6 Amtliche Listen zugelassener Unternehmer
 
 Manche Mitgliedstaaten f�hren amtliche Listen der f�r �ffentliche Lieferungen
zugelassenen Lieferanten. In der Praxis kann dies gegen�ber ausl�ndischen Lieferanten
diskriminierend sein, f�r die es schwieriger ist, Informationen �ber die Existenz dieser
Listen und die entsprechenden Eintragungsverfahren zu erhalten.
 
 Aus diesem Grund hat der Gemeinschaftsgesetzgeber in die Richtlinie 93/36/EWG eine
Regelung aufgenommen, die unter Hinweis auf die N�tzlichkeit derartiger amtlicher Listen
die Bedingungen abgrenzt, unter denen die Mitgliedstaaten auf die Listen zur�ckgreifen
d�rfen.
 
 Die Listen m�ssen auf die hier bereits beschriebenen Eignungskriterien der ArtikelÊ20
(BuchstabenÊa bis d und g), 21, 22 und 23 abgestellt werden.
 
 Lieferanten, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie ans�ssig sind, in eine solche Liste
eingetragen sind, k�nnen die Eintragung unter den nachstehend erl�uterten
Voraussetzungen als alternativen Nachweis daf�r verwenden,. da§ sie die in ArtikelÊ20 bis
23 genannten Eignungskriterien erf�llen.
 
 Ein Lieferant, der sich f�r diesen alternativen Nachweis entscheidet, mu§ dem �ffentlichen
Auftraggeber eine Bescheinigung der zust�ndigen Stelle �ber die Eintragung vorlegen. In
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dieser Bescheinigung werden die Nachweise, aufgrund deren die Eintragung in die Liste
erfolgt ist, sowie die sich aus der Liste ergebende Klassifizierung erw�hnt.
 
 In bezug auf die Beweiskraft einer solchen Bescheinigung stellt nach Artikel 25 der
Richtlinie die von den zust�ndigen Stellen bescheinigte Aufnahme in solche Listen f�r die
�ffentlichen Auftraggeber der anderen Mitgliedstaaten nur im Sinne des ArtikelsÊ20
AbsatzÊ1 BuchstabenÊa) bis d) und g), des ArtikelsÊ21, des ArtikelsÊ22 AbsatzÊ1
BuchstabenÊb) und c) sowie des ArtikelsÊ23 AbsatzÊ1 BuchstabeÊa) eine Vermutung dar,
da§ der betreffende Lieferant f�r die seiner Klassifizierung entsprechenden Arbeiten
geeignet ist.
 
 Die Angaben, die den amtlichen Listen zu entnehmen sind, k�nnen nicht in Zweifel
gezogen werden. Hinsichtlich der Zahlung der Sozialbeitr�ge kann bei jeder Vergabe von
jedem in die Liste eingetragenen Lieferanten eine zus�tzliche Bescheinigung verlangt
werden.
 
 Abgesehen von diesen objektiven Beweismitteln kann der �ffentliche Auftraggeber vom
Lieferanten in den F�llen, wo seine Eignung vermutet wird, zus�tzliche Beweismittel
verlangen, um die f�r den betreffenden Auftrag geforderte Eignung zu beurteilen.
 
 In den F�llen, wo keine Eignung vermutet wird, mu§ der Lieferant die vom �ffentlichen
Auftraggeber unter Befolgung der Richtlinie geforderten Urkunden vorlegen.
 
 Der Europ�ische Gerichtshof hat best�tigt44, da§ sich die Beweiskraft einer Bescheinigung
�ber die Eintragung in eine amtliche Liste der in einem Mitgliedstaat zugelassenen
Unternehmer f�r die �ffentlichen Auftraggeber der �brigen Mitgliedstaaten auf die
objektiven Elemente beschr�nkt, die zu der Eintragung gef�hrt haben; die hieraus
resultierende Klassifizierung wird dadurch jedoch nicht abgedeckt. Die �ffentlichen
Auftraggeber d�rfen zwar die Informationen, die einer solchen Eintragung zu entnehmen
sind, nicht in Zweifel ziehen, sie haben jedoch das Recht, das Niveau der zur Teilnahme
an einer bestimmten Ausschreibung geforderten wirtschaftlichen, finanziellen und
technischen Leistungsf�higkeit festzulegen.

 In dem so abgesteckten Rahmen kann also ein Lieferant, der in seinem Land in einer Liste
zugelassener Lieferanten steht, diese Eintragung als Beweismittel gegen�ber den
�ffentlichen Auftraggebern der anderen Mitgliedstaaten geltend machen. Auf keinen Fall
darf aber ein �ffentlicher Auftraggeber als Voraussetzung f�r die Teilnahme an einer
Ausschreibung fordern, da§ die in den anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen
Lieferanten in einer amtlichen Liste seines Landes eingetragen sind. Eine derartige
Forderung w�rde tats�chlich eine Ma§nahme gleicher Wirkung wie eine mengenm�§ige
Einfuhrbeschr�nkung darstellen, die aufgrund von ArtikelÊ30ÊEG-Vertrag verboten ist.

                                                
 44 EuGH, Urteil vom 09.07.1987, verb. RS 27, 28 und 29/86 (Vorabentscheidungsersuchen), Soci�t�

Anonyme Constructions et Entreprises Industrielles und andere/Soci�t� Coop�rative, Association
intercommunale pour les autoroutes des Ardennes und andere  Slg  1987  S  3368
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 Zudem m�ssen Mitgliedstaaten, die eine amtliche Liste f�hren, diese den Lieferanten der
anderen Mitgliedstaaten zug�nglich machen und d�rfen f�r eine Eintragung nur die f�r
inl�ndische Lieferanten vorgesehenen Nachweise fordern. In jedem Fall d�rfen dies jedoch
nur die in den ArtikelnÊ20 bis 23 vorgesehenen Nachweise sein.
 

 
 6.3 Zuschlagskriterien
 
 Als Kriterium f�r die Erteilung des Zuschlags hat der �ffentliche Auftraggeber entweder
das Kriterium des niedrigsten Preises oder das des wirtschaftlich g�nstigsten Angebots
anzuwenden.

 Das Kriterium des niedrigsten Preises bedarf keiner besonderen Erl�uterung, da allein die
von den Bietern geforderten Preise ausschlaggebend sind und der Auftrag an den Bieter
vergeben werden mu§, der den niedrigsten Preis verlangt.

 Das Kriterium des wirtschaftlich g�nstigsten Angebots mu§ hingegen genauer erl�utert
werden. Hier gilt es n�mlich festzulegen, welche Faktoren f�r ein solches Angebot
bestimmend sind. Nach der Richtlinie kann sich der �ffentliche Auftraggeber dabei auf
verschiedene, auf den jeweiligen Auftrag bezogene Kriterien, wie z.B. Preis, Lieferfrist,
Betriebskosten, Rentabilit�t, Qualit�t, �sthetik, Zweckm�§igkeit, technischer Wert,
Kundendienst und technische Hilfe st�tzen.

 Diese Aufz�hlung ist zwar keineswegs ersch�pfend, doch l�§t sich daran ersehen, da§ das
wirtschaftlich g�nstigste Angebot an objektiven, allgemeing�ltigen und in direktem
Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehenden Kriterien erkennbar sein mu§.
Diese Kriterien k�nnen je nach den spezifischen Erfordernissen der gew�nschten
Lieferungen und deren geplanter Verwendung durch den �ffentlichen Auftraggeber
variieren.
 
 Wenden die �ffentlichen Auftraggeber verschiedene Kriterien an, um das wirtschaftlich
g�nstigste Angebot zu ermitteln, so m�ssen sie diese Kriterien entweder in der
Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen nennen.
 
 Kriterien, die nicht erw�hnt wurden, d�rfen bei der Auswahl des Angebotes nicht
ber�cksichtigt werden. Dieser Bekanntmachungspflicht w�rde -Êso der Gerichtshof45 in
seiner Erl�uterung zu derselben in der Baurichtlinie enthaltenen VorschriftÊ- durch einen
allgemeinen Verweis auf eine innerstaatliche Rechtsvorschrift nicht Gen�ge getan.
 
 Die Richtlinie schreibt au§erdem vor, da§ diese Kriterien nach M�glichkeit in der
Reihenfolge der ihnen vom �ffentlichen Auftraggeber zuerkannten Bedeutung angegeben
werden. Schlie§ich ist es wichtig, da§ die Teilnehmer wissen, auf welcher Grundlage ihr
Angebot bewertet wird.
 

                                                
 45 EuGH, Urteil vom 20.9.1988, Rs 31/87 (Vorabentscheidungsersuchen), Gebroeder Beentjes

B V /Niederl�ndischer Staat  Slg  1988  S  4635
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 Ebenfalls zweckm�§ig d�rfte der Hinweis sein, da§ in der geltenden Lieferrichtlinie im
Gegensatz zum fr�heren Gemeinschaftsrecht nicht die M�glichkeit vorgesehen ist, sich im
Rahmen bestimmter einzelstaatlicher Vorschriften, die bestimmte Kategorien von Bietern
beg�nstigen wollen, auf andere als die vorerw�hnten Zuschlagskriterien zu st�tzen.
 
 Diese M�glichkeit darf nicht verwechselt werden mit der M�glichkeit der "regionalen
Pr�ferenzregelungen", die bis zum 31.ÊDezemberÊ1992 bestanden hat.
 
 Der niedrigste Preis und das wirtschaftlich g�nstigste Angebot sind also die einzigen
Kriterien, nach denen sich die �ffentlichen Auftraggeber bei der Vergabe ihrer
Lieferauftr�ge richten d�rfen.
 
 
 6.3.1 Ungew�hnlich niedrige Angebotspreise
 
 Erscheinen Angebote im Vergleich zur Leistung ungew�hnlich preisg�nstig, so mu§ der
�ffentliche Auftraggeber vor der Ablehnung dieser Angebote schriftlich Aufkl�rung �ber
die Einzelposten des Angebots verlangen, wo er dies f�r angezeigt h�lt, und bei der
anschlie§enden Pr�fung die eingegangenen Erl�uterungen ber�cksichtigen.
 
 Die Richtlinie bestimmt im einzelnen, welche Begr�ndungen der �ffentliche Auftraggeber
anerkennen kann: Wirtschaftlichkeit des gew�hlten Fertigungsverfahrens, technische
L�sungen, au§ergew�hnlich g�nstige Bedingungen, �ber die der Bieter bei der Erbringung
der Lieferung verf�gt, oder Originalit�t der Leistung des Bieters.
 
 Dieses eingehende Pr�fungsverfahren soll die Bieter vor willk�rlichen Beurteilungen des
�ffentlichen Auftraggebers sch�tzen und sichert ihnen die M�glichkeit, vor einer
Ablehnung ihrer Angebot zu beweisen, da§ diese seri�s sind.
 
 Obwohl also der �ffentliche Auftraggeber das ausdr�ckliche Recht hat, dar�ber zu
entscheiden, ob die Erkl�rungen des Bieters annehmbar sind, ist er auf keinen Fall befugt,
dieser Feststellung vorzugreifen, indem er das Angebot ablehnt, ohne den Bieter um eine
Erkl�rung zu bitten. W�rde man den �ffentlichen Auftraggeber �ber die Zweckm�§igkeit
eines Rechtfertigungsantrags entscheiden lassen, w�rde man tats�chlich der vorerw�hnten
Zielsetzung nicht gerecht.46

 
 Gilt andererseits als Zuschlagskriterium der niedrigste Preis, so mu§ der �ffentliche
Auftraggeber nach Ma§gabe der Richtlinie der Kommission mitteilen, welche Angebote er
abgelehnt hat, weil er sie f�r zu niedrig erachtet hat.
 
                                                
 46 Diese Auslegung entspricht den Urteilen des Gerichtshofes betreffend die Pr�fung von ungew�hnlich

niedrigen Angeboten nach Ma§gabe der RichtlinieÊ71/305/EWG �ber �ffentliche Bauauftr�ge: Urteil vom
10.9.1982, S.A. Transportroute et Travaux gegen Minist�re des Travaux publics du Grand Duch� de
Luxembourg, RechtssacheÊ76/81 (Vorabentscheidungsersuchen), Slg.Ê1982, S.Ê417; Urteil vom 22.6.1989,
RechtssacheÊ103/88 (Vorabentscheidungsersuchen), Fratelli Costanzo S.p.A. gegen Stadt Mailand, Slg.Ê1989,
S.Ê1839 und Urteil vom 18.6.91 in der Rechtssache CÊ295/89 (Vorabentscheidungsersuchen), Impresa Don�
Alfonso di Don� Alfonsa & Figli s.n.c. gegen Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune d i
Monfalcone und andere  Slg  1991  S ÊI 3641
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 Da dieser Ausschlu§ Angebote betrifft, die dem Kriterium f�r die Zuschlagserteilung
gen�gt h�tten, w�re ihr Preis korrekt festgelegt worden, ist eine sehr gro§e Transparenz
wichtig. Die Kommission mu§ gegebenenfalls pr�fen k�nnen, ob der Preis tats�chlich
ungew�hnlich niedrig und das Angebot somit unannehmbar war.
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 7. GEW�HRUNG VON SONDER- ODER ALLEINRECHTEN

ZUR AUSF�HRUNG EINER �FFENTLICHEN DIENSTLEISTUNG
 
 Die Gew�hrung eines Allein- oder Sonderrechts zur Ausf�hrung einer �ffentlichen
Dienstleistung ist in der Lieferrichtlinie nicht eigens geregelt.47 Die Richtlinie betrifft
lediglich �ffentliche Lieferauftr�ge.
 
 Wenn aber ein �ffentlicher Auftraggeber einer Einrichtung, die kein �ffentlicher
Auftraggeber ist, ungeachtet ihrer Rechtsstellung Sonder- oder Alleinrechte zur
Ausf�hrung einer �ffentlichen Dienstleistung zuerkennt, so mu§ in dem Rechtsakt �ber
die Zuerkennung dieses Rechts bestimmt sein, da§ die betreffende Einrichtung bei der
Vergabe �ffentlicher Lieferauftr�ge an Dritte im Rahmen dieser T�tigkeit den Grundsatz
der Nichtdiskriminierung aus Gr�nden der Staatsangeh�rigkeit zu beachten hat.48

 
 Im Rahmen dieser Vorschrift werden die von einer Einrichtung mit Sonder- oder
Alleinrechten vergebenen Lieferauftr�ge als "�ffentlich" bezeichnet, weil sie im Hinblick
auf eine �ffentliche Dienstleistung vergeben werden. Diese Lieferungen werden in
Wirklichkeit nicht dem Auftraggeber zur Verf�gung gestellt, sondern werden von dieser
Einrichtung f�r die Verwaltung und den Betrieb des �ffentlichen Dienstes selber
verwendet. Au§erdem ist darauf hinzuweisen, da§ die betreffende Einrichtung -Êim
Rahmen der ihr aufgrund der Zuerkennung des Allein- oder Sonderrechts m�glicherweise
gesetzten Grenzen und unter der hierf�r eingerichteten KontrolleÊ- ihre T�tigkeit
gegen�ber dem �ffentlichen Auftraggeber in autonomer Weise aus�bt und gegen�ber den
Dienstleistungsempf�ngern unmittelbar verantwortlich ist.
 
 
 

                                                
 47 Das Fehlen gemeinschaftlicher Verfahrensvorschriften bedeutet jedoch keineswegs, da§ die

Zuerkennung von Allein- oder Sonderrechten nach allgemeinem Gemeinschaftsrecht zul�ssig w�re.

 48 Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie
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 VERZEICHNIS DER EINRICHTUNGEN UND KATEGORIEN VON

EINRICHTUNGEN �FFENTLICHEN RECHTS NACH ARTIKEL 1 BUCHSTABE
b)

 
 
 
 
 I. BELGIEN
 
 Einrichtungen
 
− Archives g�n�rales du Royaume et Archives de l'�tat dans les provinces -Algemeen Rijksarchief en

Rijksarchief in de Provinci�n,

− Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,

− Radio et t�l�vision belges, �missions n�erlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse
uitzendingen,

− Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et
t�l�vision belge de la Communaut� de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de
Duitstalige Gemeenschap),

− Biblioth�que royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,

− Caisse auxiliaire de paiement des allocations de ch�mage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,

− Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidit� - Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,

− Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,

− Caisse de secours et de pr�voyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en
Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,

− Caisse nationale des calamit�s - Nationale Kas voor de Rampenschade,

− Caisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie
diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der
Diamantnijverheid,

− Caisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois -
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,

− Caisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occup�s dans les
entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der
Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,

− Caisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occup�s dans les
entreprises de chargement, d�chargement et manutention de marchandises dans les ports d�barcad�res,
entrep�ts et stations (appel�e habituellement ÇCaisse sp�ciale de compensation pour allocations familiales
des r�gions maritimesÈ) - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders
gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen,
Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de
zeevaartgewesten"),

− Centre informatique pour la R�gion bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,

− Commissariat g�n�ral de la Communaut� flamande pour la coop�ration internationale - Commissariaat-generaal
voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,

− Commissariat g�n�ral pour les relations internationales de la Communaut� fran�aise de Belgique -
Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van Belgi�,

− Conseil central de l'�conomie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,

− Conseil �conomique et social de la R�gion wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,

− Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,

− Conseil sup�rieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,



David ROBERT

− Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidi� - Dienst voor Infrastructuurwerken van het
Gesubsidieerd Onderwijs,

− Fondation royale - Koninklijke Schenking,

− Fonds communautaire de garantie des b�timents scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor
Schoolgebouwen,

− Fonds d'aide m�dicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,

− Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,

− Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,

− Fonds des routes - Wegenfonds,

− Fonds d'indemnisation des travailleurs licenci�s en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van
de in geval an Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,

− Fonds national de garantie pour la r�paration des d�g�ts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake
Kolenmijnschade,

− Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,

− Fonds pour le financement des pr�ts � des �tats �trangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan
Vreemde Staten,

− Fonds pour la r�mun�ration des mousses enr�l�s � bord des b�timents de p�che - Fonds voor Scheepsjongens
aan Boord van Vissersvaartuigen,

− Fonds wallon d'avances pour la r�paration des dommages provoqu�s par des pompages et des prises d'eau
souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door
Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,

− Institut d'a�ronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-a�ronomie,

− Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,

− Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,

− Institut d'expertise v�t�rinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,

− Institut �conomique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,

− Institut d'hygi�ne et d'�pid�miologie - Instituut voor Hygi�ne en Epidemiologie,

− Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor
Permanente Vorming voor de Middenstand,

− Institut g�ographique national - Nationaal Geografisch Instituut,

− Institut g�otechnique de l'�tat - Rijksinstituut voor Grondmechanica,

− Institut national d'assurance maladie-invalidit� - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,

− Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind�pendants - Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen,

− Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,

− Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,

− Institut pour l'am�lioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de
Arbeidsvoorwaarden,

− Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot
Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,

− Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,

− Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,

− Institut royal de m�t�orologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,

− Enfance et famille - Kind en Gezin,

− Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,

− M�morial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,

− Mus�e royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,

− Mus�es royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
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− Mus�es royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi�,

− Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van Belgi�,

− Office belge de l'�conomie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,

− Office belge du commerce ext�rieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,

− Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communaut� militaire - Centrale Dienst
voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,

− Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,

− Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart,

− Office de promotion du tourisme de la Communaut� fran�aise - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van
de Franse Gemeenschap,

− Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van
Militairen,

− Office de s�curit� sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,

− Office national d'allocations familiales pour travailleurs salari�s - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers,

− Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,

− Office national des d�bouch�s agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en
Tuinbouwprodukten,

− Office national de s�curit� sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,

− Office national de s�curit� sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,

− Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,

− Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,

− Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,

− Office r�gional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,

− Office r�gional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst
voor Arbeidsvoorziening en Vorming,

− Office r�gulateur de la navigation int�rieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,

− Soci�t� publique des d�chets pour la R�gion flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams
Gewest,

− Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van Belgi�,

− Organisme national des d�chets radioactifs et des mati�res fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief
Afval en Splijtstoffen,

− Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,

− Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,

− Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,

− Port autonome de Li�ge - Autonome Haven van Luik,

− Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,

− Radio et t�l�vision belges de la Communaut� fran�aise - Belgische Radio en Televisie van de Franse
Gemeenschap,

− R�gie des b�timents - Regie der Gebouwen,

− R�gie des voies a�riennes - Regie der Luchtwegen,

− R�gie des postes - Regie der Posterijen,

− R�gie des t�l�graphes et des t�l�phones - Regie van Telegraaf en Telefoon,

− Conseil �conomique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,

− Soci�t� anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en
Haveninrichtingen van Brussel",

− Soci�t� du logement de la R�gion bruxelloise et soci�t�s agr��es - Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
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− Soci�t� nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,

− Th��tre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg,

− Universit�s relevant de la Communaut� flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap,

− Universit�s relevant de la Communaut� fran�aise - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap,

− Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en
Beroepsopleiding,

− Fonds flamand de construction d'institutions hospitali�res et m�dico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw
van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,

− Soci�t� flamande du logement et soci�t�s agr��es - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende
maatschappijen,

− Soci�t� r�gionale wallonne du logement et soci�t�s agr��es - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de
Huisvesting en erkende maatschappijen,

− Soci�t� flamande d'�puration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,

− Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

 
 Kategorien
 

− les centres publics d'aide sociale (F�rsorge�mter),

− les fabriques d'�glise (Kirchen�mter).

 
 

 

 II. D�NEMARK
 
 Einrichtungen
 
− K¿benhavns Havn,

− Danmarks Radio,

− TV 2/Danmark,

− TV2 Reklame A/S,

− Danmarks Nationalbank,

− A/S Storebaeltsforbindelsen,

− A/S ¯resundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark),

− K¿benhavns Lufthavn A/S,

− Byfornyelsesselskabet K¿benhavn,

− Tele Danmark A/S mit Tochterunternehmen,

− Fyns Telefon A/S,

− Jysk Telefon Aktieselskab A/S,

− K¿benhavns Telefon Aktieselskab,

− Tele S¿nderjylland A/S,

− Telecom A/S,

− Tele Danmark Mobil A/S.

 
 Kategorien
 
− De kommunale havne (kommunale H�fen),

− Andre Forvaltningssubjekter (andere Verwaltungsorgane).
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 III. DEUTSCHLAND
 
 1. Kategorien
 

 Die bundes-, landes- und gemeindeunmittelbaren K�rperschaften, Anstalten und Stiftungen des �ffentlichen
Rechts, insbesondere in folgenden Bereichen:

 
 1.1 K�rperschaften
 
− Wissenschaftliche Hochschulen und verfa§te Studentenschaften,

− berufsst�ndige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftspr�fer-, Architekten-,
�rzte- und Apothekerkammern),

− Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern,
Handwerksinnungen, Handwerkerschaften),

− Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstr�ger),

− kassen�rztliche Vereinigungen,

− Genossenschaften und Verb�nde.

 

 1.2 Anstalten und Stiftungen
 
 Der staatlichen Kontrolle unterliegende und im �ffentlichen Interesse t�tig werdendeEinrichtungen

nichtgewerblicher Art, insbesondere in folgenden Bereichen:

− Rechtsf�hige Bundesanstalten,

− Versorgungsanstalten und Studentenwerke,

− Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen.

 

 2. Juristische Personen des Privatrechts
 
 Der staatlichen Kontrolle unterliegende und im �ffentlichen Interesse t�tig werdende

Einrichtungen nichtgewerblicher Art, einschlie§lich der kommunalen Versorgungsunternehmen,
insbesondere in folgenden Bereichen:

− Gesundheitswesen (Krankenh�user, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen,
Untersuchungs- und Tierk�rperbeseitigungsanstalten),

− Kultur (�ffentliche B�hnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische G�rten),

− Soziales (Kinderg�rten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime,
Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und B�rgerh�user, Frauenh�user, Altersheime,
Obdachlosenunterk�nfte),

− Sport (Schwimmb�der, Sportanlagen und -einrichtungen),

− Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste),

− Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen),

− Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Gro§forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften
und Vereine, Wissenschaftsf�rderung),

− Entsorgung (Stra§enreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung),

− Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen,
Wohnraumvermittlung),

− Wirtschaft (Wirtschaftsf�rderungsgesellschaften),

− Friedhofs- und Bestattungswesen,

− Zusammenarbeit mit den Entwicklungsl�ndern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit,
Entwicklungshilfe, Ausbildung).
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 IV. GRIECHENLAND
 
 Kategorien
 
 Die sonstigen Personen des �ffentlichen Rechts, deren Bauauftr�ge der staatlichen Kontrolle unterliegen.
 
 
 V. SPANIEN
 
 Kategorien

− Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (Verwaltungsbeh�rden und gemeinsame
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens),

− Organismos Aut�nomos de la Administraci�n del Estado (unabh�ngige Organisationen der Verwaltung des
Staates),

− Organismos Aut�nomos de las Comunidades Aut�nomas (unabh�ngige Organisationen der autonomen
Gemeinschaften),

− Organismos Aut�nomos de las Entidades Locales (unabh�ngige Organisationen der lokalen
Gebietsk�rperschaften),

− Otras entidades sometidas a la legislaci�n de contratos del Estado espa�ol (andere Einrichtungen, die der
spanischen Gesetzgebung �ber das Vergabewesen unterliegen).

 
 
 VI. FRANKREICH
 
 Einrichtungen

 1. Staatliche �ffentliche Einrichtungen:

 1.1 wissenschaftlicher, kultureller und professioneller Art:

− Coll�ge de France,

− Conservatoire national des arts et m�tiers,

− Observatoire de Paris;

 1.2 Wissenschaft und Technologie:

− Centre national de la recherche scientifique (CNRS),

− Institut national de la recherche agronomique,

− Institut national de la sant� et de la recherche m�dicale,

− Institut fran�ais de recherche scientifique pour le d�veloppement en coop�ration 
(ORSTOM);

 1.3 mit Verwaltungscharakter:

− Agence nationale pour l'emploi,

− Caisse nationale des allocations familiales,

− Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salari�s,

− Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salari�s,

− Office national des anciens combattants et victimes de la guerre,

− Agences financi�res de bassins.

 
 Kategorien

 1. Staatliche �ffentliche Einrichtungen:

− universit�s (Universit�ten),
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− �coles normales d'instituteurs (p�dagogische Hochschulen).

− 

 2. Regionale, departementale und lokale �ffentliche Einrichtungen mitVerwaltungscharakter:

− coll�ges (Realschulen),

− lyc�es (Gymnasien),

− �tablissements publics hospitaliers (�ffentliche Krankenh�user),

− offices publics d'habitations � loyer mod�r� (OPHLM) (�mter f�r

− Sozialwohnungen).

 3. Gebietsk�rperschaften:

− syndicats de communes (Gemeindeverb�nde),

− districts (Distrikte),

− communaut�s urbaines (st�dtische Gemeinschaften),

− institutions interd�partementales et interr�gionales (interdepartementale und interregionale
Einrichtungen).

 
 
 VII. IRLAND
 

 Einrichtungen

− Shannon Free Airport Development Company Ltd,

− Local Government Computer Services Board,

− Local Government Staff Negotiations Board,

− C�ras Tr�cht�la (Irish Export Board),

− Industrial Development Authority,

− Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),

− C�ras Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),

− Bord F�lite �ireann (Irish Tourism Board),

− òdar�s na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),

− An Bord Plean�la (Irish Planning Board).

 
 Kategorien

− Third Level Educational Bodies of a Public Character (�ffentliche Einrichtungen f�r h�here Bildung),

− National Training, Cultural or Research Agencies (nationale Beh�rden f�r Ausbildung, Kultur oder
Forschung),

− Hospital Boards of a Public Character (�ffentliche Krankenhausbeh�rden),

− National Health & Social Agencies of a Public Character (nationale �ffentliche Beh�rden f�r Gesundheit und
Soziales),

− Central & Regional Fishery Boards (zentrale und regionale Fischereibeh�rden).

 
 
 VIII. ITALIEN
 
 Einrichtungen

− Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.
 
 Kategorien
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− Enti portuali e aeroportuali (Hafen- und Flughafenbeh�rden),

− Consorzi per le opere idrauliche (Konsortien f�r Wasserbauarbeiten),

− Le universit� statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori inseressanti le universit�
(staatliche Universit�ten, staatliche Universit�tsinstitute, Konsortien f�r den Ausbau der Universit�ten),

− Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
(h�here wissenschaftliche und kulturelle Institute, Observatorien f�r Astronomie, Astrophysik, Geophysik
und Vulkanologie),

− Enti di ricerca e sperimentazione (Einrichtungen f�r Forschung und experimentelle Arbeiten),

− Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (�ffentliche Wohlfahrts- und
Wohlt�tigkeitseinrichtungen),

− Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (Einrichtungen zur Verwaltung sozialer
Pflichtversicherungen),

− Consorzi di bonifica (Konsortien f�r Meliorationen),

− Enti di sviluppo o di irrigazione (Unternehmen f�r Entwicklung und Bew�sserung),

− Consorzi per le aree industriali (Konsortien f�r Industriegebiete),

− Comunit� montane (Zweckverb�nde von Gemeinden in Gebirgsregionen),

− Enti preposti a servizi di pubblico interesse (Einrichtungen zur Erbringung von im allgemeinen Interesse
liegenden Dienstleistungen),

− Enti pubblici preposti ad attivit� di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (�ffentliche
Einrichtungen f�r Unterhaltungs-, Sport-, touristische und Freizeitaktivit�ten),

− Enti culturali e di promozione artistica (Einrichtungen zur F�rderung kultureller und k�nstlerischer
Aktivit�ten).

 
 
 IX. LUXEMBURG
 
 Kategorien

− �tablissements publics de l'�tat plac�s sous la surveillance d'un membre du gouvernement (�ffentliche
Einrichtungen des Staates, die der �berwachung eines Regierungsmitglieds unterstellt sind),

− �tablissements publics plac�s sous la surveillance des communes (�ffentliche Einrichtungen, die der
�berwachung der Kommunen unterstellt sind),

− Syndicats de communes cr��s en vertu de la loi du 14 f�vrier 1900 telle qu'elle a �t� modifi�e par la suite
(Gemeindeverb�nde, die aufgrund des Gesetzes vom 14. Februar 1990 und seiner nachfolgenden �nderungen
gegr�ndet wurden).

 
 
 X. NIEDERLANDE
 
 Einrichtungen

− De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de
daaronder ressorterende organisaties.

 Kategorien

− De waterschappen (Wasserbauverwaltung),

− De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (Einrichtungen wissenschaftlicher Bildung, genannt in
Artikel 8 des Gesetzes �ber wissenschaftliche Bildung (1985) [Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
(1985)], Universit�tskliniken).

 
 
 XI. PORTUGAL
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 Kategorien

− Estabelecimentos p�blicos de ensino, investiga��o cient�fica e sa�de (�ffentliche Einrichtungen f�r Bildung,
wissenschaftliche Forschung und Gesundheit),

− Institutos p�blicos sem car�cter comercial ou industrial (�ffentliche Institute ohne gewerblichen Charakter),

− Funda��es p�blicas (�ffentliche Stiftungen),

− Administra��es gerais e juntas aut�nomas (allgemeine Verwaltungen und unabh�ngige Beir�te).

 
 XII. VEREINIGTES K�NIGREICH
 
 Einrichtungen
 
− Central Blood Laboratories Authority,

− Design Council,

− Health and Safety Executive,

− National Research Development Corporation,

− Public Health Laboratory Services Board,

− Advisory, Conciliation and Arbitration Service,

− Commission for the New Towns,

− Development Board For Rural Wales,

− English Industrial Estates Corporation,

− National Rivers Authority,

− Northern Ireland Housing Executive,

− Scottish Enterprise,

− Scottish Homes,

− Welsh Development Agency.

 

 Kategorien

− Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (Hochschulen und polytechnische Schulen,
staatlich subventionierte Schulen und Colleges),

− National Museums and Galleries (staatliche Museen und Galerien),

− Research Councils (Forschungsf�rderungseinrichtungen),

− Fire Authorities (Feuerwehrbeh�rden),

− National Health Service Authorities (Beh�rden des staatlichen Gesundheitsdienstes),

− Police Authorities (Polizeibeh�rden),

− New Town Development Corporations (Gesellschaften zur Planung und Entwicklung einer neuen Stadt),

− Urban Development Corporations (Stadtentwicklungsgesellschaften).

XIII. �STERREICH

Alle der Haushaltskontrolle des Rechnungshofs unterliegenden Einrichtungen nichtgewerblicher Art.

XIV. FINNLAND

Staatliche oder staatlich kontrollierte Einrichtungen und Betriebe nichtgewerblicher Art.
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XV. SCHWEDEN

Alle nichtgewerblichen Einrichtungen, deren �ffentliche Auftr�ge der Kontrolle des Staatlichen Amtes f�r
�ffentliche Auftr�ge unterliegen.
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ANHANG II

VERZEICHNIS DER �FFENTLICHEN AUFTRAGGEBER IM SINNE DES
GATT-�BEREINKOMMENS
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VERZEICHNIS DER �FFENTLICHEN AUFTRAGGEBER IM SINNE DES GATT-
�BEREINKOMMENS

BELGIEN

A. L'�tat, exception faite pour les march�s pass�s
dans le cadre de coop�ration au d�veloppement qui,
en vertu d'accords internationaux conclus avec des
pays tiers et se rapportant � la passation de march�s,
sont soumis � d'autres dispositions, incompatibles
avec les dispositions du pr�sent arr�t� (1):

- la R�gie des postes (2),

- la R�gie des b�timents,

- le Fonds des routes,

B. Le Fonds g�n�ral des b�timents scolaires de l'�tat

Le Fonds de construction d'institutions hospitali�res
et m�dico-sociales

La Soci�t� nationale terrienne

L'Office national de s�curit� sociale

L'Institut national d'assurances sociales pour
travailleurs ind�pendants

L'Institut national d'assurance maladie-invalidit�

L'Institut national de cr�dit agricole

L'Office national des pensions

L'Office central de cr�dit hypoth�caire

L'Office national du ducroire

La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidit�

Le Fonds des maladies professionnelles

La Caisse nationale de cr�dit professionnel

L'Office national des d�bouch�s agricoles et
horticoles

L'Office national du lait et de ses d�riv�s

L'Office national de l'emploi

La R�gie des voies a�riennes

De Staat, met uitzondering van de opdrachten
inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens
internationale overeenkomsten met derde landen
inzake het plaatsen van opdrachten, andere
bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de
bepalingen van dit besluit (1):

- de Regie der Posterijen (2);

- de Regie der Gebouwen;

- het Wegenfonds

Het Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen

Het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-
sociale inrichtingen

De Nationale Landmaatschappij

De Rijksdienst voor sociale zekerheid

Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen

Het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering

Het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet

De Rijksdienst voor pensioenen

Het Centraal Bureau voor hypothecair kredie

De Nationale Delcrederedienst

De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het Fonds voor de beroepsziekten

De Nationale Kas voor beroepskrediet

De Nationale Dienst voor afzet van land- en
tuinbouwprodukten

De Nationale Zuiveldienst

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

De Regie der Luchtwegen

______________________

(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens)

(2) Nur Postwesen



David ROBERT

D�NEMARK

1. Statsministeriet - to departementer

2. Arbejdsministeriet  - fem direktorater og institutioner

3. Udenrigsministeriet
(tre departementer)

4. Boligministeriet - fem direktorater og institutioner

5. Energiministeriet - �t direktorat og Fors¿gsanlaeg Ris¿

6. Finansministeriet - fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for
(to departementer) Statens  Indk¿b

- fem andre institutioner

7. Ministeriet for Skatter og Afgifter - fem direktorater og institutioner
(to departementer)

8. Fiskeriministeriet - fire institutioner

9. Industriministeriet - ni direktorater og institutioner
(Fulde navn: Ministeriet for Industri,
Handel, H�ndvaerk og Skibsfart)

10. Indenrigsministeriet - Civilforsvarsstyrelsen

- �t direktoratet

11. Justitsministeriet - Rigspolitichefen

- fem andre direktorater og institutioner

12. Kirkeministeriet

13. Landbrugsministeriet - 19 direktorater og institutioner

14. Milj¿ministeriet - fem direktorater

15. Kultur- og Kommunikationsministeriet (1)- tre direktorater og adskillige statsejede museer og h¿jere
uddannelsesinstitutioner

16. Socialministeriet - fire direktorater

17. Undervisningsministeriet - seks direktorater

- 12 universiteter og andre h¿jere laereanstalter

18. ¯konomiministeriet
(tre departementer)

19. Ministeriet for Offentlige Arbejder (2) - statshavne og statslufthavne

- fire direktorater og adskillige institutioner

20. Forsvarsministeriet (3)

21. Sundhedsministeriet - adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut
og

 Rigshospitalet

__________________

(1) Mit Ausnahme der Telekommunikationsleistungen der ÇPost og TelegrafvaesenetÈ.

(2) Mit Ausnahme der  ÇDanske StatsbanerÈ.

(3) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens)
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DEUTSCHLAND

  1. Ausw�rtiges Amt

  2. Bundesministerium f�r Arbeit und Sozialordnung

  3. Bundesministerium f�r Bildung und Wissenschaft

  4. Bundesministerium f�r Ern�hrung, Landwirtschaft und Forsten

  5. Bundesministerium der Finanzen

  6. Bundesministerium f�r Forschung und Technologie

  7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)

  8. Bundesministerium f�r Gesundheit

  9. Bundesministerium f�r Frauen und Jugend

10. Bundesministerium f�r Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium f�r Raumordnung, Bauwesen und St�dtebau

13. Bundesministerium f�r Post- und Telekommunikation (1)

14. Bundesministerium f�r Wirtschaft

15. Bundesministerium f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (2)

17. Bundesministerium f�r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Anmerkung: Aufgrund bestehender innerstaatlicher Verpflichtungen m�ssen die in diesem Verzeichnis
enthaltenen Stellen zur Linderung durch den letzten Krieg bedingter Schwierigkeiten Auftr�ge
nach besonderen Verfahren an bestimmte Gruppen vergeben.

____________________

(1) Ausgenommen G�ter im Bereich der Telekommunikation.

(2) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens).
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FRANKREICH

1. Hauptbeschaffungsstellen

A.  Allgemeiner Haushaltsplan

- Premier ministre

- Minist�re d'�tat, minist�re de l'�ducation nationale, de la jeunesse et des sports

- Minist�re d'�tat, minist�re de l'�conomie, des finances et du budget

- Minist�re d'�tat, minist�re de l'�quipement, du logement, des transports et de la mer

- Minist�re d'�tat, minist�re des affaires �trang�res

- Minist�re de la justice

- Minist�re de la d�fense (1)

- Minist�re de l'int�rieur et de la centralisation

- Minist�re de l'industrie et de l'am�nagement du territoire

- Minist�re des affaires europ�ennes

- Minist�re d'�tat, minist�re de la fonction publique et des r�formes administratives

- Minist�re du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Minist�re de la coop�ration et du d�veloppement

- Minist�re de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire

- Minist�re des d�partements et territoires d'outre-mer

- Minist�re de l'agriculture et de la for�t

- Minist�re des postes, des t�l�communications et de l'espace (2)

- Minist�re charg� des relations avec le Parlement

- Minist�re de la solidarit�, de la sant� et de la protection sociale

- Minist�re de la recherche et de la technologie

- Minist�re du commerce ext�rieur

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re d'�tat, minist�re de l'�conomie, des finances et du budget,
charg� du budget

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re d'�tat, minist�re des affaires �trang�res, charg� de la
francophonie

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re d'�tat, minist�re des affaires �trang�res

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re de l'industrie et de l'am�nagement du territoire, charg� de
l'am�nagement du territoire et des reconversions

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re de l'industrie et de l'am�nagement du territoire, charg� du
commerce et de l'artisanat

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re de l'industrie et de l'am�nagement du territoire, charg� du
tourisme

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re de l'�quipement, du logement, des transports et de la mer,
charg� de la mer

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re de la culture, de la communication, des grands travaux et du
bicentenaire, charg� de la communication

- Minist�re d�l�gu� aupr�s du minist�re de la solidarit�, de la sant� et de la protection sociale, charg�
des personnes �g�es

____________________
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(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens).

(2) Nur Postwesen.

- Secr�tariat d'�tat charg� des droits des femmes

- Secr�tariat d'�tat charg� des anciens combattants et des victimes de guerre

- Secr�tariat d'�tat charg� de la pr�vention des risques technologiques et naturels majeurs

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du premier ministre, charg� du plan

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du premier ministre, charg� de l'environnement

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du premier ministre

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du premier ministre, charg� de l'action humanitaire

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re d'�tat, minist�re de l'�ducation nationale, de la jeunesse et des
sports, charg� de l'enseignement technique

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re d'�tat, minist�re de l'�ducation nationale, de la jeunesse et des
sports, charg� de la jeunesse et des sports

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re d'�tat, minist�re de l'�conomie, des finances et du budget,
charg� de la consommation

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re des affaires �trang�res, charg� des relations culturelles
internationales

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re de l'int�rieur, charg� des collectivit�s territoriales

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re de l'�quipement, du logement, des transports et de la mer,
charg� des transports routiers et fluviaux

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, charg�
de la formation professionnelle

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re de la culture, de la communication, des grands travaux et du
bicentenaire, charg� des grands travaux

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re de la solidarit�, de la sant� et de la protection sociale, charg� de
la famille

- Secr�tariat d'�tat aupr�s du minist�re de la solidarit�, de la sant� et de la protection sociale, charg� des
handicap�s et des accident�s de la vie

B. Erg�nzender Haushaltsplan

Insbesondere:

- Imprimerie nationale

C. Schatzsonderkonten

Insbesondere:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cin�matographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'am�nagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2.  �ffentlich-rechtliche Verwaltungseinrichtungen

- Acad�mie de France � Rome

- Acad�mie de marine
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- Acad�mie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de s�curit� sociale (ACOSS)

- Agences financi�res de bassins

- Agence nationale pour l'am�lioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'am�lioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des Fran�ais d'outre-mer (ANIFOM)

- Assembl�e permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Biblioth�que nationale

- Biblioth�que nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'�tudes des postes et t�l�communications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse d'aide � l'�quipement des collectivit�s locales (CAECL)

- Caisse des d�p�ts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salari�s (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salari�s (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de s�curit� sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des t�l�communications(1)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'�tudes du milieu et de p�dagogie appliqu�e du minist�re de l'agriculture

- Centre d'�tudes sup�rieures de s�curit� sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cin�matographie fran�aise

- Centre national d'�tudes et de formation pour l'enfance inadapt�e

- Centre national d'�tudes et d'exp�rimentation du machinisme agricole, du g�nie rural, des eaux et des
for�ts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'�ducation sp�cialis�e (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement m�nager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation p�dagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des quinze-vingts

- Centre national de pr�paration au professorat de travaux manuels �ducatifs et d'enseignement m�nager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre r�gional d'�ducation populaire d'ële-de-France

- Centres d'�ducation populaire et de sport (CREPS)
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(1) Nur Postwesen.

- Centres r�gionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres r�gionaux de la propri�t� foresti�re

- Centre de s�curit� sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universit�s

- Coll�ges d'�tat

- Commission des op�rations de bourse

- Conseil sup�rieur de la p�che

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et m�tiers

- Conservatoire national sup�rieur de musique

- Conservatoire national sup�rieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- �cole centrale - Lyon

- �cole centrale des arts et manufactures

- �cole fran�aise d'arch�ologie d'Ath�nes

- �cole fran�aise d'Extr�me-Orient

- �cole fran�aise de Rome

- �cole des hautes �tudes en sciences sociales

- �cole nationale d'administration

- �cole nationale de l'aviation civile (ENAC)

- �cole nationale des Chartes

- �cole nationale d'�quitation

- �cole nationale du g�nie rural, des eaux et for�ts (ENGREF)

- �coles nationales d'ing�nieurs

- �cole nationale d'ing�nieurs des techniques et industries agricoles et alimentaires

- �coles nationales d'ing�nieurs des travaux agricoles

- �cole nationale d'ing�nieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- �cole nationale d'ing�nieurs des travaux des eaux et for�ts (ENITEF)

- �cole nationale de la magistrature

- �coles nationales de la marine marchande

- �cole nationale de la sant� publique (ENSP)

- �cole nationale de ski et d'alpinisme

- �cole nationale sup�rieure agronomique - Montpellier

- �cole nationale sup�rieure agronomique - Rennes

- �cole nationale sup�rieure des arts d�coratifs

- �cole nationale sup�rieure des arts et industries - Strasbourg

- �cole nationale sup�rieure des arts et industries textiles - Roubaix

- �coles nationales sup�rieures d'arts et m�tiers

- �cole nationale sup�rieure des beaux-arts

- �cole nationale sup�rieure des biblioth�caires

- �cole nationale sup�rieure de c�ramique industrielle
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- �cole nationale sup�rieure de l'�lectronique et de ses applications (ENSEA)

- �cole nationale sup�rieure d'horticulture

- �cole nationale sup�rieure des industries agricoles alimentaires

- �cole nationale sup�rieure du paysage (rattach�e � l'�cole nationale sup�rieure d'horticulture)

- �cole nationale sup�rieure des sciences agronomiques appliqu�es (ENSSA)

- �coles nationales v�t�rinaires

- �cole nationale de voile

- �coles normales d'instituteurs et d'institutrices

- �coles normales nationales d'apprentissage

- �coles normales sup�rieures

- �cole polytechnique

- �cole technique professionnelle agricole et foresti�re de Meymac (Corr�ze)

- �cole de sylviculture - Crogny (Aube)

- �cole de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

- �cole de viticulture - Avize (Marne)

- �tablissement national de convalescents de Saint-Maurice

- �tablissement national des invalides de la marine (ENIM)

- �tablissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondations Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigr�s et leurs familles

- H�pital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'�levage et de m�decine v�t�rinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut fran�ais d'arch�ologie orientale du Caire

- Institut g�ographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de g�ophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'�ducation populaire (INEP)

- Institut national d'�tudes d�mographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chamb�ry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucl�aire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion sup�rieure agricole

- Institut national de la propri�t� industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche p�dagogique (INRP)
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- Institut national de la sant� et de la recherche m�dicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliqu�es

- Institut national sup�rieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur s�curit� (INRETS)

- Instituts r�gionaux d'administration

- Institut sup�rieur des mat�riaux et de la construction m�canique de Saint-Ouen

- Lyc�es d'�tat

- Mus�e de l'arm�e

- Mus�e Gustave Moreau

- Mus�e de la marine

- Mus�e national J.J. Henner

- Mus�e national de la L�gion d'honneur

- Mus�e de la poste

- Mus�um national d'histoire naturelle

- Mus�e Auguste Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coop�ration et d'accueil universitaire

- Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- ORSTOM - Institut fran�ais de recherche scientifique pour le d�veloppement en coop�ration

- Office universitaire et culturel fran�ais pour l'Alg�rie

- Palais de la d�couverte

- Parcs nationaux

- R�union des mus�es nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universit�s

3.  Andere �ffentlich-rechtliche Verwaltungseinrichtungen

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)
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IRLAND

1.  Hauptbeschaffungsstellen

- Office of Public Works

2.  Sonstige Stellen

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney general

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture and Food

- Department of Labour

- Department of Industry and Commerce

- Department of Tourism and Transport

- Department of Communications

- Department of Defence (1)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Energy

_________________

(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens).



David ROBERT

ITALIEN

  1. Ministero del tesoro (1)

  2. Ministero delle finanze (2)

  3. Ministero di grazia e giustizia

  4. Ministero degli affari esteri

  5. Ministero della pubblica istruzione

  6. Ministero dell'interno

  7. Ministero dei lavori pubblici

  8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

  9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della sanit�

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa (3)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero delle partecipazioni statali

16. Ministero del turismo e dello spettacolo

17. Ministero del commercio con l'estero

18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (4)

19. Ministero dell'ambiente

20. Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica

Anmerkung: Dieses �bereinkommen ber�hrt nicht die Durchf�hrung der im italienischen Gesetz Nr.
835. vom 6. Oktober 1950 (Gazetta Ufficiale Nr. 245 der Italienischen Republik vom 24.
Oktober 1950) sowie in �nderungen zu dem genannten Gesetz, die zum Zeitpunkt des
Abschlusses dieses �bereinkommens in Kraft sind, enthaltenen Vorschriften.

_________________

(1) Zentrale Beschaffungsstelle f�r die meisten �brigen Ministerien bzw. Stellen.

(2) Von der Monopolstelle f�r Tabak und Salz vergebene Auftr�ge nicht inbegriffen.

(3) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens).

(4) Nur Postwesen.



David ROBERT

LUXEMBURG

1. Minist�re d'�tat: service central des imprim�s et des fournitures de l'�tat

2. Minist�re de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Minist�re de l'�ducation nationale: lyc�es d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire 
technique

4. Minist�re de la famille et de la solidarit� sociale: maisons de retraite

5. Minist�re de la force publique: arm�e (1) - gendarmerie - police

6. Minist�re de la justice: �tablissements p�nitentiaires

7. Minist�re de la sant� publique: h�pital neuropsychiatrique

8. Minist�re des travaux publics: b�timents publics - ponts et chauss�es

9. Minist�re des communications: postes et t�l�communications (2)

10. Minist�re de l'�nergie: centrales �lectriques de la Haute- et de la Basse-S�re

11. Minist�re de l'environnement: commissariat g�n�ral � la protection des eaux

_________________

(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens).

(2) Nur Postwesen.
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NIEDERLANDE

A.  Ministerien und zentrale Regierungsstellen

  1. Ministerie van Algemene Zaken

  2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

  3. Ministerie van Justitie

  4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

  5. Ministerie van Financi�n

  6. Ministerie van Economische Zaken

  7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

  8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken

14. Hogere Colleges van Staat

B. Zentrale Beschaffungs�mter

Die unter Buchstabe A aufgef�hrten Stellen vergeben ihre spezifischen Auftr�ge in der Regel selbst;
andere allgemeine Auftr�ge werden durch die nachfolgenden Stellen vergeben:

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht (1)

3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht (1)

4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine (1)

______________

(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens).
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VEREINIGTES K�NIGREICH

Cabinet Office
Civil Service College
Civil Service Commission
Civil Service Occupational Health Service
Office of the Minister for the Civil Service
Parliamentary Counsel Office

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Education and Science
University Grants Committee

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal
Industrial Tribunals
Office of Manpower Economics

Department of Energy

Department of Health
Central Council for Education and Training in Social Work
Dental Estimates Board
English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
National Health Service Authorities
Prescriptions Pricing Authority
Public Health Laboratory Service Board
Regional Medical Service
United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of Social Security
Attendance Allowance Board
Occupational Pensions Board
Social Security Advisory Committee
Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Department of the Environment
Building Research Establishment
Commons Commissioners
Countryside Commission
Fire Research Station (Boreham Wood)
Historic Buildings and Monuments Commission
Local Valuation Panels
Property Services Agency
Rent Assessment Panels
Royal Commission on Environmental Pollution
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Royal Commission on Historical Monuments of England
Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry
Laboratory of the Government Chemist
National Engineering Laboratory
National Physical Laboratory
Warren Spring Laboratory
National Weights and Measures Laboratory
Domestic Coal Consumers' Council
Electricity Consultative Councils for England and Wales
Gas Consumers' Council
Transport Users Consultative Committee
Monopolies and Mergers Commission
Patent Office

Department of Transport
Coastguard Services
Transport and Road Research Laboratory
Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office
Government Communications Headquarters
Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office
Boundary Commission for England
Gaming Board for Great Britain
Inspectors of Constabulary
Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department
Council on Tribunals
County Courts (England and Wales)
Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal

Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Pensions Appeals Tribunals
Public Trustee Office
Office of the Social Security Commissioners
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Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)
Supreme Court (England and Wales)

Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions
Courts Martial Appeal Court
Crown Court
High Court

Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Advisory Services
Agricultural Development and Advisory Service
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Science Laboratories
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (1)

Meteorological Office
Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts
Crown Courts
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates Court
Pensions Appeals Tribunals
Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Northern Ireland Forensic Science Laboratory
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Authority for Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
_______________

(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens)
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Office of Arts and Libraries
British Library
British Museum
British Museum (Natural History)
Imperial War Museum
Museums and Galleries Commission
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys
National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health
Service Commissioners

Overseas Development Administration
Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator
Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office
National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration
Accountant of Court's Office
Court of Justiciary
Court of Session
Lands Tribunal for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scotthish Land Court
Scottish Law Commission
Sherrif Courts
Social Security Commissioners' Office

Scottish Office
Central Services
Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

i i i l i i i
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Crofters Commission
Red Deer Commission
Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland
Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department
Rent Assessment Panel and Committees
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments
HM Inspectorate of Constabulary
Local Health Councils
Mental Welfare Commission for Scotland
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland
Parole Board for Scotland and Local Review Committees
Scottish Antibody Production Unit
Scottish Council for Postgraduate Medical Education
Scottish Crime Squad
Scottish Criminal Record Office
Scottish Fire Service Training School
Scottish Health Boards
Scottish Health Service - Common Services Agency
Scottish Health Service Planning Council
Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury
Central Computer and Telecommunications Agency
Chessington Computer Centre
Civil Service Catering Organisation
National Economic Development Council
Rating of Government Property Department

Welsh Office
Ancient Monuments (Wales) Commission
Council for the Education and Training of Health Visitors
Local Government Boundary Commission for Wales
Local Valuation Panels and Courts
National Health Service Authorities
Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees
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GRIECHENLAND

1. Õ_ïõñãåßï Åèíéê_ò Ïéêïíïìßáò

2. Õ_ïõñãåßï _áéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí

3. Õ_ïõñãåßï Åì_ïñßïõ

4. Õ_ïõñãåßï Âéïìç÷áíßáò,ÅíYñãåéáò êáé Ôå÷íïëïãßáò

5. Õ_ïõñãåßï Eì_ïñéê_ò Íáõôéëßáò

6. Õ_ïõñãåßï _ñïåäñßáò ôçò ÊõâYñíçóçò

7. Õ_ïõñãåßï Áéãáßïõ

8. Õ_ïõñãåßï Eóùôåñéê_í

9. Õ_ïõñãåßï Äéêáéïóyíçò

10. Õ_ïõñãåßï Eîùôåñéê_í

11. Õ_ïõñãåßï Åñãáóßáò

12. Õ_ïõñãåßï _ïëéôéóìïy êáé Å_éóôçì_í

13. Õ_ïõñãåßï _åñéâÜëëïíôïò,xùñïôáîßáò êáé Äçìïóßùí 'Åñãùí

14. Õ_ïõñãåßï Ïéêïíïìéê_í

15. Õ_ïõñãåßï Ìåôáöïñ_í êáé Å_éêïéíùíé_í

16. Õ_ïõñãåßï Õãåßáò, _ñïíïßáò êáé Êïéíùíéê_í Áóöáëßóåùí

17. Õ_ïõñãåßï Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò

18. Ãåíéêü Å_éôåëåßï Óôñáôïy (1)

19. Ãåíéêü Å_éôåëåßï Íáõôéêïy (1)

20. Ãåíéêü Å_éôåëåßï Aåñï_ïñßáò (1)

21. Õ_ïõñãåßï Ãåùñãßáò

22. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá Ôy_ïõ êáé _ëçñïöïñé_í

23. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá ÍYáò ÃåíéÜò

24. Ãåíéêü xçìåßï ôïõ ÊñÜôïõò

25. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá Ëá�ê_ò Å_éìüñöùóçò

26. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá Éóüôçôáò ôùí Äyï Öyëùí

27. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá Êïéíùíéê_í Áóöáëßóåùí

28. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá Á_ïä_ìïõ Åëëçíéóìïy

29. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá Âéïìç÷áíßáò

30. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá 'Åñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò

31. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïy

32. Ãåíéê_ Ãñáììáôåßá Äçìïóßùí 'Åñãùí

33. Åèíéê_ Óôáôéóôéê_ Õ_çñåóßá

34. Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò _ñïíïßáò

35. Ïñãáíéóìüò Åñãáôéê_ò Åóôßáò

36. Åèíéêü Ôõ_ïãñáöåßï

______________________

(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
di  L i f d )
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37. Eëëçíéê_ Å_éôñï__ Áôïìéê_ò ÅíYñãåéáò

38. Ôáìåßï Åèíéê_ò Ïäï_ïéßáò

39. Åèíéêü Êá_ïäéóôñéáêü _áíå_éóô_ìéï Áèçí_í

40. _áíå_éóô_ìéï Áéãáßïõ

41. ÁñéóôïôYëåéï _áíå_éóô_ìéï Èåóóáëïíßêçò

42. Äçìïêñßôåéï _áíå_éóô_ìéï ÈñÜêçò

43. _áíå_éóô_ìéï Éùáííßíùí

44. _áíå_éóô_ìéï _áôñ_í

45. _ïëõôå÷íåßï Kñ_ôçò

46. Óéâéôáíßäåéïò Ó÷ïë_

47. _áíå_éóô_ìéï Ìáêåäïíßáò (OéêïíïìéêYò êáé ÊïéíùíéêYò Å_éóô_ìåò)

48. Áéãéíßôåéï Íïóïêïìåßï

49. Áñåôáßåéï Íïóïêïìåßï

50. Åèíéêü ÊYíôñï Äçìüóéáò Äéïßêçóçò

51. ÅëëçíéêÜ Ôá÷õäñïìåßá

52. Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìïóßïõ Õëéêïy

53. Ïñãáíéóìüò Ãåùñãéê_í Áóöáëßóåùí

54. Ïñãáíéóìüò Ó÷ïëéê_í Êôéñßùí
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SPANIEN

  1. Ministerio de Asuntos Exteriores

  2. Ministerio de Justicia

  3. Ministerio de Defensa (1)

  4. Ministerio de Econom�a y Hacienda

  5. Ministerio del Interior

  6. Ministerio de Obras P�blicas y Transportes

  7. Ministerio de Educaci�n y Ciencia

  8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

  9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n

11. Ministerio para las Administraciones P�blicas

12. Ministerio de Cultura

13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretar�a del Gobierno

14. Ministerio de Sanidad y Consumo

15. Ministerio de Asuntos Sociales

16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

_________________

(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III
dieses Leitfadens):
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PORTUGAL

Presid�ncia do Conselho de Ministros

  1. Auditoria Jur�dica da Presid�ncia do Conselho de Ministros

  2. Centro de Estudos e Forma��o Aut�rquica

  3. Centro de Estudos T�cnicos e Apoio Legislativo

  4. Centro de Gest�o da Rede Inform�tica do Governo

  5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emerg�ncia

  6. Conselho Permanente de Concerta��o Social

  7. Departamento de Forma��o e Aperfei�oamento Profissional

  8. Gabinete de Macau

  9. Gabinete do Servi�o C�vico dos Objectores de Consci�ncia

10. Instituto da Juventude

11. Instituto Nacional de Administra��o

12. Secretaria-Geral da Presid�ncia do Conselho de Ministros

13. Secretariado para a Moderniza��o Administrativa

14. Servi�o Nacional de Protec��o Civil

15. Servi�os Sociais da Presid�ncia do Conselho de Ministros

Minist�rio da Administra��o Interna

  1. Direc��o-Geral de Via��o

  2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instala��es

  3. Governos Civis

  4. Guarda Fiscal

  5. Guarda Nacional Republicana

  6. Pol�cia de Seguran�a P�blica

  7. Secretaria-Geral

  8. Secretariado T�cnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral

  9. Servi�o de Estrangeiros e Fronteiras

10. Servi�o de Informa��o e Seguran�a

11. Servi�o Nacional de Bombeiros

Minist�rio da Agricultura

  1. Ag�ncia do Controlo das Ajudas Comunit�rias ao Sector do Azeite

  2. Direc��o-Geral da Hidr�ulica e Engenharia Agr�cola

  3. Direc��o-Geral da Pecu�ria

  4. Direc��o-Geral das Florestas

  5. Direc��o-Geral de Planeamento e Agricultura

  6. Direc��o-Geral dos Mercados Agr�colas e da Ind�stria Agro-alimentar

  7. Direc��o Regional de Agricultura da Beira Interior

  8. Direc��o Regional de Agricultura da Beira Litoral

  9. Direc��o Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho
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10. Direc��o Regional de Agricultura de Tr�s-os-Montes

11. Direc��o Regional de Agricultura do Alentejo

12. Direc��o Regional de Agricultura do Algarve

13. Direc��o Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

14. Gabinete para os Assuntos Agr�colas Comunit�rios

15. Inspec��o Geral e Auditoria de Gest�o

16. Instituto da Vinha e do Vinho

17. Instituto de Qualidade Alimentar

18. Instituto Nacional de Investiga��o Agr�ria

19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agr�colas

20. Obra Social - Secretaria Geral

21. Rede de Informa��o de Contabilidades Agr�colas

22. Secretaria Geral

23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

24. INGA - Instituto Nacional de Interven��o e Garantia Agr�cola

Minist�rio do Ambiente e Recursos Naturais

  1. Direc��o-Geral da Qualidade do Ambiente

  2. Direc��o-Geral dos Recursos Naturais

  3. Gabinete dos Assuntos Europeus

  4. Gabinete de Estudos e Planeamento

  5. Gabinete de Protec��o e Seguran�a Nuclear

  6. Instituto Nacional do Ambiente

  7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor

  8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geof�sica

  9. Secretaria-Geral

10. Servi�o Nacional de Parques, Reservas e Conserva��o da Natureza

11. Gabinete do Saneamento B�sico da Costa do Estoril

12. Delega��es Regionais

13. Instituto Nacional da çgua

Minist�rio do Com�rcio e Turismo

  1. Comiss�o de Aplica��o de Coimas em Mat�ria Econ�mica

  2. Direc��o-Geral de Concorr�ncia e Pre�os

  3. Direc��o-Geral de Inspec��o Econ�mica

  4. Direc��o-Geral do Com�rcio Externo

  5. Direc��o-Geral do Com�rcio Interno

  6. Direc��o-Geral do Turismo

  7. Fundo de Turismo

  8. Gabinete para os Assuntos Comunit�rios

  9. ICEP - Instituto do Com�rcio Externo de Portugal

10. Inspec��o Geral de Jogos

11. Instituto de Promo��o Tur�stica

12. Instituto Nacional de Forma��o Tur�stica

13. Regi�es de turismo
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14. Secretaria-Geral

15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP

16. AGA - Administra��o-Geral do A��car e do çlcool, EP

Minist�rio da Defesa Nacional (1)

  1. Estado-Maior General das For�as Armadas

  2. Estado-Maior da For�a A�rea

  3. Comando Log�stico-Administrativo da For�a A�rea

  4. Estado-Maior do Ex�rcito

  5. Estado-Maior da Armada

  6. Direc��o-Geral do Material Naval

  7. Direc��o das Infra-Estruturas Navais

  8. Direc��o de Abastecimento

  9. F�brica Nacional de Cordoaria

10. Hospital da Marinha

11. Arsenal do Alfeite

12. Instituto Hidrogr�fico

13. Direc��o-Geral de Armamento

14. Direc��o-Geral de Pessoal e Infra-estruturas

15. Direc��o-Geral de Pol�tica de Defesa Nacional

16. Instituto de Defesa Nacional

17. Secretaria-Geral

Minist�rio da Educa��o

  1. Auditoria Jur�dica

  2. Direc��o-Geral da Administra��o Escolar

  3. Direc��o-Geral da Extens�o Educativa

  4. Direc��o-Geral do Ensino Superior

  5. Direc��o-Geral dos Desportos

  6. Direc��o-Geral dos Ensinos B�sico e Secund�rio

  7. Direc��o Regional de Educa��o de Lisboa

  8. Direc��o Regional de Educa��o do Algarve

  9. Direc��o Regional de Educa��o do Centro

10. Direc��o Regional de Educa��o do Norte

11. Direc��o Regional de Educa��o do Sul

12. Editorial do Minist�rio da Educa��o

13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gest�o Financeira

16. Gabinete do Ensino Tecnol�gico, Art�stico e Profissional

17. Inspec��o Geral de Educa��o

___________________

(1) Hinsichtlich der in Anhang II der Richtlinie enthaltenen nichtmilit�rischen Materialien (siehe Anhang III dieses

Leitfadens).
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18. Instituto de Cultura da L�ngua Portuguesa

19. Instituto de Inova��o Educacional

20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educa��o

21. Secretaria-Geral

Minist�rio do Emprego e Seguran�a Social

  1. Auditoria Jur�dica

  2. Caixa Nacional de Seguros e Doen�as Profissionais

  3. Caixas de Previd�ncia Social

  4. Casa Pia de Lisboa

  5. Centro Nacional de Pens�es

  6. Centros Regionais de Seguran�a Social

  7. Comiss�o para a Igualdade e Direitos das Mulheres

  8. Departamento de Estat�stica

  9. Departamento de Estudos e Planeamento

10. Departamento de Rela��es Internacionais e Conven��es da Seguran�a Social

11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu

12. Departamento para os Assuntos Europeus e Rela��es Externas

13. Direc��o-Geral da Ac��o Social

14. Direc��o-Geral da Fam�lia

15. Direc��o-Geral das Rela��es de Trabalho

16. Direc��o-Geral de Apoio T�cnico � Gest�o

17. Direc��o-Geral de Higiene e Seguran�a no Trabalho

18. Direc��o-Geral do Emprego e Forma��o Profissional

19. Direc��o-Geral dos Regimes de Seguran�a Social

20. Fundo de Estabiliza��o Financeira da Seguran�a Social

21. Inspec��o Geral da Seguran�a Social

22. Inspec��o Geral do Trabalho

23. Instituto de Gest�o Financeira da Seguran�a Social

24. Instituto do Emprego e Forma��o Profissional

25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

26. Secretaria-Geral

27. Secretariado Nacional de Reabilita��o

28. Servi�os Sociais do MESS

29. Santa Casa da Miseric�rdia de Lisboa

Minist�rio das Finan�as

  1. ADSE - Direc��o-Geral de Protec��o aos Funcion�rios e Agentes da Administra��o P�blica

  2. Auditoria Jur�dica

  3. Direc��o-Geral da Administra��o P�blica

  4. Direc��o-Geral da Contabilidade P�blica e Intend�ncia Geral do Or�amento

  5. Direc��o-Geral da Junta de Cr�dito P�blico

  6. Direc��o-Geral das Alf�ndegas

  7. Direc��o-Geral das Contribui��es e Impostos
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  8. Direc��o-Geral do Patrim�nio do Estado

  9. Direc��o-Geral do Tesouro

10. Gabinete de Estudos Econ�micos

11. Gabinete dos Assuntos Europeus

12. GAFEEP - Gabinete para a an�lise do Financiamento do Estado e das Empresas P�blicas

13. Inspec��o Geral de Finan�as

14. Instituto de Inform�tica

15. Junta de Cr�dito P�blico

16. Secretaria-Geral

17. SOFE - Servi�os Sociais do Minist�rio das Finan�as

Minist�rio da Ind�stria e Energia

  1. Delega��o Regional da Ind�stria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo

  2. Delega��o Regional da Ind�stria e Energia do Alentejo

   3. Delega��o Regional da Ind�stria e Energia do Algarve

  4. Delega��o Regional da Ind�stria e Energia do Centro

  5. Delega��o Regional da Ind�stria e Energia do Norte

  6. Direc��o-Geral da Ind�stria

  7. Direc��o-Geral da Energia

  8. Direc��o-Geral de Geologia e Minas

  9. Gabinete de Estudos e Planeamento

10. Gabinete para a Pesquisa e Explora��o do Petr�leo

11. Gabinete para os Assuntos Comunit�rios

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial

13. Instituto Portugu�s da Qualidade

14. LNETI - Laborat�rio Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

15. Secretaria-Geral

Minist�rio da Justi�a

  1. Centro de Estudos Judici�rios

  2. Centro de Identifica��o Civil e Criminal

  3. Centros de Observa��o e Ac��o Social

  4. Conselho Superior de Magistratura

  5. Conservat�ria dos Registos Centrais

  6. Direc��o-Geral dos Registos e Notariado

  7. Direc��o-Geral dos Servi�os de Inform�tica

  8. Direc��o-Geral dos Servi�os Judici�rios

  9. Direc��o-Geral dos Servi�os Prisionais

10. Direc��o-Geral dos Servi�os Tutelares de Menores

11. Estabelecimentos Prisionais

12. Gabinete de Direito Europeu

13. Gabinete de Documenta��o e Direito Comparado

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gest�o Financeira

16. Gabinete de Planeamento e Coordena��o do Combate � Droga
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17. Hospital-pris�o de S. Jo�o de Deus

18. Instituto Corpus Christi

19. Instituto da Guarda

20. Instituto de Reinser��o Social

21. Instituto de S. Domingos de Benfica

22. Instituto Nacional da Pol�tica e Ci�ncias Criminais

23. Instituto Navarro Paiva

24. Instituto Padre Ant�nio Oliveira

25. Instituto S. Fiel

26. Instituto S. Jos�

27. Instituto Vila Fernando

28. Instituto de Criminologia

29. Instituto de Medicina Legal

30. Pol�cia Judici�ria

31. Secretaria-Geral

32. Servi�os Sociais

Minist�rio das Obras P�blicas, Transportes e Comunica��es

  1. Conselho de Mercados de Obras P�blicas e Particulares

  2. Direc��o-Geral de Avia��o Civil

  3. Direc��o-Geral dos Edif�cios e Monumentos Nacionais

  4. Direc��o-Geral dos Transportes Terrestres

  5. Gabinete da Travessia do Tejo

  6. Gabinete de Estudos e Planeamento

  7. Gabinete do N� Ferrovi�rio de Lisboa

  8. Gabinete do N� Ferrovi�rio do Porto

  9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro

10. Gabinete para as Comunidades Europeias

11. Inspec��o Geral de Obras P�blicas, Transportes e Comunica��es

12. Junta Aut�noma das Estradas

13. Laborat�rio Nacional de Engenharia Civil

14. Obra Social do Minist�rio das Obras P�blicas, Transportes e Comunica��es

15. Secretaria-Geral

Minist�rio dos Neg�cios Estrangeiros

  1. Direc��o-Geral dos Assuntos Consulares e Administra��o Financeira

  2. Direc��o-Geral das Comunidades Europeias

  3. Direc��o-Geral da Coopera��o

  4. Instituto de Apoio � Emigra��o e �s Comunidades Portuguesas

  5. Instituto de Coopera��o Econ�mica

  6. Secretaria-Geral

Minist�rio do Planeamento e Administra��o do Territ�rio

  1. Academia das Ci�ncias

  2. Auditoria Jur�dica

  3  Centro Nacional de Informa��o Geogr�fica
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  4. Comiss�o Coordenadora da Regi�o Centro

  5. Comiss�o Coordenadora da Regi�o de Lisboa e Vale do Tejo

  6. Comiss�o Coordenadora da Regi�o do Alentejo

  7. Comiss�o Coordenadora da Regi�o do Algarve

  8. Comiss�o Coordenadora da Regi�o Norte

  9. Departamento Central de Planeamento

10. Direc��o-Geral da Administra��o Aut�rquica

11. Direc��o-Geral do Desenvolvimento Regional

12. Direc��o-Geral do Ordenamento do Territ�rio

13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administra��o do Territ�rio

15. Gabinete para os Aeroportos da Regi�o Aut�noma da Madeira

16. Inspec��o Geral de Administra��o do Territ�rio

17. Instituto Nacional de Estat�sticas

18. Instituto Ant�nio S�rgio de Sector Cooperativo

19. Instituto de Investiga��o Cient�fica e Tropical

20. Instituto Geogr�fico e Cadastral

21. Junta Nacional de Investiga��o Cient�fica e Tecnol�gica

22. Secretaria-Geral
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�STERREICH

  1. Bundeskanzleramt

  2. Bundesministerium f�r ausw�rtige Angelegenheiten

  3. Bundesministerium f�r wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Pr�sidium 1

  4. Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales, Amtswirtschaftsstelle

  5. Bundesministerium f�r Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums f�r Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Ger�ten, Einrichtungen und Sachg�tern f�r die
Zollwache)

  6. Bundesministerium f�r Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

  7. Bundesministerium f�r Inneres

  8. Bundesministerium f�r Justiz, Amtswirtschaftsstelle

  9. Bundesministerium f�r Landesverteidigung (die nichtmilit�rischen Materialien sind unter dem
Stichwort �sterreich in Anhang I Teil II des GATT-�bereinkommens �ber das �ffentliche
Beschaffungswesen enthalten)

10. Bundesministerium f�r Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium f�r Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium f�r Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium f�r �ffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium f�r Wissenschaft und Forschung

15. �sterreichisches Statistisches Zentralamt

16. �sterreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt f�r Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkst�tten

20. Bundespr�fanstalt f�r Kraftfahrzeuge

21. Generaldirektion f�r die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)
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FINNLAND

  1. Oikeusministerioe/Justitieministeriet

  2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab

  3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab

  4. Metsaehallitus/Forststyrelsen

  5. Maanmittaushallitus/Lantmaeteristyrelsen

  6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

  7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket

  8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

  9. Merenkulkuhallitus/Sjoefartstyrelsen

10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral

11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphand - lingscentral

12. Vesi- ja ympaeristoehallitus/Vatten- och miljoe - styrelsen

13. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen
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SCHWEDEN

Jeweils einschlie§lich regionaler und lokaler Unterabteilungen

  1. Rikspolisstyrelsen

  2. Kriminalvaardsstyrelsen

  3. Foersvarets sjukvaardsstyrelse

  4. Fortifikationsfoervaltningen

  5. Foersvarets materielverk

  6. Statens raeddningsverk

  7. Kustbevakningen

  8. Socialstyrelsen

  9. Laekemedelsverket

10. Postverket

11. Vaegverket

12. Sjoefartsverket

13. Luftfartsverket

14. Generaltullstyrelsen

15. Byggnadsstyrelsen

16. Riksskatteverket

17. Skogsstyrelsen

18. AMU-gruppen

19. Statens lantmaeteriverk

20. Naerings- och teknikutvecklingsverket

21. Domaenverket

22. Statistiska centralbyraan

23. Statskontoret
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ANHANG III

VERZEICHNIS DER WAREN, F�R DEREN LIEFERUNG DIE IN
ANHANG II GENANNTEN �FFENTLICHEN AUFTRAGGEBER

AUS DEM BEREICH DER VERTEIDIGUNG UNTER DAS GATT-
�BEREINKOMMEN FALLEN
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Verzeichnis der Waren, f�r deren Lieferung die in Anhang II genannten
�ffentlichen Auftraggeber aus dem Bereich der Verteidigung unter das GATT-

�bereinkommen fallen

Kapitel 25: Salz; Schwefel; Steine und Erden; Gips, Kalk und Zement

Kapitel 26: Metallurgische Erze sowie Schlacken und Aschen

Kapitel 27: Mineralische Brennstoffe; Mineral�le und Erzeugnisse ihrer Destillation; bitumin�se Stoffe;
Mineralwachse

ausgenommen:

ex 2710: Spezialtreibstoffe

Kapitel 28: Anorganische chemische Erzeugnisse; organische oder anorganische Verbindungen von
Edelmetallen, radioaktiven Elementen, Metallen der seltenen Erden und Isotopen

ausgenommen:

ex 2809: Sprengstoffe
ex 2813: Sprengstoffe
ex 2814: Tr�nengase
ex 2828: Sprengstoffe
ex 2832: Sprengstoffe
ex 2839: Sprengstoffe
ex 2850: toxikologische Erzeugnisse
ex 2851: toxikologische Erzeugnisse
ex 2854: Sprengstoffe

Kapitel 29: Organische chemische Erzeugnisse

ausgenommen:

ex 2903: Sprengstoffe
ex 2904: Sprengstoffe
ex 2907: Sprengstoffe
ex 2908: Sprengstoffe
ex 2911: Sprengstoffe
ex 2912: Sprengstoffe
ex 2913: toxikologische Erzeugnisse
ex 2914: toxikologische Erzeugnisse
ex 2915: toxikologische Erzeugnisse
ex 2921: toxikologische Erzeugnisse
ex 2922: toxikologische Erzeugnisse
ex 2923: toxikologische Erzeugnisse
ex 2926: Sprengstoffe
ex 2927: toxikologische Erzeugnisse
ex 2929: Sprengstoffe

Kapitel 30: Pharmazeutische Erzeugnisse

Kapitel 31: D�ngemittel

Kapitel 32: Gerb- und Farbstoffausz�ge; Tannine und ihre Derivate; Farbstoffe, Farben, Anstrichfarben,
Lacke

und F�rbemittel; Kitte; Tinten

Kapitel 33: �therische �le und Resinoide, zubereitete Riech-, K�rperpflege- und Sch�nheitsmittel
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Kapitel 34: Seifen, organische grenzfl�chenaktive Stoffe, zubereitete Waschmittel und Waschhilfsmittel,
zubereitete Schmiermittel, k�nstliche Wachse, zubereitete Wachse, Schuhcreme, Scheuerpulver
und dergleichen, Kerzen und �hnliche Erzeugnisse, Modelliermassen und "Dentalwachs"

Kapitel 35: Eiwei§stoffe; Klebstoffe; Enzyme

Kapitel 37: Erzeugnisse zu fotografischen und kinematografischen Zwecken

Kapitel 38: Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie

ausgenommen:

ex 3819: toxikologische Erzeugnisse

Kapitel 39: Kunststoffe, Zellulose�ther und -ester und Waren daraus

ausgenommen:

ex 3903: Sprengstoffe

Kapitel 40: Kautschuk (Naturkautschuk, synthetischer Kautschuk und Faktis) und Kautschukwaren

ausgenommen:

ex 4011: kugelsichere Reifen

Kapitel 41: H�ute und Felle; Leder

Kapitel 42: Lederwaren; Sattlerwaren; Reiseartikel, Handtaschen und �hnliche Beh�ltnisse; Waren aus
D�rmen

Kapitel 43: Pelzfelle und k�nstliches Pelzwerk; Waren daraus

Kapitel 44: Holz, Holzkohle und Holzwaren

Kapitel 45: Kork und Korkwaren

Kapitel 46: Flechtwaren und Korbmacherwaren

Kapitel 47: Ausgangsstoffe f�r die Papierherstellung

Kapitel 48: Papier und Pappe; Waren aus Papierhalbstoff, Papier und Pappe

Kapitel 49: Waren des Buchhandels und Erzeugnisse des graphischen Gewerbes

Kapitel 65: Kopfbedeckungen und Teile davon

Kapitel 66: Regenschirme, Sonnenschirme, Gehst�cke, Peitschen, Reitpeitschen und Teile davon

Kapitel 67: Zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Daunen; k�nstliche Blumen;
Waren

aus Menschenhaaren

Kapitel 68: Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder �hnlichen Stoffen

Kapitel 69: Keramische Waren

Kapitel 70: Glas und Glaswaren

Kapitel 71: Echte Perlen, Edelsteine, Schmucksteine und dergleichen, Edelmetalle,
Edelmetallplattierungen,

Waren daraus; Phantasieschmuck

Kapitel 73: Eisen und Stahl

Kapitel 74: Kupfer

Kapitel 75: Nickel

Kapitel 76: Aluminium

Kapitel 77: Magnesium, Beryllium (Glucinium)

Kapitel 78: Blei
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Kapitel 79: Zink

Kapitel 80: Zinn

Kapitel 81: Andere unedle Metalle

Kapitel 82: Werkzeuge; Messerschmiedewaren und E§bestecke, aus unedlen Metallen

ausgenommen:

ex 8205: Werkzeuge
ex 8207: Werkzeugteile

Kapitel 83: Verschiedene Waren aus unedlen Metallen

Kapitel 84: Kessel, Maschinen, Apparate und mechanische Ger�te

ausgenommen:

ex 8406: Motoren
ex 8408: andere Triebwerke
ex 8445: Maschinen
ex 8453: automatische Datenverarbeitungsmaschinen
ex 8455: Teile f�r Maschinen der Tarifnummer 8453
ex 8459: Kernreaktoren

Kapitel 85: Elektrische Maschinen, Apparate und Ger�te sowie andere elektronische Waren

ausgenommen:

ex 8513: Ger�te f�r die Fernsprech- oder Telegraphentechnik
ex 8515: Sendeger�te

Kapitel 86: Schienenfahrzeuge; ortsfestes Gleismaterial; nichtelektrische mechanische
Signalvorrichtungen f�r

Verkehrswege

ausgenommen:

ex 8602: gepanzerte Lokomotiven
ex 8603: andere gepanzerte Lokomotiven
ex 8605: gepanzerte Wagen
ex 8606: Werkstattwagen
ex 8607: Wagen

Kapitel 87: Zugmaschinen, Kraftwagen, Kraftr�der, Fahrr�der und andere nicht schienengebundene
Landfahrzeuge

ausgenommen:

8708: Panzerwagen und andere gepanzerte Fahrzeuge
ex 8701: Zugmaschinen
ex 8702: Milit�rfahrzeuge
ex 8703: Abschleppwagen
ex 8709: Kraftr�der
ex 8714: Anh�nger

Kapitel 89: Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen

ausgenommen:

8901 A: Kriegsschiffe

Kapitel 90: Optische, fotografische und kinematographische Instrumente, Apparate und Ger�te; Mess-,
Pr�f-

und Pr�zisionsinstrumente, -apparate und -Ger�te; medizinische und chirurgische
Instrumente,

Apparate und Ger�te

ausgenommen:
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ex 9005: Ferngl�ser
ex 9013: verschiedene Instrumente, Laser
ex 9014: Entfernungsmesser
ex 9028: elektrische oder elektronische Me§instrumente
ex 9011: Mikroskope
ex 9017: medizinische Instrumente
ex 9018: Apparate und Ger�te f�r Mechanotherapie
ex 9019: orthop�dische Apparate
ex 9020: R�ntgenapparate und -Ger�te

Kapitel 91: Uhrmacherwaren

Kapitel 92: Musikinstrumente; Tonaufnahme- oder Tonwiedergabeger�te; Bild- und
Tonaufzeichnungsger�te

oder Bild- und Tonwiedergabeger�te, f�r das Fernsehen; Teile und Zubeh�r f�r diese
Instrumente

und Ger�te

Kapitel 94: M�bel; medizinisch-chirurgische M�bel; Bettausstattungen und �hnliche Waren

ausgenommen:

ex 9401 A: Sitze f�r Luftfahrzeuge

Kapitel 95: Bearbeitete Schnitz- und Formstoffe; Waren aus Schnitz- und Formstoffen

Kapitel 96: Besen, B�rsten, Pinsel, Puderquasten und Siebwaren

Kapitel 98: Verschiedene Waren
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ANHANG IV

VERZEICHNIS DER ANSCHRIFTEN, �BER DIE DIE AUSGABE S DES
AMTSBLATTS DER EUROP�ISCHEN GEMEINSCHAFTEN ZU

BEZIEHEN IST
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ANNEXE Ë INS�RER PAR LA DG XV
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ANHANG V

VERORDNUNG (EWG, EURATOM) NR. 1182/71 DES RATES
VOM 3. JUNI 1971

ZUR FESTLEGUNG DER REGELN F�R DIE FRISTEN,
DATEN UND TERMINE
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8.6.71                           Amtsblatt der Europ�ischen Gemeinschaften                                              Nr.
L124/1

I

(Ver�ffentlichungsbed�rftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG, EURATOM ) NR . 1182/71 DES RATES
vom 3. Juni 1971

zur Festlegung der Regeln f�r die Fristen, Daten und Termine

DER RAT DER EUROP�ISCHEN
GEMEINSCHAFTEN

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der
Europ�ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere
auf Artikel 235,

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der
Europ�ischen  Atomgemeinschaft,  insbesondere auf
Artikel 203,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europ�ischen Parla-
ments (1) ,

in Erw�gung nachstehender Gr�nde :

Zahlreiche Rechtsakte des Rates und der Kommission
setzen Fristen, Daten oder Termine fest und
verwenden die Begriffe des Arbeitstags oder des
Feiertags.

F�r diesen Bereich sind einheitliche allgemeine
Regeln festzulegen .

In Ausnahmef�llen kann es notwendig sein, da§
bestimmte Rechtsakte des Rates oder der
Kommission von diesen allgemeinen Regeln
abweichen.

F�r die Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaften
m�ssen die Einheitliche Anwendung des
Gemeinschaftsrechts gew�hrleistet und infolgedessen
die allgemeinen Regeln f�r die Fristen, Daten und
Termine festgelegt werden.

In den Vertr�gen sind keine Befugnisse zur
Festlegung solcher Regeln vorgesehen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Verordnung gilt, soweit nichts anderes
beistimmt  ist,  f�r die  Rechtsakte,  die der  Rat und
die
_____________
(1) Abl. Nr. C 51 vom 29.4.1970, S.25.

Kommission auf Grund des Vertrages zur Gr�ndung der
Europ�ischen Wirtschaftsgemeinschaft oder des
Vertrages zur Gr�ndung der Europ�ischen
Atomgemeinschaft erlassen haben bzw. erlassen
werden.

KAPITEL I

Fristen

Artikel 2

(1)     F�r  die Anwendung  dieser Verordnung sind die
 Feiertage zu ber�cksichtigen, die als solche in dem
Mitgliedstaat oder in dem Organ der Gemeinschaften
vorgesehen sind, bei dem eine Handlung vorgenommen
werden soll.

Zu diesem Zweck �bermittelt jeder Mitgliedstaat der
Kommission die liste der Tage, die nach seinen
Rechtsvorschriften als Feiertage vorgesehen sind. Die
Kommission ver�ffentlicht im Amtsblatt der
Europ�ischen Gemeinschaften die von den
Mitgliedstaaten �bermittelten Listen, die durch Angabe
der in den Organen der Gemeinschaften als Feiertage
vorgesehenen Tage erg�nzt worden sind.

(2) F�r die Anwendung dieser Verordnung sind als
Arbeitstage  alle  Tage au§er Feiertagen, Sonntagen
und Sonnabenden zu ber�cksichtigen.

Artikel 3

(1)   Ist f�r den Anfang einer nach Stunden bemessenen
Frist der Zeitpunkt ma§gebend, in welchem ein
Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenommen
wird, so wird bei der Berechnung dieser Frist die
Stunde nicht mitgerechnet, in die das Ereignis oder die
Handlung f�llt.

Ist f�r den Anfang einer nach Tagen, Wochen, Monaten
oder Jahren bemessenen Frist der Zeitpunkt
ma§gebend, in welchem  ein  Ereignis eintritt oder eine
Handlung vorgenommen wird, so wird bei der
Berechnung dieser Frist  der Tag nicht mitgerechnet, 
in den das Ereignis oder die Handlung f�llt.

(2)   Vorbehaltlich der Abs�tze 1 und 4 gilt oder der Kommission oder einzelner Bestimmungen
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folgendes:

a) Eine nach Stunden bemessene Frist beginnt am
Anfang der ersten  Stunde  und endet mit Ablauf
der letzten Stunde der Frist.

b) Eine nach Tagen bemessene Frist beginnt am
Anfang der ersten Stunde des ersten Tages und
endet mit Ablauf der letzten Stunde des letzten
Tages der Frist.

c) Eine nach Wochen, Monaten oder Jahren
bemessene Frist beginnt am Anfang der ersten
Stunde des ersten Tages der Frist und endet mit
Ablauf der letzten Stunde des Tages der letzten
Woche, des letzten Monats oder des letzten
Jahres, der dieselbe Bezeichnung oder dieselbe
Zahl wie der Tag des Fristbeginns tr�gt. Fehlt bei
einer nach Monaten oder Jahren bemessenen Frist
im letzten Monat der f�r ihren Ablauf ma§gebende
Tag, so endet die Frist mit Ablauf der letzten
Stunde des letzten Tages dieses Monats.

d) Umfa§t eine Frist Monatsbruchteile, so wird bei
der Berechnung der Monatsbruchteile ein Monat
von dreissig Tagen zugrunde gelegt.

(3) Die Fristen umfassen die Feiertage , die Sonntage
und die Sonnabende, soweit diese nicht ausdr�cklich
ausgenommen oder die Fristen nach Arbeitstagen
bemessen sind.

(4) F�llt der letzte Tag einer nicht nach Stunden
bemessenen Frist auf einen Feiertag, einen Sonntag
oder einen Sonnabend , so endet die Frist mit Ablauf
der letzten Stunde des folgenden Arbeitstags.
Diese Bestimmung gilt nicht f�r Fristen, die von
einem bestimmten Datum oder einem bestimmten
Ereignis an r�ckwirkend berechnet werden.

(5) Jede Frist von zwei oder mehr Tagen umfa§t
mindestens zwei Arbeitstage.

KAPITEL II

Daten und Termine

Artikel 4
(1)    Artikel 3, mit Ausnahme der Abs�tze 4 und 5,
gilt vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels
f�r die Fristen des Inkrafttretens, des Wirksamwer-
dens, des Anwendungsbeginns, des Ablaufs der
Geltungsdauer, des Ablaufs der Wirksamkeit und des
Ablaufs der Anwendbarkeit der Rechtsakte des Rates

dieser Rechtsakte.

(2)    Rechtsakte  des  Rates oder  der Kommission
oder einzelne Bestimmungen dieser Rechtsakte, f�r
deren  Inkrafttreten, deren  Wirksam werden  oder deren
Anwendungsbeginn ein bestimmtes Datum festgesetzt
worden ist, treten mit Beginn der ersten Stunde des
diesem Datum entsprechenden Tages in Kraft bzw.
werden dann wirksam oder angewandt.
Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten
Rechtsakte oder Bestimmungen binnen einer 
beistimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines
Ereignisses oder der Vorn�hme einer Handlung in Kraft
treten, wirksam  werden oder angewandt werden sollen.
(3)    Rechtsakte  des Rates  oder  der Kommission
oder einzelne Bestimmungen dieser Rechtsakte, deren
Geltungsdauer, Wirksamkeit oder Anwendbarkeit zu
einem  bestimmten  Zeitpunkt  enden, treten mit 
Ablauf der  letzten  Stunde des diesem Zeitpunkt
entsprechenden Tages au§er Kraft bzw. werden dann
unwirksam oder nicht mehr angewandt.

Unterabsatz 1 gilt auch dann, wenn die vorgenannten
Rechtsakte  oder  Bestimmungen binnen  einer
beistimmten Anzahl von Tagen nach dem Eintritt eines
Ereignisses oder der Vorn�hme einer Handlung au§er
Kraft treten, unwirksam werden oder nicht mehr
angewandt werden sollen.

Artikel 5
(1)   Artikel 3, mit Ausnahme der Abs�tze 4 und 5, 
gilt vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels,
wenn eine Handlung in Durchf�hrung eines Rechtsaktes
des Rates oder der Kommission zu einem bestimmten
Zeitpunkt vorgenommen werden kann oder mu§.
(2)     Kann oder  mu§ eine Handlung in Durchf�hrung
eines Rechtsaktes des Rates oder der Kommission an
einem bestimmten Datum vorgenommen werden, so
kann oder mu§ dies zwischen dem Beginn der ersten
Stunde und dem Ablauf der letzten Stunde des diesem
Datum entsprechenden Tages geschehen.
Unterabsatz 1 gilt auch dann , wenn eine Handlung in
Durchf�hrung eines Rechtsaktes des Rates oder der
Kommission binnen einer bestimmten Anzahl von
Tagen nach dem Eintritt eines Ereignisses oder der
Vorn�hme einer anderen Handlung vorgenommen
werden kann oder mu§.

Artikel 6
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1971 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 3. Juni 1971.
Im Namen des Rates

Der Pr�sident
R. Pleven
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